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KAMMERGERICHT

Im Namen des Volkes

Geschiftsnummer: : ‘Verkiindet am :  29. Mai 2001

5 U 10150/00 Lohey

103 0 192/00 Landgericht Berlin Justizsekretarin

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung -

A S
vertreten du_rch den ersten Vorsﬂzendenwm

Antragsteller und Berufungsklager

- Verfahrensbevollmachtlgte
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— | ' Antragsgegner und Berufungsbeklagter,

- Verfahrensbevollmachtlgter
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hat der 5. Zivilsenat des Kanﬁmerge‘richts durch den Vorsitzender Richter am Kammergerich"t
Haase, die Richterin am Kammergericht Prietzel-Funk und den Richter am Kammergericht

Dr. Pahl auf die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 2001 fur Rech't er‘kannt:

. Auf die Berufung des Antragstellers wird das Urteil der Kammer fur
Handelssachen 103 des Landgerichts Berlin—vom 7. November 2000

abgeandert:

Dem Antragsgegner wird im Wege einstweiliger Verfigung bei
Meidung eines vom Gericht fur jeden Fall der zuk{inftigen Zu-
widerhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu
500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ord-
nungshaft bis zu sechs Monaten, untersagt,

im geschaftlichen Verkehr apothekenpflichtige Arzneimittel

a) far dén Endverbraucher in der Bundesrepbulik Deutschland
im Wege des Versandes in den Verkehr zu bringen,

b) den Bezug im Wege des Versandhandels durch den letzten
Verbraucher in der Bundesrepublik Deutschland zu bewer-

ben.

Il. Der Antragsgegner hat die Kosten beider Rechtszlge zu'tragen.

Tatbestand:

Der Antragsteller ist ein eingetragener Verein, zu dessen satzungmafigen Aufgaben es gehort,
die gewerblichen Interessen seiner Mitglieder zu wahren, insbesondere darauf zu achten, dass die

Regeln des Ia:'uteren Wettbewerbs eingehalten werden.

- Der Antragsgegner ist niederléhdischer Apotheker. Er ist Inhaber der Internet-Domain
 SUNOINRL Bl com” und betreibt unter dieser Domain eine Internet-Apotheke. Es handelt sich

hierbei um eine Apbtheke, die einschlieflich ihres Internet-Auftritts nach niederlandischem Recht
durch ein von der niederlandischen "GesUndheitsbehbrde" gestellten Ihspektor abgenommen wur- |
de. Neben dem Verkauf von Arzneimitteln in den Betriebsraumen der Apotheke vertreibt der An-
tragsgegner auch Ubef-das Internet verschiedene aufgelistete Arzneimittel. Die Kunden kénnen

sich unter der Internetadresse tber Arzneimittel informieren, Fragen an Pharmazeuten stellen und
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sowohl verschreibungspﬂichtige als auch frei verkaufliche Arzneimittel best;ellen Die individuell
bestellten Arzneimittel werden ggf. nach Einsendung des entsprechenden arztllchen Rezeptes -
von den Niederlanden per Boten an den Besteller abgegeben. Dabei wird darauf geachtet dass
nur die far den persodnlichen Bedan‘ Ublichen Mengen bezogen werden. Eine personllche Beratung
kann der Patient per E- mail-oder telefonisch einholen. Zur Beantwortung allgemeiner Fragen zur
Gesundheit oder zu Arznelmltteln stehen drei approbierte Apotheker, eine Arztin und pharmazeu-

tisch-technische Assistenten zur Verfigung. Das Internetangebot ist auch imdeutscher Sprache

, ébrufbar. Die Zulassung der Arzneimittel richtet sich nach niederlandischem Recht. Hinsichtlich

der Vérschreibungspﬂich’t Wird_ bei unterschiedlicher Regelung in den Niederlanden und dem

Empfangsstaat die jeweils strengere Regelung zugrunde gelegt.

- Der Antragsteller ist der Ansicht, die Internet-Aktivitaten des Antragsgegners stellten einen Ver-
sandhandel von Arzneimitteln dar und verstiefen gegen § 43 Abs. 1 AMG. Ferner verstoRle das
Geschaftsgebaren des Antragsgegners gegen das Werbeverbot nach § 8 Abs. 1 HWG. Der Ver-

stol gegen diese Vorschrift sei zugleich eine Verletzung von § 1 UWG.

Das Landgericht hat den Verfiigungsantrag zuriickgewiesen. Dagegen wendet sich die rechtzeitig

eingelegte Berufung des Antragstellers.

Von der weiteren Darstellung des Tatbestandes wird entsprechend § 543 Abs. 1, 1. Alt. ZPO ab-

gesehen.

Entscheidungsgrinde:

N

A. Die Berufung ist begrindet.

Defﬁ,&htr.ag auf Erlass der einstweiligen Verfugung ist zulassig.

1 . Die nationaIeZ‘l‘Jsténdigkeit deutscher Gerichte ist trotz des Auslandsbezuges gegeben.
a) Diese Zustandigkeit folgt zum einen aus § 5 Nr. 3 EuGVU. Danach kann eine Person, die
ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates hat, in einem anderen Ver-
~ tragsstaat verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung, oder eine Handlung, die einer
JV-531
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~“uUnerlaubten Havndlung gleichgestellt ist, oder wenn AnsprOche aus einer solchen Handlung

den Gegenstand dés Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schadi- ‘

gende Ereignis eingetreten ist. Unter den Begriff der uheriaubten Handiung im Sinne die--

‘ ser Vorschrift faIIen auch Anspriiche aus unlauterem Wéttbewerb (BGH, NJW 1988,.1466;

GRUR 1998, 419 - Gewinnspiel im. Ausland; GRUR 1998, 945 - Co-Verlagsvereinbarung;
Kropholler, EuZPR, 6. Aufl., Art. 5 Rdz. 57Y. Alé Ort deséchédbigenden Ereignisses gelten—
bei den hier gegebenen Distanzdelikten (Internet-Versandhandel) sowohl der Handlungs-
als auch der Erfolgsort (EuGH, Urteil vom 30. November 1976 - 21/76, |

‘Bier/Mienes de potasse d'Alsace; Kropholler, a.a.0., Rdz. 62). In Bezug auf den vorliegen-

" den Fall, in dem der Antragsteller Anspriiche aus unlauterem Wettbewerb geltend macht,

hatte dieser mithin die Wahl, den Antragsgegner entweder in den Niederlanden oder in

_ Deutschland in Arispruch zu nehmen. Es ist deshalb fur-das Internet-Angebot des An-

tragsgegners nicht nur.der Standort des Servers (Niéderlande), sondern jeder Ort mafi}-
geblich, an dem das Medium Internet besﬁmmungsgeméf& und nicht Zuféllig abrufbar ist.
Unstreitig richtet sich das Internetangebot des Antragsgegners auch an Interessenten in

der Bundesrepublik Deutschland.

Dariiber hinaus regelt Art. 24 EuGVU fir den einstweiligen Rechtsschutz, dass nationale
Gerichte auch dann zustandig sind, wenn fur die Hauptsachenentscheidung das Gericht
eines anderen Vertragsstaates nach dem EuGVU zustandig ware (vgl. Bernreuther,

WRP 2001, 513, 515). Vorliegend geht es um einen einstweiligen Rechtsschutz.

Das in Art. 3 der E-Commerce RL (Richtlinie 2000/31/EG des Européischen Parlaments
und des Rates vom 8. Juni 2000) festgelegte "Prinzip des Herkunftsortes" steht dem nicht

entgegen.

-Art‘. 1 Abs. 4, 2. Alt. E-=Commerce RL enthalt den aus,dr[]cklichen Hinweis, dass sich diese

Richtlinie weder mit der Zustandigkeit der Gerichte befasst noch zusatzliche Regeln im Be-

- reich des internationalen Privatrechts geschaffen werden sollen.

Wenn Art. 3 Abs. 1 E-Commerce RL den "Herkunftsstaaten" aufgibt, fur eine effektive -
Aufsicht Gber die Dienstleister zu sorgen und Art. 18 Abs. 1 E-Commerce RL hinreichende

Klagemaéglichkeiten verlangt, folgt daraus keine Beschrankung der Rechtsdurchsetzung
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nur im Herkunftsland (sov aber B‘éfrﬁeuther, a.a.0., der insoweit allerdings auch einen
Verstold gegen Art. 19 Abs. 4 GG bejah't, S. 518 ff.). Gerade im Hinblick auf

Art. 1 Abs. 4, 2. Alt. E-Commerce. RL sollen Aufsicht und Klagemoglichkeit im Herkunfts-
land (hier die Niederlande) nur den dortigen Inlander abschliefdend hinreichend schiitzen;

einem EG-Auslander am‘EerIg'sort (hier die Bundesrepublik Deutschland) soll insoweit ntjr

ein zusatzlicher Schutz-gewéhrt werden, und zwar neben einem solchen gerichttichen

Schutz aus der Zustandigkeit der nationalen Gerichte des EG-Auslanders am Erfolgsort.
Der Antragsteller ist klagebefugt im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG.

Der mafgebende raumliche Markt wird im Wesentlichen durch die ReicHweite der Ge-
schaftstatigkeit des werbenden Unternehmens bestimmt (BGH, GRUR 1996, 804, 805).
Hier erstreckt sich der raumliche Markt - da der Antragsgegner im Internet wirbt - jedenfalls
auch auf den bundeswéiten Bereich (vgl. KG, 25. ZS, Beschluss vom 12. Fébruar 2001,
MD 2001, 407, 408 - Versandhandelswerbung fiir apothekenpflichtige Arzneimittel).

In sachlicher Hinsicht wird der einschlagige Markt durch den Begriff der Waren oder ge-
werblichen Leistungen gleicher oder verwandter Art gekennzeichnet. Die Begriffe sind weit

auszulegen (BGH, GRUR 1997, 479, 480 - Miinzangebot).

Die beiderseitigen Waren (Leistungen) missen sich in ihrer Art so gleichen oder naheste-
hen, dass der Absatz der Ware des einen Mitbewerbers durch ein wettbewerbswidriges
Handeln des anderen beeintrachtigt werden kann (BGH, WRP 1998, 42, 45 -
unbestimmter Unterlassungsantrag [Il; WRP 2000, 389, 391 - Gesetzeswiederholende
Unterlassungsantrage; Kohler in Kdhler/Piper, UWG; 2. Aufl., § 13 Rdn. 13). Vorausge-
setzt wird das Vorliegen eines mindestens abstrakten Wettbewerbsverhaltnisses. Das be-

deNL-J.t'ét, dass eine nicht ganzlich unbedeutende (potentielle) Beeintrachtigung mit einer

. gewissen - sei es auch nur'geringen - Wahrscheinlichkeit in Betracht kommt (BGH, WRP

1996, 1102, 1103 - Groimporteur; Kohler, a.a.0., m. w. N.). Die Beteiligten missen nicht
derselben Wirtschafts- oder Handelsstufe angehdren (BGH, GRUR 1996, 804, 805 -

 Preisratselgewinnauslosung lll; a.a.0., Unbestimmter Unterlassungsantrag Ill; GRUR

1997, 541, 542 - Produkt-Interview), insbesondere stehen sich Hersteller und Vertreiber

gleich (Kohler, a.a.0.). Es genugt, dass ein potentieller (bzw. kinftiger) WettbeWerb behin-
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dert wird. Ausrelchend ist ferner dass die Behinderung sich aus der irrigen Annahme des
Verkehrs von der Substltulerbarkelt der angebotenen Guter ergeben kann '
(BGH, GRUR 1981, 529, 630 - Rechtsberatungsanschein). Ein abstraktes Wettbewerbs-
verhaltnis kann auch zwischen dem Vertrieb von Waren (z. B. Arzneimitteln) und von
Dienstleistungen (z. B. -Heflung in Sanatorien) bestehen (BGH, a.a.0., Gesetzeswieder-
holende Unierlassungsantrégé; WRP 1998, 312, 318 - Lebertran.l)_,Verwandte” Waren
sind in Bezug auf einzelne Arzneimittel nicht nur die unmittelbar damit konkurrierenden.,
sondern (wegen der Produktionsﬂexibilitét der Hersteller) samtliche Ar_zneimittél

(BGH, WRP 1998, 177, 179 - Fachliche Empfehlung Ill), dariiber hinaus ggf. auch Medi-
zinprodukte (BGH, WRP 1998 181, 183 - Warentest fr Arzneimittel; a.a.0., Lebertran |),
Kosmetika (BGH GRUR 1997, 681, 682 - Produktwerbung) und Nahrungserganzungsmlt-
tel. In Bezug auf Nahrungserganzungsmittel, insbesondere Vitaminpraparate, besteht ein
abstraktes Wettbewerbsyerhaltnls zu Lebensmitteln, Naturheilmitteln, diatetischen Mitteln

und Arzneimitteln (BGH, a.a.0., Produkt-Interview).

Der Antragsgegner bietet ein ,Startsortiment™” von rd. 350 Medikamenten, darunter Arz-

| neimittel fur die Haus- oder Reiseapotheke und Langzeitmedikation wie die Antibabypille

an. Darunter befinden sich rezeptpflichtige und auch nur apothekenpflichtige Arzneimittel.

Dem Antragsteller gehdren zwar nach seinem glaubhaft gemachten Vortrag bloRR zwei

Apotheker an.

Da der Antragsgegner aber nur ein ausgewahltes Sortiment an Arzneimitteln anbietet,
somit nur deren Absatz férdert, stehen auch die dem Antragsteller angehérenden 58 Her-
steller-und Vertreiber pharameutischer Produkte in einem abstrakten Wettbewerbsverhalt-
nis. Angesichts der Breite des Arzneimittela‘hgeb‘ots und einer fehlenden abschlieRenden
Fes\'tll—ééung des Sortiments des Antragsgegners ist ein zumindest potentieller Wettbewerb

ebenso zu dem einen Betreiber von Krankenhausern, den vier Betreibern von Kurkliniken

.und zehn Betféibern von Kliniken gegeben, ebenso zu den 21 Anbietern von Medizinpro-

dukten, 31 Anbietern und Herstellern von Naturheilmitteln, Naturkosmetik und Oko-
Produkten, zwei Sahité_tshéusern, sieben Kosmetikherstellern und zwei groften Lebensmit-

telfilialketten mit einem erheblichen Angebot von Nahruhgsergénzungsmitteln‘

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

c)

Internet-Zeitschrift flr Rechtsinformatik und Inforgationsrecht - http://www.jurpc.de

Unter diesen Umstanden gehart dem Antragsteller eine erhebliche Zahl Zumindest poten-
tiell betroffener Gewerbetreibender an (dahingehend schon KG, 25. ZS:/a.a.0., S. 408 -

Versandhand,e!swerbung fur apothekenpflichtige Arzneimittel). - -

aa) Insoweit kommt es weder auf die Mitgliedschaft einer bestimmten Mindestzahl, noch auf

bb)

cc)

a)

v /31

~die Mehrheit der Mitbewerber an. Erforderlich und ausre'rchénd ist, dass Gewerbetreibende
aus der einschlagigen Branche im Verband nach Anzahl und/oder Gewicht und Marktbe-
deutung oder wirtschaftlichem Gewicht reprasentativ vertreten sind, so dass ein mifd-

brauchliches Vorgehen des Verbandes ausgeschlossen ist (BGH, WRP 1996, 1102, 1103 -

' Grof&importeur; Koéhler, a.a.0., § 13 Rdn. 21 m. w. N.). Es ist darauf abzustellen, ob die

Zahl und wirtschaftliche Bedeutung der branchenzugehorigen Verbandsmitglieder den
Schluss’daran zu'lésst, daSs nicht lediglich Individualinteressen einzelner, sondern objekti-
ve'éemeinsame (kollektive) gewerbliche Interessen der Wettbewerber wahrgénommen
werden (BGH, a.a.0., S. 1037 - GroRimporteur; KG, 25. Zivilsenat, a.a.0. - Versandhan-
delswerbung fur apothekenpflichtige Arzneimittel; Kéhler, a.a.0., § 13 Rdn. 21).

Angesichts der Vielzahl von Mitgliedern mit unterschiedlichen Sortimentsbereichen, unter-
schiedlicher Stellung im Absatzweg und stark differierender Marktbedeutung kann beim

Antragsteller von einem hinreichend reprasentativen Mitgliederbestand ausgegangen wer-

“den.

Die Frage, ob auch der Hersteller allein durch die Art und Weise des Vertriebs seiner Pro-
dukte durch den Einzelhandel (hier im Wege des Versands) in eigenen wirtschaftlichen
Interessen beeintrachtigt (und somit-ebenfalls zu den ,betroffenen” Mitgliedern des Ver-
bandes zu z&hlen) sein kann (offengelassen in KG, 25. ZS, a.a.0., Versandhandelswer-
bung fiir apothekenpflichtige Arzneimittel), muss nach den vorstehenden Ausfiihrungen

auch hier nicht entschieden werden. .
Ein Verfugungsgrund gemé‘f& §§ 935, 940 ZPO ist geg_eben;
§ 25 UWG begritindet in dem hier gegebenen Anwendungsbereich fir Unterlassungsan-

‘spriiche aus dem UWG eine widerlegbare tatsichliche Vermutung der Dringlichkeit. Ist sie

widerlegt, obliegt es dem Antragsteller, die Dringlichkeit darzulegen und glaubhaft zu ma-
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chen (Kohler, a.a.0., § 25 Rdn. 13). Die Vermutung der Dringlichkeit ist widerlegt, wenn der

Antragsteller durch sein Verhalten selbst zu erkennen gibt, dass es ihm nicht so eilig ist

. (Kohler, a.a.0., Rdn. 15). Daé ist der Fall, wenn er langere Zeit zuwartet, obwohl er vom

Wettbewerbsverstof und der Person des Stérers Kenntnis hat (Koéhler, a.a.0.). Die Dauer
des zulassigen Zuwartens ist abhangig von den Umsténden des Einzelfalles, insbesondere -
von der Art des Verétofles, der Erforderlichkeit von Ermittlungen und der Reaktion des
Gegners auf eine Abmahnung (OLG Kaln, GRUR 1993, 567 und 685; OLG Brandenburg
WRP 1998, 97; K(‘jhle'r, a.a.0., § 25 Rdn. ;15 m. w. N.). In der Regel sollte das Zuwarten

=

deutlich unter der 6-Monats-Grenze des § 21 'UWG'(Verjéhrung) liegen; jedenfalls ein
Zuwarten von ein (OLG Dusseldorf, NJWE-WettbR 1999, 15, 16) bis drei Monaten

(OLG Stuttgart, WRP 1981, 668, 670) soll unschédlich sein (weitergehend OLG Hamburg,
WRP 1996, 774: Regelfrist von sechs Monaten). Bei Verbanden ist nicht generell ein grof3-
ztigigerer Mafistab als bei Gewerbetreibenden anzulegen (OLG Minchen, GRUR 1980,
329, 330; Kdhler, a.a.0., § 25 Rdn. 17; a.A. OLG Frankfurt, GRUR 1988, 849;

- Pastor/Ahrens/Traub, Der Wettbewerbsprozess, 4. Aufl., Kap. 49 Rdn. 23).

Vorliegend hatte der Antragsteller in dem vor dem Landgericht Hamburg gefthrten Verfi-
gungsverfahren gegen den Vorinhaber der ,Internet-Apotheke™ aus der Widerspruchs-
schrift vom 11. Juli 2000 unter Beifigung des Kaufvertrages vom 1. Juli 2000 von der In-
haberschaft des Antragsgegners erfahren und am 2. Oktober 2000 den vorliegenen Verfi-

gungs;agr’itrag gestellt, mithin etwa zweieinhalb Monate nach Kenntniserlangung. Allerdings

~ hatte das Landgericht Hamburg im dortigen Verfahren (406 O 156/00) erst am

29. September 2000 die bereits im Beschlusswege erlassene Verfdgung wegen des Inha-

~ berwechsels aufgehobén. Der Antragsteller konnte deshalb bis zu dieser Entscheidung an

einem Inhaberwechsel zweifeln. Dies gilt um so mehr, als die ihm Ubermittelte Kopie des
Kaufvertrages wenig lesbar war. Darliber hinaus stand der Wechsel vom 1. Juni 2000 in
einem auffalligen zeitlichen Zusammenhang zu der Beschlussverfigung des Landgerichts

Hamburg vom 29. Juni 2000. Die eidesstattliche Versicherﬁm‘g zur Glaubhaftrhachung des

- Inhaberwechsels ist erst im Termin vom 29. September 2000 im Original vorgelegt worden.

Noch gewichtiger ist der Umstand, dass mit dem Inhaberwechsel von Hamburg nach den
Niederlanden die - fir den innerdeutschen Arzneimittelversandhandel eindeutige -

Rechtslage durch den nunmehr gegebenen europaischen Bezug ganz erheblich schwieri-
ger einzuschatzen war. Unter diesen Umstanden kann. ein Zeitraum von zweieinhalb Mo-
naten bis zum.Abschluss des Verfahrens in Hamburg und zur Priffung der ,européischen”

Rechtsiage vorliegend noch hingenommen werden.
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Der Antrag auf Erlass der einsfweil'igen' Verfugung ist begriindet.

’ Der Verfugungsanspruch beziglich des Unterlassungsantrages a)

_(win den Verkehr bringen") folgt aus § 1 UWG i. V. m. §§ 43 Abs. Satz1,
73 Abs. 1 Ziff. 1 AMG.

Nach § 43 Abs. 1 Satz 1 AMG dirfen apothekenpﬂichtige Arzneimittel - auler in den Fal-
len des § 47 AMG - berufs- oder gewerbsmalig fir den Endverbrauch nur in Apotheken

und nicht im Wege des Versandes in den Verkehr gebracht werden.

Dieses gesetzliche Verbot des Versandhandels mit apothekenpflichtigen Arznéifnitteln be-
zweckt - ebenso wie das Vérsandverbot der Apothekenbetriebéordnung - die Arzneirnittel-
sichérheit dadurch zu verbessern, dass eine Beratung durch den Apotheker gewahrleistet
wird (BGH, GRUR 2001, 178, 180 - Arzneimittelversand durch Apotheken m. w. N.). Mit
der durch das 8. Anderungsgesetz zum Arzneimittelgesetz vom 7. September 1998 einge-
fugten Wendung ,und nicht im Wege des Versandes* hat der Gesetzgeber das Verbot des
Arzneimittelversandes bekraftigt und klargestellt, dass grof’flachige Ausnahmen wie im
Falle allgemeiner Zulaséung des Arzneimittelversandes nicht seinem Willen entsprechen

(BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch Apotheken).

Das an Apotheker geribhtete Verbot des Versandhandels mit Arzneimitteln verstot nicht
gegen das Grundrecht der Berufsaustibungsfreiheit nach dem nationalen Mafstab des-

Art. 12 Abs. 1 GG.

Das Versandverbot ist zur Erreichung des verfolgten Zweckes geeignet, denn es stellt si-
cher, dass Arzneimittel grundsatzlich nur in den Apothekenbetriebsraumen abgegeben

werden und eroffnet damit im Interesse der Arzneimittelsicherheit die Mbglichkeit zur In-

] _formatioh und Beratung der Kunden (BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch Apotheken).

Dass eine Befatung und Information in den Apothekehbetriebsréumen nicht‘in jedem Ein-
zelfall erforderlich ist, schadet nicht, da dem Gesetzgeber bei Regelungen der Berufsaus-
Gbung eine generalisierende Betrachtungsweise verfassungsrechtlich erlaubt ist

(BVerfG, NJW 2000, 178“1 m. w. N.; BGH, a.a.0. - Arzneimittelversand durch Apovtheken).
Auch eine Gesamtabwagung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn

rechtfertigenden Griinde fiihrt zu dem Ergebnis, dass die Grenzen der Zumutbarkeit hier
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nlcht Uberschritten sind. Dabei ist zu berucksmhhgen dass § 17 ApoBetrO und § 43 AMG

nicht jegllchen Versand vdn A rznelmltteln verbleten sondern dass bei unabwelsbarer Not-

wend|gke|t im Paﬂentenmteresse verfassungskonforme Ausnahmen im Einzelfall mogllch :
sind und auch Botenzustellun_gen bei Sachbedurfnls im Patienteninteresse von Fall zu FaII-
erfolgen kdnnen. AuBerdehi ftsjnd der Versandhandel mit nicht apothekenpﬂic‘:htigej‘r‘],Arz-
neimitteln und der Versand apothekenpflichtiger Arzneimittellin den Fallen des § 47 Z_\MG
nach wie vor erlaubt (BGH, a;a.O., ArzneimittélverSand durch Apotheken). Die‘weitere Fra-
ge nach dem Umfang des Grundrechtschutzes des Antragsgegners kanh hier insoweit

dahingestellt bleiben.-

C) Der Verordnungsgeber hatin § 17 Abs. 1 und 2 ApoBetrO - derdurch § 43 Abs. 1 -

Satz 1 AMG n. F. eine authernt_ische Interpretation erfahren hat (BGH, a.a.0. - Arzneimittel-
veréand duréh Apotheken) - die Mdglichkeit der Versendung von Arzneimitteln einge- -
schrankt, weil dies aus Grinden der Arzneimittelsicherheit geboten sei und bei der Abgabe
der Arzheimittel die Information und BeratUng'ldes Kunden grundsatzlich gewahrleistet sein
musse (BGH, a.a.0. - Arzneimittelversand durch Apotheken m. w. N.). Dabei hat der BGH
(a.a.0.) offen gelassen, ob das Versandverbot auch dazu bestimmt und geeignet sei, im
Interesse der Arzneimittelsicherheit moglichen Transportgefahren zu begegnen. Die wach- |
sende Zahl der Arznelmlttelspeaahtaten verlange den wissenschaftlich geblldeten Apothe-
ker. Nur er sei in der Lage, den Uberblick tiber die Arzneimittel zu behalten; er kénne sogar
dem Arzt beratend zur Seite stehen (BGH, a.a.0., unter Hinweis auf BVerfGE
17,232, 239). Auch der Arzt kdnne deshalb Arzneimittel grundsatzlich nicht im Wege des
Versandhandels von Apotheken beziehen (BGH, a.a.0.). Dies gelte ebenso fiir Arzneimit-
tel, bei denen eine Beratung und Information des Arztes nicht unbedingt erforderlich ware
oder bei den moglicherweise eine schriftliche oder telefonische Beratung und lnformétion
des Arztes ausreichen wiirde. Dem Verordnungsgeber misse es aus Griinden der Prakti-
kabilitat und der Rechtssicherheit grundsatzlich gestatfet sein, generalisierende Regelun-

; gen zu treffen (BGH, a.a.0.). |

d) Der Antragsgegner bringt apothekenpflichtige Arzneimittel im Wege des Versandes an den

Endverbraucher in Deutschland in den Verkehr.

Das Angebot des Antragsgegners richtet sich auch an deutsche Kunden, wie sigh im Ubri-

gen bereits aus der Gestaltung der Internet-Homepage des Antragsgegners ergibt, die den

\iFna
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deutschen Benutzern das Aufrufen eines deUtséhsprachigen Bestellformu‘lars ermoglicht.
Nicht nur bei dem Versand perv Post, sondern auch bei der Zustellung per Boten liegt ein’
Inverkehrbringen in den Geltungsbereich des AMG vor. Durch die k(")rperliche Ubergabe
der bestellten Medikamente an den Boten in den Niederlanden wird dem deutschen Kun-
den namlich noch keine Verfligungsgewalt Gber die bestellten Praparate eingeraumt. Viel-
mehr-wird dié Zustellung der Arzneimittel allein durch die internet-Apotheke organisiert. - -
Der deutsche Kunde erhalt erst dann die Verfiigungsgewalt Giber die Arzneimittel, wenn sie
bei ihm in Deutschland eintreffen. Daher sind samtliche zuvor erfolgten Verséndhandlun-
gen dem Antragsgegner und nicht den deutschen Kunden zuzurechnen. Sofern in den All-
gemeinen Geschaftsbedingungen des Antragsgegners indeeit etwas anderes vereinbart
sein sollte, vermag dies an den tatsachlichen Gegebenheiten nichts zu &ndern. Da der An-
tragsgegner die Arzneimittel versendet, ohne dass diese zuvor in den R&aumlichkeiten der .
Apotheke angeboten und verkauft wurden, liegt ein Inverkehrbringen auRerhalb der Apo-
theke vor. Schliellich bringt der Antragsgegner die Medikamente auch im Wege des Ver-
sandes in Verkehr, denn die Arzneimittel werden nicht unmittelbar in den Apothekenrau-
men an den Verbraucher ausgehandigt, sondern auf Veranlassung des Verkaufers zu-
nachst an einen anderen Ort als an den Ort der Verkaufsniederlassung gebracht, von wo
aus sie dann erst dem Endverbraucher tubergeben werden (Landgericht Frankfurt a. M.,

Urteil vom 9. November 2000, Az 2-03 O 365/00).
. Damit ist ein Verstoft gegen § 43 Abs. 1 Satz 1 AMG gegeben.

Da der Antragsgegner unstreitig auch im Geltungsbereich des AMG nicht zugelassene
oder registrierte Arzneimittel an den privaten Endverbraucher nach Deutschland verbringt,
liegt ebenso ein Verstoll gegen § 73 Abs. 1 Nr. 1 AMG vor. Dies hat dér Antragsteller mit
seiner Bezugnahme auf das Urteil des Landgerichts Frankfurt a.M. vom 9. November 2000

(a.a.0.) auch geltend gemacht.

Die Anwendung der §§ 43 Abs. 1 Satz 1, 73 Abs. 1 Nr. 1 AMG ist hier nicht ausnahmswei-
se gemal § 73 Abs. 2 Ziff. 6 a, Abs. 4 AMG ausgeschlossen.

‘Nach § 73 Abs’ 2 Ziff. 6 a AMG durfen zulassungspflichtige Arzneimittel von Endverbrau-

chern in Deutschland aus anderen Mitgliedsstaaten der EU bezogen werden, wenn die

YR LY
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Arzneimittel im Herkunftsland in den Verkehr gebracht werden dlrfen und ohne gewerbs-
oder berufsmafige Vermlttlung in elner dem Ublichen personhchen Bedarf entsprechenden ‘

Menge von dem Endverbraucher bezogen werden

- Vorliegend sind die von;dem Antragsgegner vertriebenen Arzneimittel unstreitig in den

Niederlanden zugelassen. Sie dirfen daher rechtmaRig im HerkUnftsIand in den Verkehr

gebracht werden. S ,‘

Unstreitig ist ebenso, dass der Antragsgegner die Arzneimittel nur in Mehgen abgibt, die

dem Ublichen persoénlichen Bedarf entsprechen.

Es ist aber schon fraglich, ob vorliegend die Arzneimittel ,ohne gewerbs- oder berufsmafi-

ge Vermittlung“ bezogen werden.

Allerdings legt der Wortlaut ,Vermittlung" nahe, dass dabei eine dritte Person in den Wa-
renabsatz von der Apotheke zum Enverbraucher zwischengeAschaItet wird. Dies ist vorlie-

gend nicht der Fall.

Wenn in der amtlichen Begrundung (bei KIoeseI/Cyran AMG, § 73, vor Anm. 1) zu dem
vorllegenden mit dem 8. Anderungsgesetz eingeflugten Tatbestandsmerkmal ausgefuhrt
W|rd damit solle klargestellt werden dass die Moglichkeit des Bezugs durch Patienten und
Verbraucher nicht fur gewerbsmafige oder berufsmafiige Vermittler gilt, so geht dies an
sich an der BedeutUng des Wortes ,Vermittler" vorbei. Denn ein Vermittler bezieht nicht
selbst die Waren, sondern er hilft nur, die Beziehung zwischen Handler und Abnehmer

herzustellen, also ,zu vermitteln”.

Es konnte eine den Wortlaut einschrankende Auslegung in Betracht kommen dahin, dass

die Bezugsquelle des Endverbrauchers (die EG-auslandische Apotheke) und der

. ,,Vermittler” auch personenidentisch sein kdnnen, diesen Apotheken also insgesémt eine

.berufs- und gewerbsmaRige Vermittlung" bei einem grenziiberschreitenden Arzneimittel-

bezug untersagt sein soll.

Zwar handelt ein Apotheker bei der Abgabe von Arzneimitteln an Endverbraucher an sich

immer ,berufsmafig”. Eine ,berufsmafige Vermittlung” beinhaltet aber tiber das blofRe
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,,Si'ch-zﬁF-\%éi’fli)guhg-halten"' eine zusétZIiche, auf eine aktive Beeinﬁussung und F6rderung

o _ 'geri'ch'tete_Tétigkeivt zur Vermehrung des Arzneimittelabsatzes im Wege der Versendung.
,Ohne berufsmaBige Vermittlung" bedeutet dann ,,ohne berufsméf&ig_en Versandhandel"
(Landgericht Frankfurt a.M., a.a.0.; Rehmann, AMG § 73 Rdn. 10;.Déytéch/Lippert/RatzeI,
AMG, § 73 Rdn. 5). '

(1)  ~Fur eine solche Auslegung spricht allerdings nicht notwendig der Umstand, dass
§73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG als Ausnahmevorschrift eng auszulegen ist. Damit kann nur
einer Uber den Wortlaut hinausgehenden Interpretation entgegengewirkt, nicht aber eine -

den Wortlaut einschrankende Auslegung zwingend belegt werden.

Die Regelung des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG geht auf zwei Entscheidungen des

EuGH zurtick (Slg 1989, 617 - Schumacher und Slg 1992, 2575 -
Kommivssion/B'undesrepublik Deutschland). In beiden Verfahren hatte sich die
Bundesrepublik Deutschland unter Hinweis auf das in Deutschland geltende Apotheken-
monopol eindringlich dagegen gewehrt, dass durch Privatpersonen flr den eigenen Bedarf
in EG-auslandischen Apotheken Arzneimittel gekauft werden kénnen, die dann auf dem
Versandwege nach Deutschland eingefuhrt werden sollten. Beiden Entscheidungen des
Eu}GH lag ein blofier singularer Gelegenheitskauic zugrunde. Es spricht alles dafiir, dass
der deutsche Gesetzgebgar'bei der ,Umsetzung” der beiden EuGH-Entscheidungen den
damit gebotenen Ausnahmebereich nicht weiter ziehen wollte, als dieser eben durch diese
Entscheidungen .erzwungen worden war. Zum Ausdruck kommt dies insbesondere in

§ 8 Abs. 2, 2. Alt. HWG, in dem der Arzneimittelbezug geman § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG

als ,Einzeleinfuhr" bezeichnet und mit einem Werbeverbot belegt worden ist.

(2) Die vorstehende Auslegung ist aber nicht frei von Zweifeln. Denn in den oben genannten
EuGH-Entscheidungen ist der Gesichtspunkt eines singularen Gelegenheitskaufes nicht
. ~tragend zum Ausdruck gekommen. Auch hat der deutsche Gesetzgeber den Ausnahme-
charakter des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG deshalb betont und insoweit ein Werbeverbot er-
lassen, weil Einzeleinfuhren von Arzneimitteln durch werbliche Aktivitaten letztlich einen
solchen quantitativen Umfang erreichen kénnten, dass de facto die nationalen arzneimittel-
rechtlichen Zuléssungsvorschriften unterlaufen werden kénnten (vgl. Doepner, HWG,

2. Aufl., § 8 Rdn. 47 m. w. N.). Der EuGH (SIg 1994, 5243 - Ortscheid) hat bei dem

N7 E2A4
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damaligyén Stand der Harmpnisierung der nationalen Zulassungsverfahren das auf

§ 73 Abs. 3 AMG bezogene Werbeverbot des § 8 Abs. 2, 3. Alt. HWG als gerechtfertigt
angeséhen. § 73 Abs. 3 AMG bezieht _sich aber nur auf die Einfuhr nicht im AMG-Bereich
zugelassener (oder registrierter oder freigéstellter) Arzneirhittel, wahrend § 73 Abs. 2
Nr. 6 a AMG sowohl insowsit zugelassene als auch nidht z@elassene (usw.) Arzneimittel
erfasz. Hinsichtlich der Einzeleinfuhr von im AMG-Bereich zugélassenen Arzneimitteln
kdnnen Ausnahmecharakter und Werb'everbot im Falle des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG gera-
de nicht auf d_ie Gefahr einer Umgehung nationaler (deutscher) Zulassungsregelungen
gestatzt werden. Insoweit ware auch ein grenziiberschreitendes Versandhandelsverbot mit

zugelasseheh Arzneimitteln kaum mit dieser Begriindung zu rechtfertigen.

Es fehlt aber bei dem vorliegenden Versandhandel an der Voraussetzung eines Beziehens
der Arzneimittel im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG. Denn ein dahingehendes
,Beziehen" erfordert einen Kauf der Arzneimittel unter persénlicher Anwesenheit in der

EG-auslandischen Apotheke, auch wenn die Ware dann im Versandwege importiert wird.

Allerdings umfasst der Wortlaut ,Arzneimittelbezug” an sich sowohl den Kauf unter person-
licher Aﬁwesenheit als auch den Kauf durch telefonischve oder schriftliche Bestellung oder

unter Nutzung des Internet. ' : = -
Insoweit ist aber eine einschrankende Auslegung gerechtfertigt und geboten.

Den beiden oben genannten EuGH-Entscheidungen (Schumacher und Kommission), die
Anlass der Regelung in § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG waren, lag zugrunde, dass eine Privat-
person in einer Apotheke in einem anderen Mitgliedsstaat ein Arzneimittel zum personli-

chen Gebrauch gekauft hatte, um es im Wege des Versandes nach Deutschland einzufih-

" ren. Dem Hinweis der Bundesrepublik Deutschland auf das in Deutschland bestehende

Apothekenmonopol begegnete der EuGH mit dem Argument, dass der Kauf in einer Apo-
theke in einem anderen Mitgliedsstaat (angesichts der weitgehenden Harmonisieru’ng der

Voraussetzungen fur den Zugang zum Beruf des Apothekers und der Bedingungen fur die

- Ausilibung dieses Bérufes) eine Garantie biete, die derjenigen gleichwertig sei, die auf dem

Verkauf des Arzneimittels durch eine Apotheke im Einfuhrstaat beruhe
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~ (Rdn. 20 - SchUhﬁ'éfcher; Rdn. 17 - Kommission). Bei den Garantien hat der E‘uG‘H

die Information und Beratung soWie die Ge‘wéhrleiétung der Qualitat berUCkéichtigt

(Rdn. 9 - Schumacher).

In der Tat ist bei dem Kauf der Arzneimittel m einer Apotheke (vgl. EUGH, .-a'.ia.O.,

Rdn. 7,-19, 20, 22= Schumach'e_r; EuG'H, a.a.0., Rdn. 1, 17,-27- Kommissfon) an sich das
personliche Informaﬁons- und Beratungsgespféch maoglich. Etwaige sprachliche Probleme
lasst der EUGH - wenn er sie Uberhaupt erwahnt (Rdn. 20 - Kommission) - nicht durchgrei-
fen, ebensowenig Transpprtrisiken des Postweges (Rd. 21 - Schumécher). Denn in

§ 73 Abs. 2 Nr. 6 und 7 AMG habe die Bundesrepublik Deutschland das Einfithren von
Arzneimittéln'im Reiseverkehr zum privaten Verbrauch erlaubt und der Postweg biete kei- -

ne htheren Risiken.

Damit hat der EUGH daé Apothekenmonopol in Deutschland aber auch insoweit als sach-
lich gerechtfertigt hingenommen, als es eine persbnliche Informations- und Beratungsmog-
lichkeit gewahrleisten soll. Seine Entscheidungen zur Einfuhrerlaubnis setzten jeweils aus-
driicklich voraus, dass die jeweilige Privatperson die Arzneimittel ,in einer Apotheke" im

EG-Ausland gekauft hat (Rdn. 22 - Schumacher; Rdn. 27 - Kommission).

"Ah;éesichts des Wide}étanzés, den die Bundesrepublik Deutschland in den Verfahren des

'EuGH gezeigt hat, erscheint es fernliegend, dass sie bei der Umsetzung der EuGH-

_ Entscheidungeh die eroffneten Einfuhrmdglichkeiten noch tber das hi'naus erweitern woll-

te, was der EuGH der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Absatzweges abge-

zwungen hatte. Der persénliche Einkauf in einer Apotheke mit anschlieRender Zusendung
der Arzneimittel entspricht beztglich der Informations- und Beratungsfunktion dem Gebot
des Apothekenmonopols. Er steht dem in Deutschland vorgeschriebenen Apothekenhan-

del weiter naher als ein Versandhandel, der gerade auf den persodnlichen Kontakt in einem

- Geschaft verzichten will. All dies gilt angesichts der (zeitlich nachfolgenden) Bekraftigung

des Verbots des Versandhandels mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln 'in § 43 Abs. 1

Satz 1 AMG um so mehr. Es ware geradezu widersinnig, wenn der bundesdeutsche Ge-

setzgeber einerseits verstarkte Anstrengungen gegen den Versandhandel in Deutschland
~ unternehmen wollte, er andererseits aber den Versandhandel aus dem EG-Ausland Uber

das EG-rechtlich Gebotene hinaus erdffnen wollte:
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~ Auch das Gebot ei_ne‘r’ Verfassungskb,hfornien Auslegung s'pricht hier fur die vorgenomme-

ne einschrankende Auslegung des Merkmals ,beziehen".

Denn bei einér Erlaubnis des Versan‘dhahdels nur far das EG-Ausland lage eine Benach-
teiligung der inlandischen Apotheker vor. Zwar hat der BGH eine Inlénderbenachtéiligung
aus Art. 28 EG am MaBstéb_des Art. 3 Abs. 1 GG grundsétzlich als gerechtfertigt angese-
hen und eine Grundrechtsverletzung verneint (BGH, GRUR 1985, 386 - Coctailgetrank;
kritisch hierzU Graser, DOV 1998, 1004; Seltenreich/Heinz, ZLR 1998, 611; Heil/Dubbers,
ZRP 2001, 207, 212 m. w. N.). Die Ungleichbéhandlung sachlich rechtfertigen kann aber
nur das EG-rechtlich notwendig Gebotene, nicht aber eine Ausdehnung der Ungleichbe-

handlung dariber hinaus.

Mit einer Einschrankung des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG auf Falle eines persénlichen Ein-
kaufs in einer Apotheke - bei apothekenpflichtigen Arzneimitteln - wird der (reine) Versand
wirksam ausgeschlossen, wie es den oben genannten Intentionen des bundesdeutschen
Gesetzgebers entspricht. Der Bereich des § 73 Abs. 2 Nr. 6a AMG bleibt sinnvoll auf Ein-

zelfalle des Reise- und grenznahen Verkehrs beschrankt.

- Auch die Einschrankung ,ohne gewerbliche Vermittlung” wird lebensnah erfasst. Der per-

sénliche Kauf in der%@é%hekg‘ﬂss/a“ﬂt;h ?nebe‘;ﬁschland nicht notwendig durch den Pati-

\

enten selbst erfolgen. Dieser kann eine andere Person schicken (Deutsch/Lippert/Ratzel,
AMG, § 73 Rdn. 7 m. w. N.). Das konnte aber hier wiederum gravierende Umgehungs-
moglichkeiten im Bereich des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG erdffnen, namlich durch den Ein-
satz professioneller Boten oder Stellvertreter. Derartige berufs- oder gewerbsmafige

Vermittler sind deshalb konsequent ausgeschlossen worden.

Die einschrénkende Auslegung des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG (personlicher Kauf in einer

Apotheke) ist mit den europa-rechtlichen Regelungen vereinbar.

Ein etwaiger Versto gegen den Grundsatz des freien Warenverkehr gemaf Art. 28 EGV
(vgl. hierzu Landgericht Frankfurt a.M., a.a.0., S. 14 f.) wére jedenfalls durch Art. 30 EGV

'gerechtfertigt. Denn die Beschrankung auf den personlichen Kauf der apothekenpflichtigen

~ Arzneimittel in einer Apotheke ist zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Men-

schen notwendig.
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Art. 30EGV|st erIiege’nd anwendbar, da es an giner vollstindigen Harmonisierung der
'nationaleh' Vorschriften auf dem Gebiet des lnverkehrbringens von Arzneimittelspezialita-

ten noch fehlt.

Die Gesundheit und das Leben von Menschen‘ nehmen nach ‘sténidiger Rechtsprechng des

~EuGH (Slg 1994, 5243, 5264, Rdn. 16 - Ortscheid) unterden in Art. 30 EGV geschiitzten
Gatern und Interessen den ersten Rang ein. Es ist Sache der Mitgliedsstaaten, in den
durch den Vertrag gesetzten Grenzen zu bestimmen, in welchem Umfang sie deren
Schutz gewahrleisten wollen. Jedoch ist eine nationale Regelung oder Pr_axié, die eine die
Einfuhren pharmazeutischér Erzeugnisse beschréankende Wirkung hat oder haben kann,
mit dem Vertrég nur vereinbar, soweit sie fur einen w}irksamen Schutz der Gesundheit
und des Lebens von Menschen notwendig ist. Eine nationale Regelung oder Praxis fallt
daher nicht unter die Ausnahmebestimmung des Art. 30 EGV, wenn die Gesundheit oder
das Leben von Menschen genauso wirksam durch Mainahmen geschitzt werden kann,
die den innergemeinschaftlichen Handel weniger beschrénken

(EuGH, a.a.0., Rdn. 177 m. w. N.).

Das Erfordernis eines personlichen Kaufs in einer Apotheke soll wie das Apothekenmono-
pol in erster Linie sicherstellen, dass dem Endverbraucher beim Kauf eines Arzneimittels

die Mogllchkelt einer personllchen und quahfZIerten Beratung durch den Apotheker bleibt.
Das oben genannten Erfordernis ist dafir geeignet und notwendlg, denn der personliche

Kontakt (auch Sichtkontakt) gewahrleistet eine leichtere und eingehende Beratung als ein
schriftbliche'r oder telefonischer Kontakt oder ein solcher per E-mail oder Internet. Informa-
tionen und Beratung zur arzneilichen Fragen berthren nicht selten einen sehr vertraulichen
bis intimen Bereich, so dass 6hne einen unmittelbaren personlichen Kontakt die Gefahr
groB ist, dass dahingehende Fragen zurlickgestellt werden. Unabh&ngig vom jeweiligen

Einzelfall ist im Hinblick auf das hohe Schutzgut Leben und Gesundheit eine generalisie-

- rende Betréchtung zuldssig und geboten (vgl. BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch

Apotheken, S. 179 und 181 zum grundgesetzlichen Malstab). Soweit es auch in
Deutschland hingenommen wird, dass Patientén andere Personen zum Kauf der Arznei-
mittel in die Apotheke schicken kdnnen, bezieht sich dies auf keine in irgendeiner Form
institutionalisierte Praxis, sondern nur auf Einzelfalle. In die Apotheke wird in aller Regel

auch eine Person des Vertrauens geschickt, die insoweit die Beratungsmoglichkeiten
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durch den Apotheker wahrnehmen kann. Im Ubrigen kénnte durch den Apotheker auch

selten ohne gf(jB’eren‘ AuvaahdgekIért werden, ob die jeweils vor ihm stehende Person der

Verbraucher des Arzneimittels ist.

Dariiber hinaus bietet - jedenfalls derzeit - nur der persénliche Kauf in einer Apotheke eine

hinreichénde Gewsahr fur eine Qualitat der Arzneimittel.

Der Aufbau einer Apotheke bendtigt einen erheblichen Kapitaleinsatz. Der Kunde hat mit
der Apotheke eine sichere Anschrift bei Reklamationen und bei einem etwaigen Regress
ein Zugriffsobjekt. Schon deshalb wird der Apotheker urf) Qualitat bemiht sein. Die

Dauerhaftigkeit einer herkdmmlichen Apotheke ermdglicht ebenso eine effiziente

- auch praventive - Kontrolle durch Behérden und Wettbewerber.

Eine rein ,,virtue!le'; Internet-Apotheke kann Uber eine Internet-Adresse ohne grofieren
Kaptialeinsatz und -bindung eingerichtet werden, und zwar von jedem. Die Aussagen (ber
Qualifikationen stehen allenfalls ,virtuell” im Internet. Eine Uberpriifung gerade im
EG-Ausland ist schwierig, fur den Letztverbraucher oft unméglich. Die Inhalte des Internets
unterliegen - jedenfalls zur Zeit - keiner hinreichenden Kontrolle. Der notwendige Schutz
von Leben und Gesundheit erfordert im Arzneimittelbereich zudem eine praventive Kontrol-
le. Internet-Apotheken konnen aber ohne weiteres mit erheblichen Gewinnchancen fur kur-
ze Zeit eingerichtet werden, um dubiose Arzneimittel oder gar Falschungen abzusetzen.

Es besteht derzeit kein hinreichendes Riéi,ko fur die Tater, ermittelt zu werden, bevor sie ih-
re Spuren im Internet verwischen, um anderswo erneut aufzutreten (vgl. Kloesel/Cyran,
a.a.0., § 43 Anm. 12). Ein - auch grenziiberschreitendes - Versandhandelsverbot schlief3t
zwar die illegale Einrichtung von Internet-Apotheken (oder das illegale Internet-Angebot
nach-Deutschland) nicht von vornherein aus. Der Letztverbraucher kann aber davor gene-
rell unter Hinweis auf das Vlersandhandelsverbot gewarnt werden und jeder Internet-Auftritt

nach Deutschland ist sofort verfolgbar durch Behdrden und Wettbewerber.

All dies ist unabhiéngig davon, dass im vorliegenden Fall von einer seridsen Internet-
Apotheke auszugehen ist. Denn insoweit muss schon generell den Gefahren aus unserio-
sen Nachahmungen begegnet werden, insbesondere durch generelle Warnungen des
Verbrauchers vor dem Versandhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln und einer
sofortigen Verfolgbarkeit eines derartigen Versandhandels durch Behérden und Wettbe-

werber.
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Der Versandhandel mit Arzneimittel geféhrdet dartiber hinaus den Bestand der Apotheken.
Diese gewahrleisten im Interesse der Allgemeinheit eine auf die Gesundheit des einzelnen
Menschen und die Gesundheitsbelange der Allgemeinheit bedachte Arzneimittelversor-
gung (BVerfGE 9, 73, 79; BGH St 11, 304, 313; BGH, GRUR 2000, 237, 238 -
Giﬁnotrufbox; Doepner, a.a.0., § 8 Rdn. 17).

Internet-Apotheken werden insbesondere durch einen massenhaften Absatz von Lang-
zeitmedikationen diese auf Dauer sehr viel preiswerter anbieten kdnnen als die értlich ge-
bundene Apotheke. Dieser wichtige Einkommensbereich droht diesen damit zu entfallen,
und zwar ersatzlos. Dies kann die Existenzgr-undvlage vielen Apotheken gefahrden und |
damit auch die - nur von diesen Apotheken gewahrleistete - Akutversorgung mit Arzneimit-
teln, die ihrerseits eher kostenaufwendig ist (vgl. BVerWG, Urteil vom 19. Oktober 2000,
Az BVerWG 3 C 32.99). '

Die E-Commerce RL steht schon deshalb nicht entgegen, weil nach Art. 2 h, ii, - 2 und

Erwagungsgrund Nr. 21 der Richtlinie die Anforderungen bezlglich der Lieferung von

Human-Arzneimitteln nicht in den koordinierten Bereich fallen.

Die - zwischenzeitlich in deutsches Recht umgesetzte - Fernabsatzrichtlinie erlaubt in
Art. 14 den Mitgliedsstaaten, fur bestimmte Waren, wie etwa Arzneimitteln, den Vertrieb

im Fernabsatz im Rahmen des EG-Rechts auszuschlie3en.

Soweit der Antragsgegner hinsichtlich des Verstol3es gegen das Verbringungsverbot aus
§ 73 Abs. 1, Ziff. 1 AMG geltend machen will, nach dem derzeitgen Stand der Harmonisie-
rung der Arzneimittelzulassungen sei es ein ,reiner Formalakt", ein Arzneimittel, das in ei-
nem EG—Land zugelassen ist, in einem anderen ebenfalls genehrﬁigt zu bekommen, ist
dies nicht tiberzeugend. Mag der Antragsteller jeweils vor der Einfuhr nach D‘eutschland

den bloRen ,Formalakt" veranlassen. Im Sinne der Rechts- und Arzneimittelsicherheit ist

- dies geboten. Denn weiterhin ist bei Arzneimitteln im Fall von Unstimmigkeiten zwischen

Mitgliedsstaaten ein Schiedsverfahren vorgesehen. Bevor dieses Schiedsverfahren nicht
aus- oder abgeschlossen ist, fehlt es an einer hinreichenden Harmonisierung bezuglich

des jeweiligen Arzneimittels. Damit verbleibt es bei den Grundsé&tzen des EuGH

(a.a.0. - Ortscheid).
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Die VerstdRe gegen das Versandverbot und gegen § 73 Abs. 1, 1. Alt. AMG sind wettbe-
werbswidrig gemal § 1 UWG (vgl. BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch die Apotheken)..

Der Verfugungsanspruch beziglich des Unterlassungsantrages b) (Werbung) folgt aus
§ 1UWGIi. V. m. §§ 8 Abs. 1 Satz 1, 3 a und 10 HWG.

Gemal § 8 Abs. 1 Satz 1 HWG ist eine Werbung fir den Versandhandel apothekenpflich-

tiger Arzneimittel unzulassig.
Der Internetauftritt des Antragsgegners stellt eine Werbung in diesem Sinne dar.

Da das HWG auf den Vorgaben der Richtiinie 92/28/EWG uber die Werbung fur Huma-
narzheimittel (ABI. 1992, Nr. L 113 vom 30. April 1992, s. 13-18) beruht, ist die in
Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie aufgefiihrt Definition des Begriffes ,Werbung" grundsatzlich
auch fur das HWG mafsgebend‘ Danach sind unter Werbung fir Arzneimittel alle Maf3-
nahmen zur Information, Marktuntersuchung und Schaffung von Anreizen zu verstehen, |
mit dem Ziel, die Verschreibung, die Abgabe, den Verkauf oder den Verbrauch von Arz-
neimitteln zu férdern. Soweit der Antragsgegner auf seiner Homepage nicht nur allgemeine
Image- oder Unternehmenswerbung betreibt, die von den Vorschriften der Richtlinie und
des HWG nicht umfasst ist (vgl. BGH, WRP 1995, 310 ff.), sondern auf dem Bestellformu-
lar seiner Internetseite Arzneimittel nach Indikationsgruppen unterteilt mit Preisangabe und
' Produktbes’chreibung anbietet, liegt Werbung im Sinne der Richtlinie vor. Der Bezug der
Medikamente in einer dem Ublichen persdnlichen Bedarf entsprechenden Menge wird dem
Kunden in Form des Versandes per Boten von den Niederlanden nach Deutschland ange-
boten, so dass ganz gezielt auch fur die Einfuhr nach § 73 Abs. 2 Ziff. 6 a AMG geworben
wird (Landgericht Frankfurt a. M., a.a.0.). |

Das Werbeverbot ist mit dem EG-Recht vereinbar.

Hinsichtlich Art. 28, 30 EGV kann auf die vorstehenden Ausfiihrungen zu B 1 verwiesen

werden.

Die E-Commerce RL steht auch hier nicht entgegen. Denn gemaR § 1 Abs. 3 der Richtlinie

bleibt das Schutzniveau insbesondere fir die 6ffentliche Gesundheit und den Verbraucher
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schutz, wie es sich aus Gemeinschaftsakten und éinze’ls_taatlit:ﬁén Rechtsvorschriften zu
deren Umsetzung ergibt, unberihrt. Gemal Art. 14 Fernabsatzri:chtlinie ist aber den Mit-
gliedsstaaten ausdriicklich erlaubt, Versandhandel mit Arzneimitteln zu untersagen. Dies
‘muss dann notwendig auch fiir ein entsprechendes Werbeverbot gelten. Darf durch natio-
nale Vorschriften die Durchfihrung des Versandhandels untersagt werden, muss ebenso
eine Werbung fir die Durchfihrung des Versandhandels verboten werden kdnnen, und sei
es auch nur durch den gebotenen Hinweis auf den Internetseiten des Antragsgegners,
dass ein Versandhandel nach Deutschland .verboten ist, das Angebot des Antragsgegners

sich also nicht an Verbraucher in Deutschland richtet.

Da der Antragsgegner zudem auch fiir den Bezug von in Deutschland nicht zugelassenen
und ebenso fir den Bezug von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bei Privatverbrau-
chern wirbt, verstolt er zusétzlich gegen die Bestimmungen der §§ 3a und 10 HWG

(ebenso Landgericht Frankfurt a. M., a.a.0.).

Die vorstehende VerstoRe sind wettbewerbswidrig nach § 1 UWG (vgl. oben | 5).

Die Kostenentscheidung beruht auf.§ 81 ZPO.

Die Einfiigung der Worte ,in der Bundesrepublik Deutschland" in den Unterlassungsantrag
stellt eine bloRe Konkretisierung dar, nicht aber eine teilweise Antragsriicknahme.Denn der
Antragsteller hat in der Begriindung seines Antrags hinreichend zum Ausdruck gebracht,

nur ein Inlandsverbot erstreiten zu wollen.

Eine Vorlage des Verfahrens an den EuGH ist nicht geboten.

" ‘Dem steht hier schon die Dringlichkeit einer Entscheidung im Verfigungsverfahren durch

den Senat entgegen. Die europa-rechtlichen Vorgaben sind im Grundsatz hinreichend ge-
klart. Die erkennbaren Gefahren fir den Schutz der Gesundheit und des Lebens der Ver-

braucher erfordern eine sofortige Entscheidung.

Unter diesen Umstanden hat der Senat auch davon abgesehen, gemaf

§§ 936, 921 Abs. 2 ZPO eine Vollziehungssicherheit anzuordnen.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Infopmpationsrecht - http://www.jurpc.de

Grundsatzlich soll die Vollziehung einer-einstwailigen Verfuigung nicht durch eine Sicher-

- heitsleistung belastet werden. Zwar bietét hxerd!e -Eihanzkraft des Antragstellers keine

vollstandige Gewahr, einen etwaigen Scha’dzer‘i' 'atzanspruch des Antragsgegners aus

§ 945 ZPO ohne weiteres erflullen zu konnen Al ‘dererselts ist die vorliegende Entschei-

dung nicht von Fragen der blof3en Glaubhaftmachung abhang|g D|e Rechtslage erscheint
wenig zweifelhaft. Auch der drlngllche:Gesundheltsschutz des Verbrauchers darf durch

das Erfordernis einer Vo||2|ehun955|cherhelt die mogllcherwe|se nicht aufgebracht werden

kann oder soll, nicht verzdgert werden.

- Haase Prietzel-Funk Dr. Pahl
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Kammergericht

‘Beschluss

Geschiftsnummer: 5 U 10150/00
103 O 192/00 Landgericht Berlin

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfugung

VN Sy Vel
gesetzlich vertreten durch den ersten Vorsitzenden YR Pm

Antragsteller und Berufungskldger,

- Prozessbevollméachtigte:

Rechtsanwalte Euuieihomiey ]

Antragsgegner und Berufungsbek/agtef, g
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hat der 5. Zivilsenat am 19. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter am Kammergericht

Haaée, die Richterin am Kammergericht Prietzel-Funk und den Richter am Kammergericht

Dr. Pahl

Haase

beschlossen:

Das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom

29. Mai 2001 - Az. 5 U 10150/00 - wird wegen eines offen-
baren Schreibfehlers dahin gemaR § 319 ZPO berichtigt,
dass es in Ziff. | b) vor ,den Bezug“ heilRen muss: ,far".

Prietzel-Funk Dr. Pahl
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KAMMERGERICHT

Im Namen des Volkes

Geschiftsnummer: : ‘Verkiindet am :  29. Mai 2001

5 U 10150/00 Lohey

103 0 192/00 Landgericht Berlin Justizsekretarin

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung -

A S
vertreten du_rch den ersten Vorsﬂzendenwm

Antragsteller und Berufungsklager

- Verfahrensbevollmachtlgte

Wﬁnwwaa g ikl

— | ' Antragsgegner und Berufungsbeklagter,

- Verfahrensbevollmachtlgter

N7 end4
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hat der 5. Zivilsenat des Kanﬁmerge‘richts durch den Vorsitzender Richter am Kammergerich"t
Haase, die Richterin am Kammergericht Prietzel-Funk und den Richter am Kammergericht

Dr. Pahl auf die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 2001 fur Rech't er‘kannt:

. Auf die Berufung des Antragstellers wird das Urteil der Kammer fur
Handelssachen 103 des Landgerichts Berlin—vom 7. November 2000

abgeandert:

Dem Antragsgegner wird im Wege einstweiliger Verfigung bei
Meidung eines vom Gericht fur jeden Fall der zuk{inftigen Zu-
widerhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu
500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ord-
nungshaft bis zu sechs Monaten, untersagt,

im geschaftlichen Verkehr apothekenpflichtige Arzneimittel

a) far dén Endverbraucher in der Bundesrepbulik Deutschland
im Wege des Versandes in den Verkehr zu bringen,

b) den Bezug im Wege des Versandhandels durch den letzten
Verbraucher in der Bundesrepublik Deutschland zu bewer-

ben.

Il. Der Antragsgegner hat die Kosten beider Rechtszlge zu'tragen.

Tatbestand:

Der Antragsteller ist ein eingetragener Verein, zu dessen satzungmafigen Aufgaben es gehort,
die gewerblichen Interessen seiner Mitglieder zu wahren, insbesondere darauf zu achten, dass die

Regeln des Ia:'uteren Wettbewerbs eingehalten werden.

- Der Antragsgegner ist niederléhdischer Apotheker. Er ist Inhaber der Internet-Domain
 SUNOINRL Bl com” und betreibt unter dieser Domain eine Internet-Apotheke. Es handelt sich

hierbei um eine Apbtheke, die einschlieflich ihres Internet-Auftritts nach niederlandischem Recht
durch ein von der niederlandischen "GesUndheitsbehbrde" gestellten Ihspektor abgenommen wur- |
de. Neben dem Verkauf von Arzneimitteln in den Betriebsraumen der Apotheke vertreibt der An-
tragsgegner auch Ubef-das Internet verschiedene aufgelistete Arzneimittel. Die Kunden kénnen

sich unter der Internetadresse tber Arzneimittel informieren, Fragen an Pharmazeuten stellen und

[AVAL N &!
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sowohl verschreibungspﬂichtige als auch frei verkaufliche Arzneimittel best;ellen Die individuell
bestellten Arzneimittel werden ggf. nach Einsendung des entsprechenden arztllchen Rezeptes -
von den Niederlanden per Boten an den Besteller abgegeben. Dabei wird darauf geachtet dass
nur die far den persodnlichen Bedan‘ Ublichen Mengen bezogen werden. Eine personllche Beratung
kann der Patient per E- mail-oder telefonisch einholen. Zur Beantwortung allgemeiner Fragen zur
Gesundheit oder zu Arznelmltteln stehen drei approbierte Apotheker, eine Arztin und pharmazeu-

tisch-technische Assistenten zur Verfigung. Das Internetangebot ist auch imdeutscher Sprache

, ébrufbar. Die Zulassung der Arzneimittel richtet sich nach niederlandischem Recht. Hinsichtlich

der Vérschreibungspﬂich’t Wird_ bei unterschiedlicher Regelung in den Niederlanden und dem

Empfangsstaat die jeweils strengere Regelung zugrunde gelegt.

- Der Antragsteller ist der Ansicht, die Internet-Aktivitaten des Antragsgegners stellten einen Ver-
sandhandel von Arzneimitteln dar und verstiefen gegen § 43 Abs. 1 AMG. Ferner verstoRle das
Geschaftsgebaren des Antragsgegners gegen das Werbeverbot nach § 8 Abs. 1 HWG. Der Ver-

stol gegen diese Vorschrift sei zugleich eine Verletzung von § 1 UWG.

Das Landgericht hat den Verfiigungsantrag zuriickgewiesen. Dagegen wendet sich die rechtzeitig

eingelegte Berufung des Antragstellers.

Von der weiteren Darstellung des Tatbestandes wird entsprechend § 543 Abs. 1, 1. Alt. ZPO ab-

gesehen.

Entscheidungsgrinde:

N

A. Die Berufung ist begrindet.

Defﬁ,&htr.ag auf Erlass der einstweiligen Verfugung ist zulassig.

1 . Die nationaIeZ‘l‘Jsténdigkeit deutscher Gerichte ist trotz des Auslandsbezuges gegeben.
a) Diese Zustandigkeit folgt zum einen aus § 5 Nr. 3 EuGVU. Danach kann eine Person, die
ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates hat, in einem anderen Ver-
~ tragsstaat verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung, oder eine Handlung, die einer
JV-531
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~“uUnerlaubten Havndlung gleichgestellt ist, oder wenn AnsprOche aus einer solchen Handlung

den Gegenstand dés Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schadi- ‘

gende Ereignis eingetreten ist. Unter den Begriff der uheriaubten Handiung im Sinne die--

‘ ser Vorschrift faIIen auch Anspriiche aus unlauterem Wéttbewerb (BGH, NJW 1988,.1466;

GRUR 1998, 419 - Gewinnspiel im. Ausland; GRUR 1998, 945 - Co-Verlagsvereinbarung;
Kropholler, EuZPR, 6. Aufl., Art. 5 Rdz. 57Y. Alé Ort deséchédbigenden Ereignisses gelten—
bei den hier gegebenen Distanzdelikten (Internet-Versandhandel) sowohl der Handlungs-
als auch der Erfolgsort (EuGH, Urteil vom 30. November 1976 - 21/76, |

‘Bier/Mienes de potasse d'Alsace; Kropholler, a.a.0., Rdz. 62). In Bezug auf den vorliegen-

" den Fall, in dem der Antragsteller Anspriiche aus unlauterem Wettbewerb geltend macht,

hatte dieser mithin die Wahl, den Antragsgegner entweder in den Niederlanden oder in

_ Deutschland in Arispruch zu nehmen. Es ist deshalb fur-das Internet-Angebot des An-

tragsgegners nicht nur.der Standort des Servers (Niéderlande), sondern jeder Ort mafi}-
geblich, an dem das Medium Internet besﬁmmungsgeméf& und nicht Zuféllig abrufbar ist.
Unstreitig richtet sich das Internetangebot des Antragsgegners auch an Interessenten in

der Bundesrepublik Deutschland.

Dariiber hinaus regelt Art. 24 EuGVU fir den einstweiligen Rechtsschutz, dass nationale
Gerichte auch dann zustandig sind, wenn fur die Hauptsachenentscheidung das Gericht
eines anderen Vertragsstaates nach dem EuGVU zustandig ware (vgl. Bernreuther,

WRP 2001, 513, 515). Vorliegend geht es um einen einstweiligen Rechtsschutz.

Das in Art. 3 der E-Commerce RL (Richtlinie 2000/31/EG des Européischen Parlaments
und des Rates vom 8. Juni 2000) festgelegte "Prinzip des Herkunftsortes" steht dem nicht

entgegen.

-Art‘. 1 Abs. 4, 2. Alt. E-=Commerce RL enthalt den aus,dr[]cklichen Hinweis, dass sich diese

Richtlinie weder mit der Zustandigkeit der Gerichte befasst noch zusatzliche Regeln im Be-

- reich des internationalen Privatrechts geschaffen werden sollen.

Wenn Art. 3 Abs. 1 E-Commerce RL den "Herkunftsstaaten" aufgibt, fur eine effektive -
Aufsicht Gber die Dienstleister zu sorgen und Art. 18 Abs. 1 E-Commerce RL hinreichende

Klagemaéglichkeiten verlangt, folgt daraus keine Beschrankung der Rechtsdurchsetzung
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nur im Herkunftsland (sov aber B‘éfrﬁeuther, a.a.0., der insoweit allerdings auch einen
Verstold gegen Art. 19 Abs. 4 GG bejah't, S. 518 ff.). Gerade im Hinblick auf

Art. 1 Abs. 4, 2. Alt. E-Commerce. RL sollen Aufsicht und Klagemoglichkeit im Herkunfts-
land (hier die Niederlande) nur den dortigen Inlander abschliefdend hinreichend schiitzen;

einem EG-Auslander am‘EerIg'sort (hier die Bundesrepublik Deutschland) soll insoweit ntjr

ein zusatzlicher Schutz-gewéhrt werden, und zwar neben einem solchen gerichttichen

Schutz aus der Zustandigkeit der nationalen Gerichte des EG-Auslanders am Erfolgsort.
Der Antragsteller ist klagebefugt im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG.

Der mafgebende raumliche Markt wird im Wesentlichen durch die ReicHweite der Ge-
schaftstatigkeit des werbenden Unternehmens bestimmt (BGH, GRUR 1996, 804, 805).
Hier erstreckt sich der raumliche Markt - da der Antragsgegner im Internet wirbt - jedenfalls
auch auf den bundeswéiten Bereich (vgl. KG, 25. ZS, Beschluss vom 12. Fébruar 2001,
MD 2001, 407, 408 - Versandhandelswerbung fiir apothekenpflichtige Arzneimittel).

In sachlicher Hinsicht wird der einschlagige Markt durch den Begriff der Waren oder ge-
werblichen Leistungen gleicher oder verwandter Art gekennzeichnet. Die Begriffe sind weit

auszulegen (BGH, GRUR 1997, 479, 480 - Miinzangebot).

Die beiderseitigen Waren (Leistungen) missen sich in ihrer Art so gleichen oder naheste-
hen, dass der Absatz der Ware des einen Mitbewerbers durch ein wettbewerbswidriges
Handeln des anderen beeintrachtigt werden kann (BGH, WRP 1998, 42, 45 -
unbestimmter Unterlassungsantrag [Il; WRP 2000, 389, 391 - Gesetzeswiederholende
Unterlassungsantrage; Kohler in Kdhler/Piper, UWG; 2. Aufl., § 13 Rdn. 13). Vorausge-
setzt wird das Vorliegen eines mindestens abstrakten Wettbewerbsverhaltnisses. Das be-

deNL-J.t'ét, dass eine nicht ganzlich unbedeutende (potentielle) Beeintrachtigung mit einer

. gewissen - sei es auch nur'geringen - Wahrscheinlichkeit in Betracht kommt (BGH, WRP

1996, 1102, 1103 - Groimporteur; Kohler, a.a.0., m. w. N.). Die Beteiligten missen nicht
derselben Wirtschafts- oder Handelsstufe angehdren (BGH, GRUR 1996, 804, 805 -

 Preisratselgewinnauslosung lll; a.a.0., Unbestimmter Unterlassungsantrag Ill; GRUR

1997, 541, 542 - Produkt-Interview), insbesondere stehen sich Hersteller und Vertreiber

gleich (Kohler, a.a.0.). Es genugt, dass ein potentieller (bzw. kinftiger) WettbeWerb behin-
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dert wird. Ausrelchend ist ferner dass die Behinderung sich aus der irrigen Annahme des
Verkehrs von der Substltulerbarkelt der angebotenen Guter ergeben kann '
(BGH, GRUR 1981, 529, 630 - Rechtsberatungsanschein). Ein abstraktes Wettbewerbs-
verhaltnis kann auch zwischen dem Vertrieb von Waren (z. B. Arzneimitteln) und von
Dienstleistungen (z. B. -Heflung in Sanatorien) bestehen (BGH, a.a.0., Gesetzeswieder-
holende Unierlassungsantrégé; WRP 1998, 312, 318 - Lebertran.l)_,Verwandte” Waren
sind in Bezug auf einzelne Arzneimittel nicht nur die unmittelbar damit konkurrierenden.,
sondern (wegen der Produktionsﬂexibilitét der Hersteller) samtliche Ar_zneimittél

(BGH, WRP 1998, 177, 179 - Fachliche Empfehlung Ill), dariiber hinaus ggf. auch Medi-
zinprodukte (BGH, WRP 1998 181, 183 - Warentest fr Arzneimittel; a.a.0., Lebertran |),
Kosmetika (BGH GRUR 1997, 681, 682 - Produktwerbung) und Nahrungserganzungsmlt-
tel. In Bezug auf Nahrungserganzungsmittel, insbesondere Vitaminpraparate, besteht ein
abstraktes Wettbewerbsyerhaltnls zu Lebensmitteln, Naturheilmitteln, diatetischen Mitteln

und Arzneimitteln (BGH, a.a.0., Produkt-Interview).

Der Antragsgegner bietet ein ,Startsortiment™” von rd. 350 Medikamenten, darunter Arz-

| neimittel fur die Haus- oder Reiseapotheke und Langzeitmedikation wie die Antibabypille

an. Darunter befinden sich rezeptpflichtige und auch nur apothekenpflichtige Arzneimittel.

Dem Antragsteller gehdren zwar nach seinem glaubhaft gemachten Vortrag bloRR zwei

Apotheker an.

Da der Antragsgegner aber nur ein ausgewahltes Sortiment an Arzneimitteln anbietet,
somit nur deren Absatz férdert, stehen auch die dem Antragsteller angehérenden 58 Her-
steller-und Vertreiber pharameutischer Produkte in einem abstrakten Wettbewerbsverhalt-
nis. Angesichts der Breite des Arzneimittela‘hgeb‘ots und einer fehlenden abschlieRenden
Fes\'tll—ééung des Sortiments des Antragsgegners ist ein zumindest potentieller Wettbewerb

ebenso zu dem einen Betreiber von Krankenhausern, den vier Betreibern von Kurkliniken

.und zehn Betféibern von Kliniken gegeben, ebenso zu den 21 Anbietern von Medizinpro-

dukten, 31 Anbietern und Herstellern von Naturheilmitteln, Naturkosmetik und Oko-
Produkten, zwei Sahité_tshéusern, sieben Kosmetikherstellern und zwei groften Lebensmit-

telfilialketten mit einem erheblichen Angebot von Nahruhgsergénzungsmitteln‘
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Unter diesen Umstanden gehart dem Antragsteller eine erhebliche Zahl Zumindest poten-
tiell betroffener Gewerbetreibender an (dahingehend schon KG, 25. ZS:/a.a.0., S. 408 -

Versandhand,e!swerbung fur apothekenpflichtige Arzneimittel). - -

aa) Insoweit kommt es weder auf die Mitgliedschaft einer bestimmten Mindestzahl, noch auf

bb)

cc)

a)

v /31

~die Mehrheit der Mitbewerber an. Erforderlich und ausre'rchénd ist, dass Gewerbetreibende
aus der einschlagigen Branche im Verband nach Anzahl und/oder Gewicht und Marktbe-
deutung oder wirtschaftlichem Gewicht reprasentativ vertreten sind, so dass ein mifd-

brauchliches Vorgehen des Verbandes ausgeschlossen ist (BGH, WRP 1996, 1102, 1103 -

' Grof&importeur; Koéhler, a.a.0., § 13 Rdn. 21 m. w. N.). Es ist darauf abzustellen, ob die

Zahl und wirtschaftliche Bedeutung der branchenzugehorigen Verbandsmitglieder den
Schluss’daran zu'lésst, daSs nicht lediglich Individualinteressen einzelner, sondern objekti-
ve'éemeinsame (kollektive) gewerbliche Interessen der Wettbewerber wahrgénommen
werden (BGH, a.a.0., S. 1037 - GroRimporteur; KG, 25. Zivilsenat, a.a.0. - Versandhan-
delswerbung fur apothekenpflichtige Arzneimittel; Kéhler, a.a.0., § 13 Rdn. 21).

Angesichts der Vielzahl von Mitgliedern mit unterschiedlichen Sortimentsbereichen, unter-
schiedlicher Stellung im Absatzweg und stark differierender Marktbedeutung kann beim

Antragsteller von einem hinreichend reprasentativen Mitgliederbestand ausgegangen wer-

“den.

Die Frage, ob auch der Hersteller allein durch die Art und Weise des Vertriebs seiner Pro-
dukte durch den Einzelhandel (hier im Wege des Versands) in eigenen wirtschaftlichen
Interessen beeintrachtigt (und somit-ebenfalls zu den ,betroffenen” Mitgliedern des Ver-
bandes zu z&hlen) sein kann (offengelassen in KG, 25. ZS, a.a.0., Versandhandelswer-
bung fiir apothekenpflichtige Arzneimittel), muss nach den vorstehenden Ausfiihrungen

auch hier nicht entschieden werden. .
Ein Verfugungsgrund gemé‘f& §§ 935, 940 ZPO ist geg_eben;
§ 25 UWG begritindet in dem hier gegebenen Anwendungsbereich fir Unterlassungsan-

‘spriiche aus dem UWG eine widerlegbare tatsichliche Vermutung der Dringlichkeit. Ist sie

widerlegt, obliegt es dem Antragsteller, die Dringlichkeit darzulegen und glaubhaft zu ma-
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chen (Kohler, a.a.0., § 25 Rdn. 13). Die Vermutung der Dringlichkeit ist widerlegt, wenn der

Antragsteller durch sein Verhalten selbst zu erkennen gibt, dass es ihm nicht so eilig ist

. (Kohler, a.a.0., Rdn. 15). Daé ist der Fall, wenn er langere Zeit zuwartet, obwohl er vom

Wettbewerbsverstof und der Person des Stérers Kenntnis hat (Koéhler, a.a.0.). Die Dauer
des zulassigen Zuwartens ist abhangig von den Umsténden des Einzelfalles, insbesondere -
von der Art des Verétofles, der Erforderlichkeit von Ermittlungen und der Reaktion des
Gegners auf eine Abmahnung (OLG Kaln, GRUR 1993, 567 und 685; OLG Brandenburg
WRP 1998, 97; K(‘jhle'r, a.a.0., § 25 Rdn. ;15 m. w. N.). In der Regel sollte das Zuwarten

=

deutlich unter der 6-Monats-Grenze des § 21 'UWG'(Verjéhrung) liegen; jedenfalls ein
Zuwarten von ein (OLG Dusseldorf, NJWE-WettbR 1999, 15, 16) bis drei Monaten

(OLG Stuttgart, WRP 1981, 668, 670) soll unschédlich sein (weitergehend OLG Hamburg,
WRP 1996, 774: Regelfrist von sechs Monaten). Bei Verbanden ist nicht generell ein grof3-
ztigigerer Mafistab als bei Gewerbetreibenden anzulegen (OLG Minchen, GRUR 1980,
329, 330; Kdhler, a.a.0., § 25 Rdn. 17; a.A. OLG Frankfurt, GRUR 1988, 849;

- Pastor/Ahrens/Traub, Der Wettbewerbsprozess, 4. Aufl., Kap. 49 Rdn. 23).

Vorliegend hatte der Antragsteller in dem vor dem Landgericht Hamburg gefthrten Verfi-
gungsverfahren gegen den Vorinhaber der ,Internet-Apotheke™ aus der Widerspruchs-
schrift vom 11. Juli 2000 unter Beifigung des Kaufvertrages vom 1. Juli 2000 von der In-
haberschaft des Antragsgegners erfahren und am 2. Oktober 2000 den vorliegenen Verfi-

gungs;agr’itrag gestellt, mithin etwa zweieinhalb Monate nach Kenntniserlangung. Allerdings

~ hatte das Landgericht Hamburg im dortigen Verfahren (406 O 156/00) erst am

29. September 2000 die bereits im Beschlusswege erlassene Verfdgung wegen des Inha-

~ berwechsels aufgehobén. Der Antragsteller konnte deshalb bis zu dieser Entscheidung an

einem Inhaberwechsel zweifeln. Dies gilt um so mehr, als die ihm Ubermittelte Kopie des
Kaufvertrages wenig lesbar war. Darliber hinaus stand der Wechsel vom 1. Juni 2000 in
einem auffalligen zeitlichen Zusammenhang zu der Beschlussverfigung des Landgerichts

Hamburg vom 29. Juni 2000. Die eidesstattliche Versicherﬁm‘g zur Glaubhaftrhachung des

- Inhaberwechsels ist erst im Termin vom 29. September 2000 im Original vorgelegt worden.

Noch gewichtiger ist der Umstand, dass mit dem Inhaberwechsel von Hamburg nach den
Niederlanden die - fir den innerdeutschen Arzneimittelversandhandel eindeutige -

Rechtslage durch den nunmehr gegebenen europaischen Bezug ganz erheblich schwieri-
ger einzuschatzen war. Unter diesen Umstanden kann. ein Zeitraum von zweieinhalb Mo-
naten bis zum.Abschluss des Verfahrens in Hamburg und zur Priffung der ,européischen”

Rechtsiage vorliegend noch hingenommen werden.
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Der Antrag auf Erlass der einsfweil'igen' Verfugung ist begriindet.

’ Der Verfugungsanspruch beziglich des Unterlassungsantrages a)

_(win den Verkehr bringen") folgt aus § 1 UWG i. V. m. §§ 43 Abs. Satz1,
73 Abs. 1 Ziff. 1 AMG.

Nach § 43 Abs. 1 Satz 1 AMG dirfen apothekenpﬂichtige Arzneimittel - auler in den Fal-
len des § 47 AMG - berufs- oder gewerbsmalig fir den Endverbrauch nur in Apotheken

und nicht im Wege des Versandes in den Verkehr gebracht werden.

Dieses gesetzliche Verbot des Versandhandels mit apothekenpflichtigen Arznéifnitteln be-
zweckt - ebenso wie das Vérsandverbot der Apothekenbetriebéordnung - die Arzneirnittel-
sichérheit dadurch zu verbessern, dass eine Beratung durch den Apotheker gewahrleistet
wird (BGH, GRUR 2001, 178, 180 - Arzneimittelversand durch Apotheken m. w. N.). Mit
der durch das 8. Anderungsgesetz zum Arzneimittelgesetz vom 7. September 1998 einge-
fugten Wendung ,und nicht im Wege des Versandes* hat der Gesetzgeber das Verbot des
Arzneimittelversandes bekraftigt und klargestellt, dass grof’flachige Ausnahmen wie im
Falle allgemeiner Zulaséung des Arzneimittelversandes nicht seinem Willen entsprechen

(BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch Apotheken).

Das an Apotheker geribhtete Verbot des Versandhandels mit Arzneimitteln verstot nicht
gegen das Grundrecht der Berufsaustibungsfreiheit nach dem nationalen Mafstab des-

Art. 12 Abs. 1 GG.

Das Versandverbot ist zur Erreichung des verfolgten Zweckes geeignet, denn es stellt si-
cher, dass Arzneimittel grundsatzlich nur in den Apothekenbetriebsraumen abgegeben

werden und eroffnet damit im Interesse der Arzneimittelsicherheit die Mbglichkeit zur In-

] _formatioh und Beratung der Kunden (BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch Apotheken).

Dass eine Befatung und Information in den Apothekehbetriebsréumen nicht‘in jedem Ein-
zelfall erforderlich ist, schadet nicht, da dem Gesetzgeber bei Regelungen der Berufsaus-
Gbung eine generalisierende Betrachtungsweise verfassungsrechtlich erlaubt ist

(BVerfG, NJW 2000, 178“1 m. w. N.; BGH, a.a.0. - Arzneimittelversand durch Apovtheken).
Auch eine Gesamtabwagung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn

rechtfertigenden Griinde fiihrt zu dem Ergebnis, dass die Grenzen der Zumutbarkeit hier
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nlcht Uberschritten sind. Dabei ist zu berucksmhhgen dass § 17 ApoBetrO und § 43 AMG

nicht jegllchen Versand vdn A rznelmltteln verbleten sondern dass bei unabwelsbarer Not-

wend|gke|t im Paﬂentenmteresse verfassungskonforme Ausnahmen im Einzelfall mogllch :
sind und auch Botenzustellun_gen bei Sachbedurfnls im Patienteninteresse von Fall zu FaII-
erfolgen kdnnen. AuBerdehi ftsjnd der Versandhandel mit nicht apothekenpﬂic‘:htigej‘r‘],Arz-
neimitteln und der Versand apothekenpflichtiger Arzneimittellin den Fallen des § 47 Z_\MG
nach wie vor erlaubt (BGH, a;a.O., ArzneimittélverSand durch Apotheken). Die‘weitere Fra-
ge nach dem Umfang des Grundrechtschutzes des Antragsgegners kanh hier insoweit

dahingestellt bleiben.-

C) Der Verordnungsgeber hatin § 17 Abs. 1 und 2 ApoBetrO - derdurch § 43 Abs. 1 -

Satz 1 AMG n. F. eine authernt_ische Interpretation erfahren hat (BGH, a.a.0. - Arzneimittel-
veréand duréh Apotheken) - die Mdglichkeit der Versendung von Arzneimitteln einge- -
schrankt, weil dies aus Grinden der Arzneimittelsicherheit geboten sei und bei der Abgabe
der Arzheimittel die Information und BeratUng'ldes Kunden grundsatzlich gewahrleistet sein
musse (BGH, a.a.0. - Arzneimittelversand durch Apotheken m. w. N.). Dabei hat der BGH
(a.a.0.) offen gelassen, ob das Versandverbot auch dazu bestimmt und geeignet sei, im
Interesse der Arzneimittelsicherheit moglichen Transportgefahren zu begegnen. Die wach- |
sende Zahl der Arznelmlttelspeaahtaten verlange den wissenschaftlich geblldeten Apothe-
ker. Nur er sei in der Lage, den Uberblick tiber die Arzneimittel zu behalten; er kénne sogar
dem Arzt beratend zur Seite stehen (BGH, a.a.0., unter Hinweis auf BVerfGE
17,232, 239). Auch der Arzt kdnne deshalb Arzneimittel grundsatzlich nicht im Wege des
Versandhandels von Apotheken beziehen (BGH, a.a.0.). Dies gelte ebenso fiir Arzneimit-
tel, bei denen eine Beratung und Information des Arztes nicht unbedingt erforderlich ware
oder bei den moglicherweise eine schriftliche oder telefonische Beratung und lnformétion
des Arztes ausreichen wiirde. Dem Verordnungsgeber misse es aus Griinden der Prakti-
kabilitat und der Rechtssicherheit grundsatzlich gestatfet sein, generalisierende Regelun-

; gen zu treffen (BGH, a.a.0.). |

d) Der Antragsgegner bringt apothekenpflichtige Arzneimittel im Wege des Versandes an den

Endverbraucher in Deutschland in den Verkehr.

Das Angebot des Antragsgegners richtet sich auch an deutsche Kunden, wie sigh im Ubri-

gen bereits aus der Gestaltung der Internet-Homepage des Antragsgegners ergibt, die den

\iFna
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deutschen Benutzern das Aufrufen eines deUtséhsprachigen Bestellformu‘lars ermoglicht.
Nicht nur bei dem Versand perv Post, sondern auch bei der Zustellung per Boten liegt ein’
Inverkehrbringen in den Geltungsbereich des AMG vor. Durch die k(")rperliche Ubergabe
der bestellten Medikamente an den Boten in den Niederlanden wird dem deutschen Kun-
den namlich noch keine Verfligungsgewalt Gber die bestellten Praparate eingeraumt. Viel-
mehr-wird dié Zustellung der Arzneimittel allein durch die internet-Apotheke organisiert. - -
Der deutsche Kunde erhalt erst dann die Verfiigungsgewalt Giber die Arzneimittel, wenn sie
bei ihm in Deutschland eintreffen. Daher sind samtliche zuvor erfolgten Verséndhandlun-
gen dem Antragsgegner und nicht den deutschen Kunden zuzurechnen. Sofern in den All-
gemeinen Geschaftsbedingungen des Antragsgegners indeeit etwas anderes vereinbart
sein sollte, vermag dies an den tatsachlichen Gegebenheiten nichts zu &ndern. Da der An-
tragsgegner die Arzneimittel versendet, ohne dass diese zuvor in den R&aumlichkeiten der .
Apotheke angeboten und verkauft wurden, liegt ein Inverkehrbringen auRerhalb der Apo-
theke vor. Schliellich bringt der Antragsgegner die Medikamente auch im Wege des Ver-
sandes in Verkehr, denn die Arzneimittel werden nicht unmittelbar in den Apothekenrau-
men an den Verbraucher ausgehandigt, sondern auf Veranlassung des Verkaufers zu-
nachst an einen anderen Ort als an den Ort der Verkaufsniederlassung gebracht, von wo
aus sie dann erst dem Endverbraucher tubergeben werden (Landgericht Frankfurt a. M.,

Urteil vom 9. November 2000, Az 2-03 O 365/00).
. Damit ist ein Verstoft gegen § 43 Abs. 1 Satz 1 AMG gegeben.

Da der Antragsgegner unstreitig auch im Geltungsbereich des AMG nicht zugelassene
oder registrierte Arzneimittel an den privaten Endverbraucher nach Deutschland verbringt,
liegt ebenso ein Verstoll gegen § 73 Abs. 1 Nr. 1 AMG vor. Dies hat dér Antragsteller mit
seiner Bezugnahme auf das Urteil des Landgerichts Frankfurt a.M. vom 9. November 2000

(a.a.0.) auch geltend gemacht.

Die Anwendung der §§ 43 Abs. 1 Satz 1, 73 Abs. 1 Nr. 1 AMG ist hier nicht ausnahmswei-
se gemal § 73 Abs. 2 Ziff. 6 a, Abs. 4 AMG ausgeschlossen.

‘Nach § 73 Abs’ 2 Ziff. 6 a AMG durfen zulassungspflichtige Arzneimittel von Endverbrau-

chern in Deutschland aus anderen Mitgliedsstaaten der EU bezogen werden, wenn die

YR LY
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Arzneimittel im Herkunftsland in den Verkehr gebracht werden dlrfen und ohne gewerbs-
oder berufsmafige Vermlttlung in elner dem Ublichen personhchen Bedarf entsprechenden ‘

Menge von dem Endverbraucher bezogen werden

- Vorliegend sind die von;dem Antragsgegner vertriebenen Arzneimittel unstreitig in den

Niederlanden zugelassen. Sie dirfen daher rechtmaRig im HerkUnftsIand in den Verkehr

gebracht werden. S ,‘

Unstreitig ist ebenso, dass der Antragsgegner die Arzneimittel nur in Mehgen abgibt, die

dem Ublichen persoénlichen Bedarf entsprechen.

Es ist aber schon fraglich, ob vorliegend die Arzneimittel ,ohne gewerbs- oder berufsmafi-

ge Vermittlung“ bezogen werden.

Allerdings legt der Wortlaut ,Vermittlung" nahe, dass dabei eine dritte Person in den Wa-
renabsatz von der Apotheke zum Enverbraucher zwischengeAschaItet wird. Dies ist vorlie-

gend nicht der Fall.

Wenn in der amtlichen Begrundung (bei KIoeseI/Cyran AMG, § 73, vor Anm. 1) zu dem
vorllegenden mit dem 8. Anderungsgesetz eingeflugten Tatbestandsmerkmal ausgefuhrt
W|rd damit solle klargestellt werden dass die Moglichkeit des Bezugs durch Patienten und
Verbraucher nicht fur gewerbsmafige oder berufsmafiige Vermittler gilt, so geht dies an
sich an der BedeutUng des Wortes ,Vermittler" vorbei. Denn ein Vermittler bezieht nicht
selbst die Waren, sondern er hilft nur, die Beziehung zwischen Handler und Abnehmer

herzustellen, also ,zu vermitteln”.

Es konnte eine den Wortlaut einschrankende Auslegung in Betracht kommen dahin, dass

die Bezugsquelle des Endverbrauchers (die EG-auslandische Apotheke) und der

. ,,Vermittler” auch personenidentisch sein kdnnen, diesen Apotheken also insgesémt eine

.berufs- und gewerbsmaRige Vermittlung" bei einem grenziiberschreitenden Arzneimittel-

bezug untersagt sein soll.

Zwar handelt ein Apotheker bei der Abgabe von Arzneimitteln an Endverbraucher an sich

immer ,berufsmafig”. Eine ,berufsmafige Vermittlung” beinhaltet aber tiber das blofRe
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,,Si'ch-zﬁF-\%éi’fli)guhg-halten"' eine zusétZIiche, auf eine aktive Beeinﬁussung und F6rderung

o _ 'geri'ch'tete_Tétigkeivt zur Vermehrung des Arzneimittelabsatzes im Wege der Versendung.
,Ohne berufsmaBige Vermittlung" bedeutet dann ,,ohne berufsméf&ig_en Versandhandel"
(Landgericht Frankfurt a.M., a.a.0.; Rehmann, AMG § 73 Rdn. 10;.Déytéch/Lippert/RatzeI,
AMG, § 73 Rdn. 5). '

(1)  ~Fur eine solche Auslegung spricht allerdings nicht notwendig der Umstand, dass
§73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG als Ausnahmevorschrift eng auszulegen ist. Damit kann nur
einer Uber den Wortlaut hinausgehenden Interpretation entgegengewirkt, nicht aber eine -

den Wortlaut einschrankende Auslegung zwingend belegt werden.

Die Regelung des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG geht auf zwei Entscheidungen des

EuGH zurtick (Slg 1989, 617 - Schumacher und Slg 1992, 2575 -
Kommivssion/B'undesrepublik Deutschland). In beiden Verfahren hatte sich die
Bundesrepublik Deutschland unter Hinweis auf das in Deutschland geltende Apotheken-
monopol eindringlich dagegen gewehrt, dass durch Privatpersonen flr den eigenen Bedarf
in EG-auslandischen Apotheken Arzneimittel gekauft werden kénnen, die dann auf dem
Versandwege nach Deutschland eingefuhrt werden sollten. Beiden Entscheidungen des
Eu}GH lag ein blofier singularer Gelegenheitskauic zugrunde. Es spricht alles dafiir, dass
der deutsche Gesetzgebgar'bei der ,Umsetzung” der beiden EuGH-Entscheidungen den
damit gebotenen Ausnahmebereich nicht weiter ziehen wollte, als dieser eben durch diese
Entscheidungen .erzwungen worden war. Zum Ausdruck kommt dies insbesondere in

§ 8 Abs. 2, 2. Alt. HWG, in dem der Arzneimittelbezug geman § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG

als ,Einzeleinfuhr" bezeichnet und mit einem Werbeverbot belegt worden ist.

(2) Die vorstehende Auslegung ist aber nicht frei von Zweifeln. Denn in den oben genannten
EuGH-Entscheidungen ist der Gesichtspunkt eines singularen Gelegenheitskaufes nicht
. ~tragend zum Ausdruck gekommen. Auch hat der deutsche Gesetzgeber den Ausnahme-
charakter des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG deshalb betont und insoweit ein Werbeverbot er-
lassen, weil Einzeleinfuhren von Arzneimitteln durch werbliche Aktivitaten letztlich einen
solchen quantitativen Umfang erreichen kénnten, dass de facto die nationalen arzneimittel-
rechtlichen Zuléssungsvorschriften unterlaufen werden kénnten (vgl. Doepner, HWG,

2. Aufl., § 8 Rdn. 47 m. w. N.). Der EuGH (SIg 1994, 5243 - Ortscheid) hat bei dem

N7 E2A4
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damaligyén Stand der Harmpnisierung der nationalen Zulassungsverfahren das auf

§ 73 Abs. 3 AMG bezogene Werbeverbot des § 8 Abs. 2, 3. Alt. HWG als gerechtfertigt
angeséhen. § 73 Abs. 3 AMG bezieht _sich aber nur auf die Einfuhr nicht im AMG-Bereich
zugelassener (oder registrierter oder freigéstellter) Arzneirhittel, wahrend § 73 Abs. 2
Nr. 6 a AMG sowohl insowsit zugelassene als auch nidht z@elassene (usw.) Arzneimittel
erfasz. Hinsichtlich der Einzeleinfuhr von im AMG-Bereich zugélassenen Arzneimitteln
kdnnen Ausnahmecharakter und Werb'everbot im Falle des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG gera-
de nicht auf d_ie Gefahr einer Umgehung nationaler (deutscher) Zulassungsregelungen
gestatzt werden. Insoweit ware auch ein grenziiberschreitendes Versandhandelsverbot mit

zugelasseheh Arzneimitteln kaum mit dieser Begriindung zu rechtfertigen.

Es fehlt aber bei dem vorliegenden Versandhandel an der Voraussetzung eines Beziehens
der Arzneimittel im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG. Denn ein dahingehendes
,Beziehen" erfordert einen Kauf der Arzneimittel unter persénlicher Anwesenheit in der

EG-auslandischen Apotheke, auch wenn die Ware dann im Versandwege importiert wird.

Allerdings umfasst der Wortlaut ,Arzneimittelbezug” an sich sowohl den Kauf unter person-
licher Aﬁwesenheit als auch den Kauf durch telefonischve oder schriftliche Bestellung oder

unter Nutzung des Internet. ' : = -
Insoweit ist aber eine einschrankende Auslegung gerechtfertigt und geboten.

Den beiden oben genannten EuGH-Entscheidungen (Schumacher und Kommission), die
Anlass der Regelung in § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG waren, lag zugrunde, dass eine Privat-
person in einer Apotheke in einem anderen Mitgliedsstaat ein Arzneimittel zum personli-

chen Gebrauch gekauft hatte, um es im Wege des Versandes nach Deutschland einzufih-

" ren. Dem Hinweis der Bundesrepublik Deutschland auf das in Deutschland bestehende

Apothekenmonopol begegnete der EuGH mit dem Argument, dass der Kauf in einer Apo-
theke in einem anderen Mitgliedsstaat (angesichts der weitgehenden Harmonisieru’ng der

Voraussetzungen fur den Zugang zum Beruf des Apothekers und der Bedingungen fur die

- Ausilibung dieses Bérufes) eine Garantie biete, die derjenigen gleichwertig sei, die auf dem

Verkauf des Arzneimittels durch eine Apotheke im Einfuhrstaat beruhe
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~ (Rdn. 20 - SchUhﬁ'éfcher; Rdn. 17 - Kommission). Bei den Garantien hat der E‘uG‘H

die Information und Beratung soWie die Ge‘wéhrleiétung der Qualitat berUCkéichtigt

(Rdn. 9 - Schumacher).

In der Tat ist bei dem Kauf der Arzneimittel m einer Apotheke (vgl. EUGH, .-a'.ia.O.,

Rdn. 7,-19, 20, 22= Schumach'e_r; EuG'H, a.a.0., Rdn. 1, 17,-27- Kommissfon) an sich das
personliche Informaﬁons- und Beratungsgespféch maoglich. Etwaige sprachliche Probleme
lasst der EUGH - wenn er sie Uberhaupt erwahnt (Rdn. 20 - Kommission) - nicht durchgrei-
fen, ebensowenig Transpprtrisiken des Postweges (Rd. 21 - Schumécher). Denn in

§ 73 Abs. 2 Nr. 6 und 7 AMG habe die Bundesrepublik Deutschland das Einfithren von
Arzneimittéln'im Reiseverkehr zum privaten Verbrauch erlaubt und der Postweg biete kei- -

ne htheren Risiken.

Damit hat der EUGH daé Apothekenmonopol in Deutschland aber auch insoweit als sach-
lich gerechtfertigt hingenommen, als es eine persbnliche Informations- und Beratungsmog-
lichkeit gewahrleisten soll. Seine Entscheidungen zur Einfuhrerlaubnis setzten jeweils aus-
driicklich voraus, dass die jeweilige Privatperson die Arzneimittel ,in einer Apotheke" im

EG-Ausland gekauft hat (Rdn. 22 - Schumacher; Rdn. 27 - Kommission).

"Ah;éesichts des Wide}étanzés, den die Bundesrepublik Deutschland in den Verfahren des

'EuGH gezeigt hat, erscheint es fernliegend, dass sie bei der Umsetzung der EuGH-

_ Entscheidungeh die eroffneten Einfuhrmdglichkeiten noch tber das hi'naus erweitern woll-

te, was der EuGH der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Absatzweges abge-

zwungen hatte. Der persénliche Einkauf in einer Apotheke mit anschlieRender Zusendung
der Arzneimittel entspricht beztglich der Informations- und Beratungsfunktion dem Gebot
des Apothekenmonopols. Er steht dem in Deutschland vorgeschriebenen Apothekenhan-

del weiter naher als ein Versandhandel, der gerade auf den persodnlichen Kontakt in einem

- Geschaft verzichten will. All dies gilt angesichts der (zeitlich nachfolgenden) Bekraftigung

des Verbots des Versandhandels mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln 'in § 43 Abs. 1

Satz 1 AMG um so mehr. Es ware geradezu widersinnig, wenn der bundesdeutsche Ge-

setzgeber einerseits verstarkte Anstrengungen gegen den Versandhandel in Deutschland
~ unternehmen wollte, er andererseits aber den Versandhandel aus dem EG-Ausland Uber

das EG-rechtlich Gebotene hinaus erdffnen wollte:
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~ Auch das Gebot ei_ne‘r’ Verfassungskb,hfornien Auslegung s'pricht hier fur die vorgenomme-

ne einschrankende Auslegung des Merkmals ,beziehen".

Denn bei einér Erlaubnis des Versan‘dhahdels nur far das EG-Ausland lage eine Benach-
teiligung der inlandischen Apotheker vor. Zwar hat der BGH eine Inlénderbenachtéiligung
aus Art. 28 EG am MaBstéb_des Art. 3 Abs. 1 GG grundsétzlich als gerechtfertigt angese-
hen und eine Grundrechtsverletzung verneint (BGH, GRUR 1985, 386 - Coctailgetrank;
kritisch hierzU Graser, DOV 1998, 1004; Seltenreich/Heinz, ZLR 1998, 611; Heil/Dubbers,
ZRP 2001, 207, 212 m. w. N.). Die Ungleichbéhandlung sachlich rechtfertigen kann aber
nur das EG-rechtlich notwendig Gebotene, nicht aber eine Ausdehnung der Ungleichbe-

handlung dariber hinaus.

Mit einer Einschrankung des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG auf Falle eines persénlichen Ein-
kaufs in einer Apotheke - bei apothekenpflichtigen Arzneimitteln - wird der (reine) Versand
wirksam ausgeschlossen, wie es den oben genannten Intentionen des bundesdeutschen
Gesetzgebers entspricht. Der Bereich des § 73 Abs. 2 Nr. 6a AMG bleibt sinnvoll auf Ein-

zelfalle des Reise- und grenznahen Verkehrs beschrankt.

- Auch die Einschrankung ,ohne gewerbliche Vermittlung” wird lebensnah erfasst. Der per-

sénliche Kauf in der%@é%hekg‘ﬂss/a“ﬂt;h ?nebe‘;ﬁschland nicht notwendig durch den Pati-

\

enten selbst erfolgen. Dieser kann eine andere Person schicken (Deutsch/Lippert/Ratzel,
AMG, § 73 Rdn. 7 m. w. N.). Das konnte aber hier wiederum gravierende Umgehungs-
moglichkeiten im Bereich des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG erdffnen, namlich durch den Ein-
satz professioneller Boten oder Stellvertreter. Derartige berufs- oder gewerbsmafige

Vermittler sind deshalb konsequent ausgeschlossen worden.

Die einschrénkende Auslegung des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG (personlicher Kauf in einer

Apotheke) ist mit den europa-rechtlichen Regelungen vereinbar.

Ein etwaiger Versto gegen den Grundsatz des freien Warenverkehr gemaf Art. 28 EGV
(vgl. hierzu Landgericht Frankfurt a.M., a.a.0., S. 14 f.) wére jedenfalls durch Art. 30 EGV

'gerechtfertigt. Denn die Beschrankung auf den personlichen Kauf der apothekenpflichtigen

~ Arzneimittel in einer Apotheke ist zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Men-

schen notwendig.
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Art. 30EGV|st erIiege’nd anwendbar, da es an giner vollstindigen Harmonisierung der
'nationaleh' Vorschriften auf dem Gebiet des lnverkehrbringens von Arzneimittelspezialita-

ten noch fehlt.

Die Gesundheit und das Leben von Menschen‘ nehmen nach ‘sténidiger Rechtsprechng des

~EuGH (Slg 1994, 5243, 5264, Rdn. 16 - Ortscheid) unterden in Art. 30 EGV geschiitzten
Gatern und Interessen den ersten Rang ein. Es ist Sache der Mitgliedsstaaten, in den
durch den Vertrag gesetzten Grenzen zu bestimmen, in welchem Umfang sie deren
Schutz gewahrleisten wollen. Jedoch ist eine nationale Regelung oder Pr_axié, die eine die
Einfuhren pharmazeutischér Erzeugnisse beschréankende Wirkung hat oder haben kann,
mit dem Vertrég nur vereinbar, soweit sie fur einen w}irksamen Schutz der Gesundheit
und des Lebens von Menschen notwendig ist. Eine nationale Regelung oder Praxis fallt
daher nicht unter die Ausnahmebestimmung des Art. 30 EGV, wenn die Gesundheit oder
das Leben von Menschen genauso wirksam durch Mainahmen geschitzt werden kann,
die den innergemeinschaftlichen Handel weniger beschrénken

(EuGH, a.a.0., Rdn. 177 m. w. N.).

Das Erfordernis eines personlichen Kaufs in einer Apotheke soll wie das Apothekenmono-
pol in erster Linie sicherstellen, dass dem Endverbraucher beim Kauf eines Arzneimittels

die Mogllchkelt einer personllchen und quahfZIerten Beratung durch den Apotheker bleibt.
Das oben genannten Erfordernis ist dafir geeignet und notwendlg, denn der personliche

Kontakt (auch Sichtkontakt) gewahrleistet eine leichtere und eingehende Beratung als ein
schriftbliche'r oder telefonischer Kontakt oder ein solcher per E-mail oder Internet. Informa-
tionen und Beratung zur arzneilichen Fragen berthren nicht selten einen sehr vertraulichen
bis intimen Bereich, so dass 6hne einen unmittelbaren personlichen Kontakt die Gefahr
groB ist, dass dahingehende Fragen zurlickgestellt werden. Unabh&ngig vom jeweiligen

Einzelfall ist im Hinblick auf das hohe Schutzgut Leben und Gesundheit eine generalisie-

- rende Betréchtung zuldssig und geboten (vgl. BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch

Apotheken, S. 179 und 181 zum grundgesetzlichen Malstab). Soweit es auch in
Deutschland hingenommen wird, dass Patientén andere Personen zum Kauf der Arznei-
mittel in die Apotheke schicken kdnnen, bezieht sich dies auf keine in irgendeiner Form
institutionalisierte Praxis, sondern nur auf Einzelfalle. In die Apotheke wird in aller Regel

auch eine Person des Vertrauens geschickt, die insoweit die Beratungsmoglichkeiten
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durch den Apotheker wahrnehmen kann. Im Ubrigen kénnte durch den Apotheker auch

selten ohne gf(jB’eren‘ AuvaahdgekIért werden, ob die jeweils vor ihm stehende Person der

Verbraucher des Arzneimittels ist.

Dariiber hinaus bietet - jedenfalls derzeit - nur der persénliche Kauf in einer Apotheke eine

hinreichénde Gewsahr fur eine Qualitat der Arzneimittel.

Der Aufbau einer Apotheke bendtigt einen erheblichen Kapitaleinsatz. Der Kunde hat mit
der Apotheke eine sichere Anschrift bei Reklamationen und bei einem etwaigen Regress
ein Zugriffsobjekt. Schon deshalb wird der Apotheker urf) Qualitat bemiht sein. Die

Dauerhaftigkeit einer herkdmmlichen Apotheke ermdglicht ebenso eine effiziente

- auch praventive - Kontrolle durch Behérden und Wettbewerber.

Eine rein ,,virtue!le'; Internet-Apotheke kann Uber eine Internet-Adresse ohne grofieren
Kaptialeinsatz und -bindung eingerichtet werden, und zwar von jedem. Die Aussagen (ber
Qualifikationen stehen allenfalls ,virtuell” im Internet. Eine Uberpriifung gerade im
EG-Ausland ist schwierig, fur den Letztverbraucher oft unméglich. Die Inhalte des Internets
unterliegen - jedenfalls zur Zeit - keiner hinreichenden Kontrolle. Der notwendige Schutz
von Leben und Gesundheit erfordert im Arzneimittelbereich zudem eine praventive Kontrol-
le. Internet-Apotheken konnen aber ohne weiteres mit erheblichen Gewinnchancen fur kur-
ze Zeit eingerichtet werden, um dubiose Arzneimittel oder gar Falschungen abzusetzen.

Es besteht derzeit kein hinreichendes Riéi,ko fur die Tater, ermittelt zu werden, bevor sie ih-
re Spuren im Internet verwischen, um anderswo erneut aufzutreten (vgl. Kloesel/Cyran,
a.a.0., § 43 Anm. 12). Ein - auch grenziiberschreitendes - Versandhandelsverbot schlief3t
zwar die illegale Einrichtung von Internet-Apotheken (oder das illegale Internet-Angebot
nach-Deutschland) nicht von vornherein aus. Der Letztverbraucher kann aber davor gene-
rell unter Hinweis auf das Vlersandhandelsverbot gewarnt werden und jeder Internet-Auftritt

nach Deutschland ist sofort verfolgbar durch Behdrden und Wettbewerber.

All dies ist unabhiéngig davon, dass im vorliegenden Fall von einer seridsen Internet-
Apotheke auszugehen ist. Denn insoweit muss schon generell den Gefahren aus unserio-
sen Nachahmungen begegnet werden, insbesondere durch generelle Warnungen des
Verbrauchers vor dem Versandhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln und einer
sofortigen Verfolgbarkeit eines derartigen Versandhandels durch Behérden und Wettbe-

werber.
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Der Versandhandel mit Arzneimittel geféhrdet dartiber hinaus den Bestand der Apotheken.
Diese gewahrleisten im Interesse der Allgemeinheit eine auf die Gesundheit des einzelnen
Menschen und die Gesundheitsbelange der Allgemeinheit bedachte Arzneimittelversor-
gung (BVerfGE 9, 73, 79; BGH St 11, 304, 313; BGH, GRUR 2000, 237, 238 -
Giﬁnotrufbox; Doepner, a.a.0., § 8 Rdn. 17).

Internet-Apotheken werden insbesondere durch einen massenhaften Absatz von Lang-
zeitmedikationen diese auf Dauer sehr viel preiswerter anbieten kdnnen als die értlich ge-
bundene Apotheke. Dieser wichtige Einkommensbereich droht diesen damit zu entfallen,
und zwar ersatzlos. Dies kann die Existenzgr-undvlage vielen Apotheken gefahrden und |
damit auch die - nur von diesen Apotheken gewahrleistete - Akutversorgung mit Arzneimit-
teln, die ihrerseits eher kostenaufwendig ist (vgl. BVerWG, Urteil vom 19. Oktober 2000,
Az BVerWG 3 C 32.99). '

Die E-Commerce RL steht schon deshalb nicht entgegen, weil nach Art. 2 h, ii, - 2 und

Erwagungsgrund Nr. 21 der Richtlinie die Anforderungen bezlglich der Lieferung von

Human-Arzneimitteln nicht in den koordinierten Bereich fallen.

Die - zwischenzeitlich in deutsches Recht umgesetzte - Fernabsatzrichtlinie erlaubt in
Art. 14 den Mitgliedsstaaten, fur bestimmte Waren, wie etwa Arzneimitteln, den Vertrieb

im Fernabsatz im Rahmen des EG-Rechts auszuschlie3en.

Soweit der Antragsgegner hinsichtlich des Verstol3es gegen das Verbringungsverbot aus
§ 73 Abs. 1, Ziff. 1 AMG geltend machen will, nach dem derzeitgen Stand der Harmonisie-
rung der Arzneimittelzulassungen sei es ein ,reiner Formalakt", ein Arzneimittel, das in ei-
nem EG—Land zugelassen ist, in einem anderen ebenfalls genehrﬁigt zu bekommen, ist
dies nicht tiberzeugend. Mag der Antragsteller jeweils vor der Einfuhr nach D‘eutschland

den bloRen ,Formalakt" veranlassen. Im Sinne der Rechts- und Arzneimittelsicherheit ist

- dies geboten. Denn weiterhin ist bei Arzneimitteln im Fall von Unstimmigkeiten zwischen

Mitgliedsstaaten ein Schiedsverfahren vorgesehen. Bevor dieses Schiedsverfahren nicht
aus- oder abgeschlossen ist, fehlt es an einer hinreichenden Harmonisierung bezuglich

des jeweiligen Arzneimittels. Damit verbleibt es bei den Grundsé&tzen des EuGH

(a.a.0. - Ortscheid).
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Die VerstdRe gegen das Versandverbot und gegen § 73 Abs. 1, 1. Alt. AMG sind wettbe-
werbswidrig gemal § 1 UWG (vgl. BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch die Apotheken)..

Der Verfugungsanspruch beziglich des Unterlassungsantrages b) (Werbung) folgt aus
§ 1UWGIi. V. m. §§ 8 Abs. 1 Satz 1, 3 a und 10 HWG.

Gemal § 8 Abs. 1 Satz 1 HWG ist eine Werbung fir den Versandhandel apothekenpflich-

tiger Arzneimittel unzulassig.
Der Internetauftritt des Antragsgegners stellt eine Werbung in diesem Sinne dar.

Da das HWG auf den Vorgaben der Richtiinie 92/28/EWG uber die Werbung fur Huma-
narzheimittel (ABI. 1992, Nr. L 113 vom 30. April 1992, s. 13-18) beruht, ist die in
Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie aufgefiihrt Definition des Begriffes ,Werbung" grundsatzlich
auch fur das HWG mafsgebend‘ Danach sind unter Werbung fir Arzneimittel alle Maf3-
nahmen zur Information, Marktuntersuchung und Schaffung von Anreizen zu verstehen, |
mit dem Ziel, die Verschreibung, die Abgabe, den Verkauf oder den Verbrauch von Arz-
neimitteln zu férdern. Soweit der Antragsgegner auf seiner Homepage nicht nur allgemeine
Image- oder Unternehmenswerbung betreibt, die von den Vorschriften der Richtlinie und
des HWG nicht umfasst ist (vgl. BGH, WRP 1995, 310 ff.), sondern auf dem Bestellformu-
lar seiner Internetseite Arzneimittel nach Indikationsgruppen unterteilt mit Preisangabe und
' Produktbes’chreibung anbietet, liegt Werbung im Sinne der Richtlinie vor. Der Bezug der
Medikamente in einer dem Ublichen persdnlichen Bedarf entsprechenden Menge wird dem
Kunden in Form des Versandes per Boten von den Niederlanden nach Deutschland ange-
boten, so dass ganz gezielt auch fur die Einfuhr nach § 73 Abs. 2 Ziff. 6 a AMG geworben
wird (Landgericht Frankfurt a. M., a.a.0.). |

Das Werbeverbot ist mit dem EG-Recht vereinbar.

Hinsichtlich Art. 28, 30 EGV kann auf die vorstehenden Ausfiihrungen zu B 1 verwiesen

werden.

Die E-Commerce RL steht auch hier nicht entgegen. Denn gemaR § 1 Abs. 3 der Richtlinie

bleibt das Schutzniveau insbesondere fir die 6ffentliche Gesundheit und den Verbraucher
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schutz, wie es sich aus Gemeinschaftsakten und éinze’ls_taatlit:ﬁén Rechtsvorschriften zu
deren Umsetzung ergibt, unberihrt. Gemal Art. 14 Fernabsatzri:chtlinie ist aber den Mit-
gliedsstaaten ausdriicklich erlaubt, Versandhandel mit Arzneimitteln zu untersagen. Dies
‘muss dann notwendig auch fiir ein entsprechendes Werbeverbot gelten. Darf durch natio-
nale Vorschriften die Durchfihrung des Versandhandels untersagt werden, muss ebenso
eine Werbung fir die Durchfihrung des Versandhandels verboten werden kdnnen, und sei
es auch nur durch den gebotenen Hinweis auf den Internetseiten des Antragsgegners,
dass ein Versandhandel nach Deutschland .verboten ist, das Angebot des Antragsgegners

sich also nicht an Verbraucher in Deutschland richtet.

Da der Antragsgegner zudem auch fiir den Bezug von in Deutschland nicht zugelassenen
und ebenso fir den Bezug von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bei Privatverbrau-
chern wirbt, verstolt er zusétzlich gegen die Bestimmungen der §§ 3a und 10 HWG

(ebenso Landgericht Frankfurt a. M., a.a.0.).

Die vorstehende VerstoRe sind wettbewerbswidrig nach § 1 UWG (vgl. oben | 5).

Die Kostenentscheidung beruht auf.§ 81 ZPO.

Die Einfiigung der Worte ,in der Bundesrepublik Deutschland" in den Unterlassungsantrag
stellt eine bloRe Konkretisierung dar, nicht aber eine teilweise Antragsriicknahme.Denn der
Antragsteller hat in der Begriindung seines Antrags hinreichend zum Ausdruck gebracht,

nur ein Inlandsverbot erstreiten zu wollen.

Eine Vorlage des Verfahrens an den EuGH ist nicht geboten.

" ‘Dem steht hier schon die Dringlichkeit einer Entscheidung im Verfigungsverfahren durch

den Senat entgegen. Die europa-rechtlichen Vorgaben sind im Grundsatz hinreichend ge-
klart. Die erkennbaren Gefahren fir den Schutz der Gesundheit und des Lebens der Ver-

braucher erfordern eine sofortige Entscheidung.

Unter diesen Umstanden hat der Senat auch davon abgesehen, gemaf

§§ 936, 921 Abs. 2 ZPO eine Vollziehungssicherheit anzuordnen.
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Grundsatzlich soll die Vollziehung einer-einstwailigen Verfuigung nicht durch eine Sicher-

- heitsleistung belastet werden. Zwar bietét hxerd!e -Eihanzkraft des Antragstellers keine

vollstandige Gewahr, einen etwaigen Scha’dzer‘i' 'atzanspruch des Antragsgegners aus

§ 945 ZPO ohne weiteres erflullen zu konnen Al ‘dererselts ist die vorliegende Entschei-

dung nicht von Fragen der blof3en Glaubhaftmachung abhang|g D|e Rechtslage erscheint
wenig zweifelhaft. Auch der drlngllche:Gesundheltsschutz des Verbrauchers darf durch

das Erfordernis einer Vo||2|ehun955|cherhelt die mogllcherwe|se nicht aufgebracht werden

kann oder soll, nicht verzdgert werden.

- Haase Prietzel-Funk Dr. Pahl
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Kammergericht

‘Beschluss

Geschiftsnummer: 5 U 10150/00
103 O 192/00 Landgericht Berlin

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfugung

VN Sy Vel
gesetzlich vertreten durch den ersten Vorsitzenden YR Pm

Antragsteller und Berufungskldger,

- Prozessbevollméachtigte:

Rechtsanwalte Euuieihomiey ]

Antragsgegner und Berufungsbek/agtef, g
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hat der 5. Zivilsenat am 19. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter am Kammergericht

Haaée, die Richterin am Kammergericht Prietzel-Funk und den Richter am Kammergericht

Dr. Pahl

Haase

beschlossen:

Das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom

29. Mai 2001 - Az. 5 U 10150/00 - wird wegen eines offen-
baren Schreibfehlers dahin gemaR § 319 ZPO berichtigt,
dass es in Ziff. | b) vor ,den Bezug“ heilRen muss: ,far".

Prietzel-Funk Dr. Pahl
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KAMMERGERICHT

Im Namen des Volkes

Geschiftsnummer: : ‘Verkiindet am :  29. Mai 2001

5 U 10150/00 Lohey

103 0 192/00 Landgericht Berlin Justizsekretarin

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung -

A S
vertreten du_rch den ersten Vorsﬂzendenwm

Antragsteller und Berufungsklager

- Verfahrensbevollmachtlgte

Wﬁnwwaa g ikl

— | ' Antragsgegner und Berufungsbeklagter,

- Verfahrensbevollmachtlgter

N7 end4
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hat der 5. Zivilsenat des Kanﬁmerge‘richts durch den Vorsitzender Richter am Kammergerich"t
Haase, die Richterin am Kammergericht Prietzel-Funk und den Richter am Kammergericht

Dr. Pahl auf die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 2001 fur Rech't er‘kannt:

. Auf die Berufung des Antragstellers wird das Urteil der Kammer fur
Handelssachen 103 des Landgerichts Berlin—vom 7. November 2000

abgeandert:

Dem Antragsgegner wird im Wege einstweiliger Verfigung bei
Meidung eines vom Gericht fur jeden Fall der zuk{inftigen Zu-
widerhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu
500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ord-
nungshaft bis zu sechs Monaten, untersagt,

im geschaftlichen Verkehr apothekenpflichtige Arzneimittel

a) far dén Endverbraucher in der Bundesrepbulik Deutschland
im Wege des Versandes in den Verkehr zu bringen,

b) den Bezug im Wege des Versandhandels durch den letzten
Verbraucher in der Bundesrepublik Deutschland zu bewer-

ben.

Il. Der Antragsgegner hat die Kosten beider Rechtszlge zu'tragen.

Tatbestand:

Der Antragsteller ist ein eingetragener Verein, zu dessen satzungmafigen Aufgaben es gehort,
die gewerblichen Interessen seiner Mitglieder zu wahren, insbesondere darauf zu achten, dass die

Regeln des Ia:'uteren Wettbewerbs eingehalten werden.

- Der Antragsgegner ist niederléhdischer Apotheker. Er ist Inhaber der Internet-Domain
 SUNOINRL Bl com” und betreibt unter dieser Domain eine Internet-Apotheke. Es handelt sich

hierbei um eine Apbtheke, die einschlieflich ihres Internet-Auftritts nach niederlandischem Recht
durch ein von der niederlandischen "GesUndheitsbehbrde" gestellten Ihspektor abgenommen wur- |
de. Neben dem Verkauf von Arzneimitteln in den Betriebsraumen der Apotheke vertreibt der An-
tragsgegner auch Ubef-das Internet verschiedene aufgelistete Arzneimittel. Die Kunden kénnen

sich unter der Internetadresse tber Arzneimittel informieren, Fragen an Pharmazeuten stellen und

[AVAL N &!
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sowohl verschreibungspﬂichtige als auch frei verkaufliche Arzneimittel best;ellen Die individuell
bestellten Arzneimittel werden ggf. nach Einsendung des entsprechenden arztllchen Rezeptes -
von den Niederlanden per Boten an den Besteller abgegeben. Dabei wird darauf geachtet dass
nur die far den persodnlichen Bedan‘ Ublichen Mengen bezogen werden. Eine personllche Beratung
kann der Patient per E- mail-oder telefonisch einholen. Zur Beantwortung allgemeiner Fragen zur
Gesundheit oder zu Arznelmltteln stehen drei approbierte Apotheker, eine Arztin und pharmazeu-

tisch-technische Assistenten zur Verfigung. Das Internetangebot ist auch imdeutscher Sprache

, ébrufbar. Die Zulassung der Arzneimittel richtet sich nach niederlandischem Recht. Hinsichtlich

der Vérschreibungspﬂich’t Wird_ bei unterschiedlicher Regelung in den Niederlanden und dem

Empfangsstaat die jeweils strengere Regelung zugrunde gelegt.

- Der Antragsteller ist der Ansicht, die Internet-Aktivitaten des Antragsgegners stellten einen Ver-
sandhandel von Arzneimitteln dar und verstiefen gegen § 43 Abs. 1 AMG. Ferner verstoRle das
Geschaftsgebaren des Antragsgegners gegen das Werbeverbot nach § 8 Abs. 1 HWG. Der Ver-

stol gegen diese Vorschrift sei zugleich eine Verletzung von § 1 UWG.

Das Landgericht hat den Verfiigungsantrag zuriickgewiesen. Dagegen wendet sich die rechtzeitig

eingelegte Berufung des Antragstellers.

Von der weiteren Darstellung des Tatbestandes wird entsprechend § 543 Abs. 1, 1. Alt. ZPO ab-

gesehen.

Entscheidungsgrinde:

N

A. Die Berufung ist begrindet.

Defﬁ,&htr.ag auf Erlass der einstweiligen Verfugung ist zulassig.

1 . Die nationaIeZ‘l‘Jsténdigkeit deutscher Gerichte ist trotz des Auslandsbezuges gegeben.
a) Diese Zustandigkeit folgt zum einen aus § 5 Nr. 3 EuGVU. Danach kann eine Person, die
ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates hat, in einem anderen Ver-
~ tragsstaat verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung, oder eine Handlung, die einer
JV-531
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~“uUnerlaubten Havndlung gleichgestellt ist, oder wenn AnsprOche aus einer solchen Handlung

den Gegenstand dés Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schadi- ‘

gende Ereignis eingetreten ist. Unter den Begriff der uheriaubten Handiung im Sinne die--

‘ ser Vorschrift faIIen auch Anspriiche aus unlauterem Wéttbewerb (BGH, NJW 1988,.1466;

GRUR 1998, 419 - Gewinnspiel im. Ausland; GRUR 1998, 945 - Co-Verlagsvereinbarung;
Kropholler, EuZPR, 6. Aufl., Art. 5 Rdz. 57Y. Alé Ort deséchédbigenden Ereignisses gelten—
bei den hier gegebenen Distanzdelikten (Internet-Versandhandel) sowohl der Handlungs-
als auch der Erfolgsort (EuGH, Urteil vom 30. November 1976 - 21/76, |

‘Bier/Mienes de potasse d'Alsace; Kropholler, a.a.0., Rdz. 62). In Bezug auf den vorliegen-

" den Fall, in dem der Antragsteller Anspriiche aus unlauterem Wettbewerb geltend macht,

hatte dieser mithin die Wahl, den Antragsgegner entweder in den Niederlanden oder in

_ Deutschland in Arispruch zu nehmen. Es ist deshalb fur-das Internet-Angebot des An-

tragsgegners nicht nur.der Standort des Servers (Niéderlande), sondern jeder Ort mafi}-
geblich, an dem das Medium Internet besﬁmmungsgeméf& und nicht Zuféllig abrufbar ist.
Unstreitig richtet sich das Internetangebot des Antragsgegners auch an Interessenten in

der Bundesrepublik Deutschland.

Dariiber hinaus regelt Art. 24 EuGVU fir den einstweiligen Rechtsschutz, dass nationale
Gerichte auch dann zustandig sind, wenn fur die Hauptsachenentscheidung das Gericht
eines anderen Vertragsstaates nach dem EuGVU zustandig ware (vgl. Bernreuther,

WRP 2001, 513, 515). Vorliegend geht es um einen einstweiligen Rechtsschutz.

Das in Art. 3 der E-Commerce RL (Richtlinie 2000/31/EG des Européischen Parlaments
und des Rates vom 8. Juni 2000) festgelegte "Prinzip des Herkunftsortes" steht dem nicht

entgegen.

-Art‘. 1 Abs. 4, 2. Alt. E-=Commerce RL enthalt den aus,dr[]cklichen Hinweis, dass sich diese

Richtlinie weder mit der Zustandigkeit der Gerichte befasst noch zusatzliche Regeln im Be-

- reich des internationalen Privatrechts geschaffen werden sollen.

Wenn Art. 3 Abs. 1 E-Commerce RL den "Herkunftsstaaten" aufgibt, fur eine effektive -
Aufsicht Gber die Dienstleister zu sorgen und Art. 18 Abs. 1 E-Commerce RL hinreichende

Klagemaéglichkeiten verlangt, folgt daraus keine Beschrankung der Rechtsdurchsetzung
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nur im Herkunftsland (sov aber B‘éfrﬁeuther, a.a.0., der insoweit allerdings auch einen
Verstold gegen Art. 19 Abs. 4 GG bejah't, S. 518 ff.). Gerade im Hinblick auf

Art. 1 Abs. 4, 2. Alt. E-Commerce. RL sollen Aufsicht und Klagemoglichkeit im Herkunfts-
land (hier die Niederlande) nur den dortigen Inlander abschliefdend hinreichend schiitzen;

einem EG-Auslander am‘EerIg'sort (hier die Bundesrepublik Deutschland) soll insoweit ntjr

ein zusatzlicher Schutz-gewéhrt werden, und zwar neben einem solchen gerichttichen

Schutz aus der Zustandigkeit der nationalen Gerichte des EG-Auslanders am Erfolgsort.
Der Antragsteller ist klagebefugt im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG.

Der mafgebende raumliche Markt wird im Wesentlichen durch die ReicHweite der Ge-
schaftstatigkeit des werbenden Unternehmens bestimmt (BGH, GRUR 1996, 804, 805).
Hier erstreckt sich der raumliche Markt - da der Antragsgegner im Internet wirbt - jedenfalls
auch auf den bundeswéiten Bereich (vgl. KG, 25. ZS, Beschluss vom 12. Fébruar 2001,
MD 2001, 407, 408 - Versandhandelswerbung fiir apothekenpflichtige Arzneimittel).

In sachlicher Hinsicht wird der einschlagige Markt durch den Begriff der Waren oder ge-
werblichen Leistungen gleicher oder verwandter Art gekennzeichnet. Die Begriffe sind weit

auszulegen (BGH, GRUR 1997, 479, 480 - Miinzangebot).

Die beiderseitigen Waren (Leistungen) missen sich in ihrer Art so gleichen oder naheste-
hen, dass der Absatz der Ware des einen Mitbewerbers durch ein wettbewerbswidriges
Handeln des anderen beeintrachtigt werden kann (BGH, WRP 1998, 42, 45 -
unbestimmter Unterlassungsantrag [Il; WRP 2000, 389, 391 - Gesetzeswiederholende
Unterlassungsantrage; Kohler in Kdhler/Piper, UWG; 2. Aufl., § 13 Rdn. 13). Vorausge-
setzt wird das Vorliegen eines mindestens abstrakten Wettbewerbsverhaltnisses. Das be-

deNL-J.t'ét, dass eine nicht ganzlich unbedeutende (potentielle) Beeintrachtigung mit einer

. gewissen - sei es auch nur'geringen - Wahrscheinlichkeit in Betracht kommt (BGH, WRP

1996, 1102, 1103 - Groimporteur; Kohler, a.a.0., m. w. N.). Die Beteiligten missen nicht
derselben Wirtschafts- oder Handelsstufe angehdren (BGH, GRUR 1996, 804, 805 -

 Preisratselgewinnauslosung lll; a.a.0., Unbestimmter Unterlassungsantrag Ill; GRUR

1997, 541, 542 - Produkt-Interview), insbesondere stehen sich Hersteller und Vertreiber

gleich (Kohler, a.a.0.). Es genugt, dass ein potentieller (bzw. kinftiger) WettbeWerb behin-
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dert wird. Ausrelchend ist ferner dass die Behinderung sich aus der irrigen Annahme des
Verkehrs von der Substltulerbarkelt der angebotenen Guter ergeben kann '
(BGH, GRUR 1981, 529, 630 - Rechtsberatungsanschein). Ein abstraktes Wettbewerbs-
verhaltnis kann auch zwischen dem Vertrieb von Waren (z. B. Arzneimitteln) und von
Dienstleistungen (z. B. -Heflung in Sanatorien) bestehen (BGH, a.a.0., Gesetzeswieder-
holende Unierlassungsantrégé; WRP 1998, 312, 318 - Lebertran.l)_,Verwandte” Waren
sind in Bezug auf einzelne Arzneimittel nicht nur die unmittelbar damit konkurrierenden.,
sondern (wegen der Produktionsﬂexibilitét der Hersteller) samtliche Ar_zneimittél

(BGH, WRP 1998, 177, 179 - Fachliche Empfehlung Ill), dariiber hinaus ggf. auch Medi-
zinprodukte (BGH, WRP 1998 181, 183 - Warentest fr Arzneimittel; a.a.0., Lebertran |),
Kosmetika (BGH GRUR 1997, 681, 682 - Produktwerbung) und Nahrungserganzungsmlt-
tel. In Bezug auf Nahrungserganzungsmittel, insbesondere Vitaminpraparate, besteht ein
abstraktes Wettbewerbsyerhaltnls zu Lebensmitteln, Naturheilmitteln, diatetischen Mitteln

und Arzneimitteln (BGH, a.a.0., Produkt-Interview).

Der Antragsgegner bietet ein ,Startsortiment™” von rd. 350 Medikamenten, darunter Arz-

| neimittel fur die Haus- oder Reiseapotheke und Langzeitmedikation wie die Antibabypille

an. Darunter befinden sich rezeptpflichtige und auch nur apothekenpflichtige Arzneimittel.

Dem Antragsteller gehdren zwar nach seinem glaubhaft gemachten Vortrag bloRR zwei

Apotheker an.

Da der Antragsgegner aber nur ein ausgewahltes Sortiment an Arzneimitteln anbietet,
somit nur deren Absatz férdert, stehen auch die dem Antragsteller angehérenden 58 Her-
steller-und Vertreiber pharameutischer Produkte in einem abstrakten Wettbewerbsverhalt-
nis. Angesichts der Breite des Arzneimittela‘hgeb‘ots und einer fehlenden abschlieRenden
Fes\'tll—ééung des Sortiments des Antragsgegners ist ein zumindest potentieller Wettbewerb

ebenso zu dem einen Betreiber von Krankenhausern, den vier Betreibern von Kurkliniken

.und zehn Betféibern von Kliniken gegeben, ebenso zu den 21 Anbietern von Medizinpro-

dukten, 31 Anbietern und Herstellern von Naturheilmitteln, Naturkosmetik und Oko-
Produkten, zwei Sahité_tshéusern, sieben Kosmetikherstellern und zwei groften Lebensmit-

telfilialketten mit einem erheblichen Angebot von Nahruhgsergénzungsmitteln‘
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Unter diesen Umstanden gehart dem Antragsteller eine erhebliche Zahl Zumindest poten-
tiell betroffener Gewerbetreibender an (dahingehend schon KG, 25. ZS:/a.a.0., S. 408 -

Versandhand,e!swerbung fur apothekenpflichtige Arzneimittel). - -

aa) Insoweit kommt es weder auf die Mitgliedschaft einer bestimmten Mindestzahl, noch auf

bb)

cc)

a)

v /31

~die Mehrheit der Mitbewerber an. Erforderlich und ausre'rchénd ist, dass Gewerbetreibende
aus der einschlagigen Branche im Verband nach Anzahl und/oder Gewicht und Marktbe-
deutung oder wirtschaftlichem Gewicht reprasentativ vertreten sind, so dass ein mifd-

brauchliches Vorgehen des Verbandes ausgeschlossen ist (BGH, WRP 1996, 1102, 1103 -

' Grof&importeur; Koéhler, a.a.0., § 13 Rdn. 21 m. w. N.). Es ist darauf abzustellen, ob die

Zahl und wirtschaftliche Bedeutung der branchenzugehorigen Verbandsmitglieder den
Schluss’daran zu'lésst, daSs nicht lediglich Individualinteressen einzelner, sondern objekti-
ve'éemeinsame (kollektive) gewerbliche Interessen der Wettbewerber wahrgénommen
werden (BGH, a.a.0., S. 1037 - GroRimporteur; KG, 25. Zivilsenat, a.a.0. - Versandhan-
delswerbung fur apothekenpflichtige Arzneimittel; Kéhler, a.a.0., § 13 Rdn. 21).

Angesichts der Vielzahl von Mitgliedern mit unterschiedlichen Sortimentsbereichen, unter-
schiedlicher Stellung im Absatzweg und stark differierender Marktbedeutung kann beim

Antragsteller von einem hinreichend reprasentativen Mitgliederbestand ausgegangen wer-

“den.

Die Frage, ob auch der Hersteller allein durch die Art und Weise des Vertriebs seiner Pro-
dukte durch den Einzelhandel (hier im Wege des Versands) in eigenen wirtschaftlichen
Interessen beeintrachtigt (und somit-ebenfalls zu den ,betroffenen” Mitgliedern des Ver-
bandes zu z&hlen) sein kann (offengelassen in KG, 25. ZS, a.a.0., Versandhandelswer-
bung fiir apothekenpflichtige Arzneimittel), muss nach den vorstehenden Ausfiihrungen

auch hier nicht entschieden werden. .
Ein Verfugungsgrund gemé‘f& §§ 935, 940 ZPO ist geg_eben;
§ 25 UWG begritindet in dem hier gegebenen Anwendungsbereich fir Unterlassungsan-

‘spriiche aus dem UWG eine widerlegbare tatsichliche Vermutung der Dringlichkeit. Ist sie

widerlegt, obliegt es dem Antragsteller, die Dringlichkeit darzulegen und glaubhaft zu ma-
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chen (Kohler, a.a.0., § 25 Rdn. 13). Die Vermutung der Dringlichkeit ist widerlegt, wenn der

Antragsteller durch sein Verhalten selbst zu erkennen gibt, dass es ihm nicht so eilig ist

. (Kohler, a.a.0., Rdn. 15). Daé ist der Fall, wenn er langere Zeit zuwartet, obwohl er vom

Wettbewerbsverstof und der Person des Stérers Kenntnis hat (Koéhler, a.a.0.). Die Dauer
des zulassigen Zuwartens ist abhangig von den Umsténden des Einzelfalles, insbesondere -
von der Art des Verétofles, der Erforderlichkeit von Ermittlungen und der Reaktion des
Gegners auf eine Abmahnung (OLG Kaln, GRUR 1993, 567 und 685; OLG Brandenburg
WRP 1998, 97; K(‘jhle'r, a.a.0., § 25 Rdn. ;15 m. w. N.). In der Regel sollte das Zuwarten

=

deutlich unter der 6-Monats-Grenze des § 21 'UWG'(Verjéhrung) liegen; jedenfalls ein
Zuwarten von ein (OLG Dusseldorf, NJWE-WettbR 1999, 15, 16) bis drei Monaten

(OLG Stuttgart, WRP 1981, 668, 670) soll unschédlich sein (weitergehend OLG Hamburg,
WRP 1996, 774: Regelfrist von sechs Monaten). Bei Verbanden ist nicht generell ein grof3-
ztigigerer Mafistab als bei Gewerbetreibenden anzulegen (OLG Minchen, GRUR 1980,
329, 330; Kdhler, a.a.0., § 25 Rdn. 17; a.A. OLG Frankfurt, GRUR 1988, 849;

- Pastor/Ahrens/Traub, Der Wettbewerbsprozess, 4. Aufl., Kap. 49 Rdn. 23).

Vorliegend hatte der Antragsteller in dem vor dem Landgericht Hamburg gefthrten Verfi-
gungsverfahren gegen den Vorinhaber der ,Internet-Apotheke™ aus der Widerspruchs-
schrift vom 11. Juli 2000 unter Beifigung des Kaufvertrages vom 1. Juli 2000 von der In-
haberschaft des Antragsgegners erfahren und am 2. Oktober 2000 den vorliegenen Verfi-

gungs;agr’itrag gestellt, mithin etwa zweieinhalb Monate nach Kenntniserlangung. Allerdings

~ hatte das Landgericht Hamburg im dortigen Verfahren (406 O 156/00) erst am

29. September 2000 die bereits im Beschlusswege erlassene Verfdgung wegen des Inha-

~ berwechsels aufgehobén. Der Antragsteller konnte deshalb bis zu dieser Entscheidung an

einem Inhaberwechsel zweifeln. Dies gilt um so mehr, als die ihm Ubermittelte Kopie des
Kaufvertrages wenig lesbar war. Darliber hinaus stand der Wechsel vom 1. Juni 2000 in
einem auffalligen zeitlichen Zusammenhang zu der Beschlussverfigung des Landgerichts

Hamburg vom 29. Juni 2000. Die eidesstattliche Versicherﬁm‘g zur Glaubhaftrhachung des

- Inhaberwechsels ist erst im Termin vom 29. September 2000 im Original vorgelegt worden.

Noch gewichtiger ist der Umstand, dass mit dem Inhaberwechsel von Hamburg nach den
Niederlanden die - fir den innerdeutschen Arzneimittelversandhandel eindeutige -

Rechtslage durch den nunmehr gegebenen europaischen Bezug ganz erheblich schwieri-
ger einzuschatzen war. Unter diesen Umstanden kann. ein Zeitraum von zweieinhalb Mo-
naten bis zum.Abschluss des Verfahrens in Hamburg und zur Priffung der ,européischen”

Rechtsiage vorliegend noch hingenommen werden.
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Der Antrag auf Erlass der einsfweil'igen' Verfugung ist begriindet.

’ Der Verfugungsanspruch beziglich des Unterlassungsantrages a)

_(win den Verkehr bringen") folgt aus § 1 UWG i. V. m. §§ 43 Abs. Satz1,
73 Abs. 1 Ziff. 1 AMG.

Nach § 43 Abs. 1 Satz 1 AMG dirfen apothekenpﬂichtige Arzneimittel - auler in den Fal-
len des § 47 AMG - berufs- oder gewerbsmalig fir den Endverbrauch nur in Apotheken

und nicht im Wege des Versandes in den Verkehr gebracht werden.

Dieses gesetzliche Verbot des Versandhandels mit apothekenpflichtigen Arznéifnitteln be-
zweckt - ebenso wie das Vérsandverbot der Apothekenbetriebéordnung - die Arzneirnittel-
sichérheit dadurch zu verbessern, dass eine Beratung durch den Apotheker gewahrleistet
wird (BGH, GRUR 2001, 178, 180 - Arzneimittelversand durch Apotheken m. w. N.). Mit
der durch das 8. Anderungsgesetz zum Arzneimittelgesetz vom 7. September 1998 einge-
fugten Wendung ,und nicht im Wege des Versandes* hat der Gesetzgeber das Verbot des
Arzneimittelversandes bekraftigt und klargestellt, dass grof’flachige Ausnahmen wie im
Falle allgemeiner Zulaséung des Arzneimittelversandes nicht seinem Willen entsprechen

(BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch Apotheken).

Das an Apotheker geribhtete Verbot des Versandhandels mit Arzneimitteln verstot nicht
gegen das Grundrecht der Berufsaustibungsfreiheit nach dem nationalen Mafstab des-

Art. 12 Abs. 1 GG.

Das Versandverbot ist zur Erreichung des verfolgten Zweckes geeignet, denn es stellt si-
cher, dass Arzneimittel grundsatzlich nur in den Apothekenbetriebsraumen abgegeben

werden und eroffnet damit im Interesse der Arzneimittelsicherheit die Mbglichkeit zur In-

] _formatioh und Beratung der Kunden (BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch Apotheken).

Dass eine Befatung und Information in den Apothekehbetriebsréumen nicht‘in jedem Ein-
zelfall erforderlich ist, schadet nicht, da dem Gesetzgeber bei Regelungen der Berufsaus-
Gbung eine generalisierende Betrachtungsweise verfassungsrechtlich erlaubt ist

(BVerfG, NJW 2000, 178“1 m. w. N.; BGH, a.a.0. - Arzneimittelversand durch Apovtheken).
Auch eine Gesamtabwagung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn

rechtfertigenden Griinde fiihrt zu dem Ergebnis, dass die Grenzen der Zumutbarkeit hier
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nlcht Uberschritten sind. Dabei ist zu berucksmhhgen dass § 17 ApoBetrO und § 43 AMG

nicht jegllchen Versand vdn A rznelmltteln verbleten sondern dass bei unabwelsbarer Not-

wend|gke|t im Paﬂentenmteresse verfassungskonforme Ausnahmen im Einzelfall mogllch :
sind und auch Botenzustellun_gen bei Sachbedurfnls im Patienteninteresse von Fall zu FaII-
erfolgen kdnnen. AuBerdehi ftsjnd der Versandhandel mit nicht apothekenpﬂic‘:htigej‘r‘],Arz-
neimitteln und der Versand apothekenpflichtiger Arzneimittellin den Fallen des § 47 Z_\MG
nach wie vor erlaubt (BGH, a;a.O., ArzneimittélverSand durch Apotheken). Die‘weitere Fra-
ge nach dem Umfang des Grundrechtschutzes des Antragsgegners kanh hier insoweit

dahingestellt bleiben.-

C) Der Verordnungsgeber hatin § 17 Abs. 1 und 2 ApoBetrO - derdurch § 43 Abs. 1 -

Satz 1 AMG n. F. eine authernt_ische Interpretation erfahren hat (BGH, a.a.0. - Arzneimittel-
veréand duréh Apotheken) - die Mdglichkeit der Versendung von Arzneimitteln einge- -
schrankt, weil dies aus Grinden der Arzneimittelsicherheit geboten sei und bei der Abgabe
der Arzheimittel die Information und BeratUng'ldes Kunden grundsatzlich gewahrleistet sein
musse (BGH, a.a.0. - Arzneimittelversand durch Apotheken m. w. N.). Dabei hat der BGH
(a.a.0.) offen gelassen, ob das Versandverbot auch dazu bestimmt und geeignet sei, im
Interesse der Arzneimittelsicherheit moglichen Transportgefahren zu begegnen. Die wach- |
sende Zahl der Arznelmlttelspeaahtaten verlange den wissenschaftlich geblldeten Apothe-
ker. Nur er sei in der Lage, den Uberblick tiber die Arzneimittel zu behalten; er kénne sogar
dem Arzt beratend zur Seite stehen (BGH, a.a.0., unter Hinweis auf BVerfGE
17,232, 239). Auch der Arzt kdnne deshalb Arzneimittel grundsatzlich nicht im Wege des
Versandhandels von Apotheken beziehen (BGH, a.a.0.). Dies gelte ebenso fiir Arzneimit-
tel, bei denen eine Beratung und Information des Arztes nicht unbedingt erforderlich ware
oder bei den moglicherweise eine schriftliche oder telefonische Beratung und lnformétion
des Arztes ausreichen wiirde. Dem Verordnungsgeber misse es aus Griinden der Prakti-
kabilitat und der Rechtssicherheit grundsatzlich gestatfet sein, generalisierende Regelun-

; gen zu treffen (BGH, a.a.0.). |

d) Der Antragsgegner bringt apothekenpflichtige Arzneimittel im Wege des Versandes an den

Endverbraucher in Deutschland in den Verkehr.

Das Angebot des Antragsgegners richtet sich auch an deutsche Kunden, wie sigh im Ubri-

gen bereits aus der Gestaltung der Internet-Homepage des Antragsgegners ergibt, die den

\iFna
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deutschen Benutzern das Aufrufen eines deUtséhsprachigen Bestellformu‘lars ermoglicht.
Nicht nur bei dem Versand perv Post, sondern auch bei der Zustellung per Boten liegt ein’
Inverkehrbringen in den Geltungsbereich des AMG vor. Durch die k(")rperliche Ubergabe
der bestellten Medikamente an den Boten in den Niederlanden wird dem deutschen Kun-
den namlich noch keine Verfligungsgewalt Gber die bestellten Praparate eingeraumt. Viel-
mehr-wird dié Zustellung der Arzneimittel allein durch die internet-Apotheke organisiert. - -
Der deutsche Kunde erhalt erst dann die Verfiigungsgewalt Giber die Arzneimittel, wenn sie
bei ihm in Deutschland eintreffen. Daher sind samtliche zuvor erfolgten Verséndhandlun-
gen dem Antragsgegner und nicht den deutschen Kunden zuzurechnen. Sofern in den All-
gemeinen Geschaftsbedingungen des Antragsgegners indeeit etwas anderes vereinbart
sein sollte, vermag dies an den tatsachlichen Gegebenheiten nichts zu &ndern. Da der An-
tragsgegner die Arzneimittel versendet, ohne dass diese zuvor in den R&aumlichkeiten der .
Apotheke angeboten und verkauft wurden, liegt ein Inverkehrbringen auRerhalb der Apo-
theke vor. Schliellich bringt der Antragsgegner die Medikamente auch im Wege des Ver-
sandes in Verkehr, denn die Arzneimittel werden nicht unmittelbar in den Apothekenrau-
men an den Verbraucher ausgehandigt, sondern auf Veranlassung des Verkaufers zu-
nachst an einen anderen Ort als an den Ort der Verkaufsniederlassung gebracht, von wo
aus sie dann erst dem Endverbraucher tubergeben werden (Landgericht Frankfurt a. M.,

Urteil vom 9. November 2000, Az 2-03 O 365/00).
. Damit ist ein Verstoft gegen § 43 Abs. 1 Satz 1 AMG gegeben.

Da der Antragsgegner unstreitig auch im Geltungsbereich des AMG nicht zugelassene
oder registrierte Arzneimittel an den privaten Endverbraucher nach Deutschland verbringt,
liegt ebenso ein Verstoll gegen § 73 Abs. 1 Nr. 1 AMG vor. Dies hat dér Antragsteller mit
seiner Bezugnahme auf das Urteil des Landgerichts Frankfurt a.M. vom 9. November 2000

(a.a.0.) auch geltend gemacht.

Die Anwendung der §§ 43 Abs. 1 Satz 1, 73 Abs. 1 Nr. 1 AMG ist hier nicht ausnahmswei-
se gemal § 73 Abs. 2 Ziff. 6 a, Abs. 4 AMG ausgeschlossen.

‘Nach § 73 Abs’ 2 Ziff. 6 a AMG durfen zulassungspflichtige Arzneimittel von Endverbrau-

chern in Deutschland aus anderen Mitgliedsstaaten der EU bezogen werden, wenn die

YR LY
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Arzneimittel im Herkunftsland in den Verkehr gebracht werden dlrfen und ohne gewerbs-
oder berufsmafige Vermlttlung in elner dem Ublichen personhchen Bedarf entsprechenden ‘

Menge von dem Endverbraucher bezogen werden

- Vorliegend sind die von;dem Antragsgegner vertriebenen Arzneimittel unstreitig in den

Niederlanden zugelassen. Sie dirfen daher rechtmaRig im HerkUnftsIand in den Verkehr

gebracht werden. S ,‘

Unstreitig ist ebenso, dass der Antragsgegner die Arzneimittel nur in Mehgen abgibt, die

dem Ublichen persoénlichen Bedarf entsprechen.

Es ist aber schon fraglich, ob vorliegend die Arzneimittel ,ohne gewerbs- oder berufsmafi-

ge Vermittlung“ bezogen werden.

Allerdings legt der Wortlaut ,Vermittlung" nahe, dass dabei eine dritte Person in den Wa-
renabsatz von der Apotheke zum Enverbraucher zwischengeAschaItet wird. Dies ist vorlie-

gend nicht der Fall.

Wenn in der amtlichen Begrundung (bei KIoeseI/Cyran AMG, § 73, vor Anm. 1) zu dem
vorllegenden mit dem 8. Anderungsgesetz eingeflugten Tatbestandsmerkmal ausgefuhrt
W|rd damit solle klargestellt werden dass die Moglichkeit des Bezugs durch Patienten und
Verbraucher nicht fur gewerbsmafige oder berufsmafiige Vermittler gilt, so geht dies an
sich an der BedeutUng des Wortes ,Vermittler" vorbei. Denn ein Vermittler bezieht nicht
selbst die Waren, sondern er hilft nur, die Beziehung zwischen Handler und Abnehmer

herzustellen, also ,zu vermitteln”.

Es konnte eine den Wortlaut einschrankende Auslegung in Betracht kommen dahin, dass

die Bezugsquelle des Endverbrauchers (die EG-auslandische Apotheke) und der

. ,,Vermittler” auch personenidentisch sein kdnnen, diesen Apotheken also insgesémt eine

.berufs- und gewerbsmaRige Vermittlung" bei einem grenziiberschreitenden Arzneimittel-

bezug untersagt sein soll.

Zwar handelt ein Apotheker bei der Abgabe von Arzneimitteln an Endverbraucher an sich

immer ,berufsmafig”. Eine ,berufsmafige Vermittlung” beinhaltet aber tiber das blofRe
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,,Si'ch-zﬁF-\%éi’fli)guhg-halten"' eine zusétZIiche, auf eine aktive Beeinﬁussung und F6rderung

o _ 'geri'ch'tete_Tétigkeivt zur Vermehrung des Arzneimittelabsatzes im Wege der Versendung.
,Ohne berufsmaBige Vermittlung" bedeutet dann ,,ohne berufsméf&ig_en Versandhandel"
(Landgericht Frankfurt a.M., a.a.0.; Rehmann, AMG § 73 Rdn. 10;.Déytéch/Lippert/RatzeI,
AMG, § 73 Rdn. 5). '

(1)  ~Fur eine solche Auslegung spricht allerdings nicht notwendig der Umstand, dass
§73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG als Ausnahmevorschrift eng auszulegen ist. Damit kann nur
einer Uber den Wortlaut hinausgehenden Interpretation entgegengewirkt, nicht aber eine -

den Wortlaut einschrankende Auslegung zwingend belegt werden.

Die Regelung des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG geht auf zwei Entscheidungen des

EuGH zurtick (Slg 1989, 617 - Schumacher und Slg 1992, 2575 -
Kommivssion/B'undesrepublik Deutschland). In beiden Verfahren hatte sich die
Bundesrepublik Deutschland unter Hinweis auf das in Deutschland geltende Apotheken-
monopol eindringlich dagegen gewehrt, dass durch Privatpersonen flr den eigenen Bedarf
in EG-auslandischen Apotheken Arzneimittel gekauft werden kénnen, die dann auf dem
Versandwege nach Deutschland eingefuhrt werden sollten. Beiden Entscheidungen des
Eu}GH lag ein blofier singularer Gelegenheitskauic zugrunde. Es spricht alles dafiir, dass
der deutsche Gesetzgebgar'bei der ,Umsetzung” der beiden EuGH-Entscheidungen den
damit gebotenen Ausnahmebereich nicht weiter ziehen wollte, als dieser eben durch diese
Entscheidungen .erzwungen worden war. Zum Ausdruck kommt dies insbesondere in

§ 8 Abs. 2, 2. Alt. HWG, in dem der Arzneimittelbezug geman § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG

als ,Einzeleinfuhr" bezeichnet und mit einem Werbeverbot belegt worden ist.

(2) Die vorstehende Auslegung ist aber nicht frei von Zweifeln. Denn in den oben genannten
EuGH-Entscheidungen ist der Gesichtspunkt eines singularen Gelegenheitskaufes nicht
. ~tragend zum Ausdruck gekommen. Auch hat der deutsche Gesetzgeber den Ausnahme-
charakter des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG deshalb betont und insoweit ein Werbeverbot er-
lassen, weil Einzeleinfuhren von Arzneimitteln durch werbliche Aktivitaten letztlich einen
solchen quantitativen Umfang erreichen kénnten, dass de facto die nationalen arzneimittel-
rechtlichen Zuléssungsvorschriften unterlaufen werden kénnten (vgl. Doepner, HWG,

2. Aufl., § 8 Rdn. 47 m. w. N.). Der EuGH (SIg 1994, 5243 - Ortscheid) hat bei dem

N7 E2A4
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damaligyén Stand der Harmpnisierung der nationalen Zulassungsverfahren das auf

§ 73 Abs. 3 AMG bezogene Werbeverbot des § 8 Abs. 2, 3. Alt. HWG als gerechtfertigt
angeséhen. § 73 Abs. 3 AMG bezieht _sich aber nur auf die Einfuhr nicht im AMG-Bereich
zugelassener (oder registrierter oder freigéstellter) Arzneirhittel, wahrend § 73 Abs. 2
Nr. 6 a AMG sowohl insowsit zugelassene als auch nidht z@elassene (usw.) Arzneimittel
erfasz. Hinsichtlich der Einzeleinfuhr von im AMG-Bereich zugélassenen Arzneimitteln
kdnnen Ausnahmecharakter und Werb'everbot im Falle des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG gera-
de nicht auf d_ie Gefahr einer Umgehung nationaler (deutscher) Zulassungsregelungen
gestatzt werden. Insoweit ware auch ein grenziiberschreitendes Versandhandelsverbot mit

zugelasseheh Arzneimitteln kaum mit dieser Begriindung zu rechtfertigen.

Es fehlt aber bei dem vorliegenden Versandhandel an der Voraussetzung eines Beziehens
der Arzneimittel im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG. Denn ein dahingehendes
,Beziehen" erfordert einen Kauf der Arzneimittel unter persénlicher Anwesenheit in der

EG-auslandischen Apotheke, auch wenn die Ware dann im Versandwege importiert wird.

Allerdings umfasst der Wortlaut ,Arzneimittelbezug” an sich sowohl den Kauf unter person-
licher Aﬁwesenheit als auch den Kauf durch telefonischve oder schriftliche Bestellung oder

unter Nutzung des Internet. ' : = -
Insoweit ist aber eine einschrankende Auslegung gerechtfertigt und geboten.

Den beiden oben genannten EuGH-Entscheidungen (Schumacher und Kommission), die
Anlass der Regelung in § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG waren, lag zugrunde, dass eine Privat-
person in einer Apotheke in einem anderen Mitgliedsstaat ein Arzneimittel zum personli-

chen Gebrauch gekauft hatte, um es im Wege des Versandes nach Deutschland einzufih-

" ren. Dem Hinweis der Bundesrepublik Deutschland auf das in Deutschland bestehende

Apothekenmonopol begegnete der EuGH mit dem Argument, dass der Kauf in einer Apo-
theke in einem anderen Mitgliedsstaat (angesichts der weitgehenden Harmonisieru’ng der

Voraussetzungen fur den Zugang zum Beruf des Apothekers und der Bedingungen fur die

- Ausilibung dieses Bérufes) eine Garantie biete, die derjenigen gleichwertig sei, die auf dem

Verkauf des Arzneimittels durch eine Apotheke im Einfuhrstaat beruhe
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~ (Rdn. 20 - SchUhﬁ'éfcher; Rdn. 17 - Kommission). Bei den Garantien hat der E‘uG‘H

die Information und Beratung soWie die Ge‘wéhrleiétung der Qualitat berUCkéichtigt

(Rdn. 9 - Schumacher).

In der Tat ist bei dem Kauf der Arzneimittel m einer Apotheke (vgl. EUGH, .-a'.ia.O.,

Rdn. 7,-19, 20, 22= Schumach'e_r; EuG'H, a.a.0., Rdn. 1, 17,-27- Kommissfon) an sich das
personliche Informaﬁons- und Beratungsgespféch maoglich. Etwaige sprachliche Probleme
lasst der EUGH - wenn er sie Uberhaupt erwahnt (Rdn. 20 - Kommission) - nicht durchgrei-
fen, ebensowenig Transpprtrisiken des Postweges (Rd. 21 - Schumécher). Denn in

§ 73 Abs. 2 Nr. 6 und 7 AMG habe die Bundesrepublik Deutschland das Einfithren von
Arzneimittéln'im Reiseverkehr zum privaten Verbrauch erlaubt und der Postweg biete kei- -

ne htheren Risiken.

Damit hat der EUGH daé Apothekenmonopol in Deutschland aber auch insoweit als sach-
lich gerechtfertigt hingenommen, als es eine persbnliche Informations- und Beratungsmog-
lichkeit gewahrleisten soll. Seine Entscheidungen zur Einfuhrerlaubnis setzten jeweils aus-
driicklich voraus, dass die jeweilige Privatperson die Arzneimittel ,in einer Apotheke" im

EG-Ausland gekauft hat (Rdn. 22 - Schumacher; Rdn. 27 - Kommission).

"Ah;éesichts des Wide}étanzés, den die Bundesrepublik Deutschland in den Verfahren des

'EuGH gezeigt hat, erscheint es fernliegend, dass sie bei der Umsetzung der EuGH-

_ Entscheidungeh die eroffneten Einfuhrmdglichkeiten noch tber das hi'naus erweitern woll-

te, was der EuGH der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Absatzweges abge-

zwungen hatte. Der persénliche Einkauf in einer Apotheke mit anschlieRender Zusendung
der Arzneimittel entspricht beztglich der Informations- und Beratungsfunktion dem Gebot
des Apothekenmonopols. Er steht dem in Deutschland vorgeschriebenen Apothekenhan-

del weiter naher als ein Versandhandel, der gerade auf den persodnlichen Kontakt in einem

- Geschaft verzichten will. All dies gilt angesichts der (zeitlich nachfolgenden) Bekraftigung

des Verbots des Versandhandels mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln 'in § 43 Abs. 1

Satz 1 AMG um so mehr. Es ware geradezu widersinnig, wenn der bundesdeutsche Ge-

setzgeber einerseits verstarkte Anstrengungen gegen den Versandhandel in Deutschland
~ unternehmen wollte, er andererseits aber den Versandhandel aus dem EG-Ausland Uber

das EG-rechtlich Gebotene hinaus erdffnen wollte:
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~ Auch das Gebot ei_ne‘r’ Verfassungskb,hfornien Auslegung s'pricht hier fur die vorgenomme-

ne einschrankende Auslegung des Merkmals ,beziehen".

Denn bei einér Erlaubnis des Versan‘dhahdels nur far das EG-Ausland lage eine Benach-
teiligung der inlandischen Apotheker vor. Zwar hat der BGH eine Inlénderbenachtéiligung
aus Art. 28 EG am MaBstéb_des Art. 3 Abs. 1 GG grundsétzlich als gerechtfertigt angese-
hen und eine Grundrechtsverletzung verneint (BGH, GRUR 1985, 386 - Coctailgetrank;
kritisch hierzU Graser, DOV 1998, 1004; Seltenreich/Heinz, ZLR 1998, 611; Heil/Dubbers,
ZRP 2001, 207, 212 m. w. N.). Die Ungleichbéhandlung sachlich rechtfertigen kann aber
nur das EG-rechtlich notwendig Gebotene, nicht aber eine Ausdehnung der Ungleichbe-

handlung dariber hinaus.

Mit einer Einschrankung des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG auf Falle eines persénlichen Ein-
kaufs in einer Apotheke - bei apothekenpflichtigen Arzneimitteln - wird der (reine) Versand
wirksam ausgeschlossen, wie es den oben genannten Intentionen des bundesdeutschen
Gesetzgebers entspricht. Der Bereich des § 73 Abs. 2 Nr. 6a AMG bleibt sinnvoll auf Ein-

zelfalle des Reise- und grenznahen Verkehrs beschrankt.

- Auch die Einschrankung ,ohne gewerbliche Vermittlung” wird lebensnah erfasst. Der per-

sénliche Kauf in der%@é%hekg‘ﬂss/a“ﬂt;h ?nebe‘;ﬁschland nicht notwendig durch den Pati-

\

enten selbst erfolgen. Dieser kann eine andere Person schicken (Deutsch/Lippert/Ratzel,
AMG, § 73 Rdn. 7 m. w. N.). Das konnte aber hier wiederum gravierende Umgehungs-
moglichkeiten im Bereich des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG erdffnen, namlich durch den Ein-
satz professioneller Boten oder Stellvertreter. Derartige berufs- oder gewerbsmafige

Vermittler sind deshalb konsequent ausgeschlossen worden.

Die einschrénkende Auslegung des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG (personlicher Kauf in einer

Apotheke) ist mit den europa-rechtlichen Regelungen vereinbar.

Ein etwaiger Versto gegen den Grundsatz des freien Warenverkehr gemaf Art. 28 EGV
(vgl. hierzu Landgericht Frankfurt a.M., a.a.0., S. 14 f.) wére jedenfalls durch Art. 30 EGV

'gerechtfertigt. Denn die Beschrankung auf den personlichen Kauf der apothekenpflichtigen

~ Arzneimittel in einer Apotheke ist zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Men-

schen notwendig.
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Art. 30EGV|st erIiege’nd anwendbar, da es an giner vollstindigen Harmonisierung der
'nationaleh' Vorschriften auf dem Gebiet des lnverkehrbringens von Arzneimittelspezialita-

ten noch fehlt.

Die Gesundheit und das Leben von Menschen‘ nehmen nach ‘sténidiger Rechtsprechng des

~EuGH (Slg 1994, 5243, 5264, Rdn. 16 - Ortscheid) unterden in Art. 30 EGV geschiitzten
Gatern und Interessen den ersten Rang ein. Es ist Sache der Mitgliedsstaaten, in den
durch den Vertrag gesetzten Grenzen zu bestimmen, in welchem Umfang sie deren
Schutz gewahrleisten wollen. Jedoch ist eine nationale Regelung oder Pr_axié, die eine die
Einfuhren pharmazeutischér Erzeugnisse beschréankende Wirkung hat oder haben kann,
mit dem Vertrég nur vereinbar, soweit sie fur einen w}irksamen Schutz der Gesundheit
und des Lebens von Menschen notwendig ist. Eine nationale Regelung oder Praxis fallt
daher nicht unter die Ausnahmebestimmung des Art. 30 EGV, wenn die Gesundheit oder
das Leben von Menschen genauso wirksam durch Mainahmen geschitzt werden kann,
die den innergemeinschaftlichen Handel weniger beschrénken

(EuGH, a.a.0., Rdn. 177 m. w. N.).

Das Erfordernis eines personlichen Kaufs in einer Apotheke soll wie das Apothekenmono-
pol in erster Linie sicherstellen, dass dem Endverbraucher beim Kauf eines Arzneimittels

die Mogllchkelt einer personllchen und quahfZIerten Beratung durch den Apotheker bleibt.
Das oben genannten Erfordernis ist dafir geeignet und notwendlg, denn der personliche

Kontakt (auch Sichtkontakt) gewahrleistet eine leichtere und eingehende Beratung als ein
schriftbliche'r oder telefonischer Kontakt oder ein solcher per E-mail oder Internet. Informa-
tionen und Beratung zur arzneilichen Fragen berthren nicht selten einen sehr vertraulichen
bis intimen Bereich, so dass 6hne einen unmittelbaren personlichen Kontakt die Gefahr
groB ist, dass dahingehende Fragen zurlickgestellt werden. Unabh&ngig vom jeweiligen

Einzelfall ist im Hinblick auf das hohe Schutzgut Leben und Gesundheit eine generalisie-

- rende Betréchtung zuldssig und geboten (vgl. BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch

Apotheken, S. 179 und 181 zum grundgesetzlichen Malstab). Soweit es auch in
Deutschland hingenommen wird, dass Patientén andere Personen zum Kauf der Arznei-
mittel in die Apotheke schicken kdnnen, bezieht sich dies auf keine in irgendeiner Form
institutionalisierte Praxis, sondern nur auf Einzelfalle. In die Apotheke wird in aller Regel

auch eine Person des Vertrauens geschickt, die insoweit die Beratungsmoglichkeiten
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durch den Apotheker wahrnehmen kann. Im Ubrigen kénnte durch den Apotheker auch

selten ohne gf(jB’eren‘ AuvaahdgekIért werden, ob die jeweils vor ihm stehende Person der

Verbraucher des Arzneimittels ist.

Dariiber hinaus bietet - jedenfalls derzeit - nur der persénliche Kauf in einer Apotheke eine

hinreichénde Gewsahr fur eine Qualitat der Arzneimittel.

Der Aufbau einer Apotheke bendtigt einen erheblichen Kapitaleinsatz. Der Kunde hat mit
der Apotheke eine sichere Anschrift bei Reklamationen und bei einem etwaigen Regress
ein Zugriffsobjekt. Schon deshalb wird der Apotheker urf) Qualitat bemiht sein. Die

Dauerhaftigkeit einer herkdmmlichen Apotheke ermdglicht ebenso eine effiziente

- auch praventive - Kontrolle durch Behérden und Wettbewerber.

Eine rein ,,virtue!le'; Internet-Apotheke kann Uber eine Internet-Adresse ohne grofieren
Kaptialeinsatz und -bindung eingerichtet werden, und zwar von jedem. Die Aussagen (ber
Qualifikationen stehen allenfalls ,virtuell” im Internet. Eine Uberpriifung gerade im
EG-Ausland ist schwierig, fur den Letztverbraucher oft unméglich. Die Inhalte des Internets
unterliegen - jedenfalls zur Zeit - keiner hinreichenden Kontrolle. Der notwendige Schutz
von Leben und Gesundheit erfordert im Arzneimittelbereich zudem eine praventive Kontrol-
le. Internet-Apotheken konnen aber ohne weiteres mit erheblichen Gewinnchancen fur kur-
ze Zeit eingerichtet werden, um dubiose Arzneimittel oder gar Falschungen abzusetzen.

Es besteht derzeit kein hinreichendes Riéi,ko fur die Tater, ermittelt zu werden, bevor sie ih-
re Spuren im Internet verwischen, um anderswo erneut aufzutreten (vgl. Kloesel/Cyran,
a.a.0., § 43 Anm. 12). Ein - auch grenziiberschreitendes - Versandhandelsverbot schlief3t
zwar die illegale Einrichtung von Internet-Apotheken (oder das illegale Internet-Angebot
nach-Deutschland) nicht von vornherein aus. Der Letztverbraucher kann aber davor gene-
rell unter Hinweis auf das Vlersandhandelsverbot gewarnt werden und jeder Internet-Auftritt

nach Deutschland ist sofort verfolgbar durch Behdrden und Wettbewerber.

All dies ist unabhiéngig davon, dass im vorliegenden Fall von einer seridsen Internet-
Apotheke auszugehen ist. Denn insoweit muss schon generell den Gefahren aus unserio-
sen Nachahmungen begegnet werden, insbesondere durch generelle Warnungen des
Verbrauchers vor dem Versandhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln und einer
sofortigen Verfolgbarkeit eines derartigen Versandhandels durch Behérden und Wettbe-

werber.
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Der Versandhandel mit Arzneimittel geféhrdet dartiber hinaus den Bestand der Apotheken.
Diese gewahrleisten im Interesse der Allgemeinheit eine auf die Gesundheit des einzelnen
Menschen und die Gesundheitsbelange der Allgemeinheit bedachte Arzneimittelversor-
gung (BVerfGE 9, 73, 79; BGH St 11, 304, 313; BGH, GRUR 2000, 237, 238 -
Giﬁnotrufbox; Doepner, a.a.0., § 8 Rdn. 17).

Internet-Apotheken werden insbesondere durch einen massenhaften Absatz von Lang-
zeitmedikationen diese auf Dauer sehr viel preiswerter anbieten kdnnen als die értlich ge-
bundene Apotheke. Dieser wichtige Einkommensbereich droht diesen damit zu entfallen,
und zwar ersatzlos. Dies kann die Existenzgr-undvlage vielen Apotheken gefahrden und |
damit auch die - nur von diesen Apotheken gewahrleistete - Akutversorgung mit Arzneimit-
teln, die ihrerseits eher kostenaufwendig ist (vgl. BVerWG, Urteil vom 19. Oktober 2000,
Az BVerWG 3 C 32.99). '

Die E-Commerce RL steht schon deshalb nicht entgegen, weil nach Art. 2 h, ii, - 2 und

Erwagungsgrund Nr. 21 der Richtlinie die Anforderungen bezlglich der Lieferung von

Human-Arzneimitteln nicht in den koordinierten Bereich fallen.

Die - zwischenzeitlich in deutsches Recht umgesetzte - Fernabsatzrichtlinie erlaubt in
Art. 14 den Mitgliedsstaaten, fur bestimmte Waren, wie etwa Arzneimitteln, den Vertrieb

im Fernabsatz im Rahmen des EG-Rechts auszuschlie3en.

Soweit der Antragsgegner hinsichtlich des Verstol3es gegen das Verbringungsverbot aus
§ 73 Abs. 1, Ziff. 1 AMG geltend machen will, nach dem derzeitgen Stand der Harmonisie-
rung der Arzneimittelzulassungen sei es ein ,reiner Formalakt", ein Arzneimittel, das in ei-
nem EG—Land zugelassen ist, in einem anderen ebenfalls genehrﬁigt zu bekommen, ist
dies nicht tiberzeugend. Mag der Antragsteller jeweils vor der Einfuhr nach D‘eutschland

den bloRen ,Formalakt" veranlassen. Im Sinne der Rechts- und Arzneimittelsicherheit ist

- dies geboten. Denn weiterhin ist bei Arzneimitteln im Fall von Unstimmigkeiten zwischen

Mitgliedsstaaten ein Schiedsverfahren vorgesehen. Bevor dieses Schiedsverfahren nicht
aus- oder abgeschlossen ist, fehlt es an einer hinreichenden Harmonisierung bezuglich

des jeweiligen Arzneimittels. Damit verbleibt es bei den Grundsé&tzen des EuGH

(a.a.0. - Ortscheid).
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Die VerstdRe gegen das Versandverbot und gegen § 73 Abs. 1, 1. Alt. AMG sind wettbe-
werbswidrig gemal § 1 UWG (vgl. BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch die Apotheken)..

Der Verfugungsanspruch beziglich des Unterlassungsantrages b) (Werbung) folgt aus
§ 1UWGIi. V. m. §§ 8 Abs. 1 Satz 1, 3 a und 10 HWG.

Gemal § 8 Abs. 1 Satz 1 HWG ist eine Werbung fir den Versandhandel apothekenpflich-

tiger Arzneimittel unzulassig.
Der Internetauftritt des Antragsgegners stellt eine Werbung in diesem Sinne dar.

Da das HWG auf den Vorgaben der Richtiinie 92/28/EWG uber die Werbung fur Huma-
narzheimittel (ABI. 1992, Nr. L 113 vom 30. April 1992, s. 13-18) beruht, ist die in
Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie aufgefiihrt Definition des Begriffes ,Werbung" grundsatzlich
auch fur das HWG mafsgebend‘ Danach sind unter Werbung fir Arzneimittel alle Maf3-
nahmen zur Information, Marktuntersuchung und Schaffung von Anreizen zu verstehen, |
mit dem Ziel, die Verschreibung, die Abgabe, den Verkauf oder den Verbrauch von Arz-
neimitteln zu férdern. Soweit der Antragsgegner auf seiner Homepage nicht nur allgemeine
Image- oder Unternehmenswerbung betreibt, die von den Vorschriften der Richtlinie und
des HWG nicht umfasst ist (vgl. BGH, WRP 1995, 310 ff.), sondern auf dem Bestellformu-
lar seiner Internetseite Arzneimittel nach Indikationsgruppen unterteilt mit Preisangabe und
' Produktbes’chreibung anbietet, liegt Werbung im Sinne der Richtlinie vor. Der Bezug der
Medikamente in einer dem Ublichen persdnlichen Bedarf entsprechenden Menge wird dem
Kunden in Form des Versandes per Boten von den Niederlanden nach Deutschland ange-
boten, so dass ganz gezielt auch fur die Einfuhr nach § 73 Abs. 2 Ziff. 6 a AMG geworben
wird (Landgericht Frankfurt a. M., a.a.0.). |

Das Werbeverbot ist mit dem EG-Recht vereinbar.

Hinsichtlich Art. 28, 30 EGV kann auf die vorstehenden Ausfiihrungen zu B 1 verwiesen

werden.

Die E-Commerce RL steht auch hier nicht entgegen. Denn gemaR § 1 Abs. 3 der Richtlinie

bleibt das Schutzniveau insbesondere fir die 6ffentliche Gesundheit und den Verbraucher
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schutz, wie es sich aus Gemeinschaftsakten und éinze’ls_taatlit:ﬁén Rechtsvorschriften zu
deren Umsetzung ergibt, unberihrt. Gemal Art. 14 Fernabsatzri:chtlinie ist aber den Mit-
gliedsstaaten ausdriicklich erlaubt, Versandhandel mit Arzneimitteln zu untersagen. Dies
‘muss dann notwendig auch fiir ein entsprechendes Werbeverbot gelten. Darf durch natio-
nale Vorschriften die Durchfihrung des Versandhandels untersagt werden, muss ebenso
eine Werbung fir die Durchfihrung des Versandhandels verboten werden kdnnen, und sei
es auch nur durch den gebotenen Hinweis auf den Internetseiten des Antragsgegners,
dass ein Versandhandel nach Deutschland .verboten ist, das Angebot des Antragsgegners

sich also nicht an Verbraucher in Deutschland richtet.

Da der Antragsgegner zudem auch fiir den Bezug von in Deutschland nicht zugelassenen
und ebenso fir den Bezug von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bei Privatverbrau-
chern wirbt, verstolt er zusétzlich gegen die Bestimmungen der §§ 3a und 10 HWG

(ebenso Landgericht Frankfurt a. M., a.a.0.).

Die vorstehende VerstoRe sind wettbewerbswidrig nach § 1 UWG (vgl. oben | 5).

Die Kostenentscheidung beruht auf.§ 81 ZPO.

Die Einfiigung der Worte ,in der Bundesrepublik Deutschland" in den Unterlassungsantrag
stellt eine bloRe Konkretisierung dar, nicht aber eine teilweise Antragsriicknahme.Denn der
Antragsteller hat in der Begriindung seines Antrags hinreichend zum Ausdruck gebracht,

nur ein Inlandsverbot erstreiten zu wollen.

Eine Vorlage des Verfahrens an den EuGH ist nicht geboten.

" ‘Dem steht hier schon die Dringlichkeit einer Entscheidung im Verfigungsverfahren durch

den Senat entgegen. Die europa-rechtlichen Vorgaben sind im Grundsatz hinreichend ge-
klart. Die erkennbaren Gefahren fir den Schutz der Gesundheit und des Lebens der Ver-

braucher erfordern eine sofortige Entscheidung.

Unter diesen Umstanden hat der Senat auch davon abgesehen, gemaf

§§ 936, 921 Abs. 2 ZPO eine Vollziehungssicherheit anzuordnen.
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Grundsatzlich soll die Vollziehung einer-einstwailigen Verfuigung nicht durch eine Sicher-

- heitsleistung belastet werden. Zwar bietét hxerd!e -Eihanzkraft des Antragstellers keine

vollstandige Gewahr, einen etwaigen Scha’dzer‘i' 'atzanspruch des Antragsgegners aus

§ 945 ZPO ohne weiteres erflullen zu konnen Al ‘dererselts ist die vorliegende Entschei-

dung nicht von Fragen der blof3en Glaubhaftmachung abhang|g D|e Rechtslage erscheint
wenig zweifelhaft. Auch der drlngllche:Gesundheltsschutz des Verbrauchers darf durch

das Erfordernis einer Vo||2|ehun955|cherhelt die mogllcherwe|se nicht aufgebracht werden

kann oder soll, nicht verzdgert werden.

- Haase Prietzel-Funk Dr. Pahl
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Kammergericht

‘Beschluss

Geschiftsnummer: 5 U 10150/00
103 O 192/00 Landgericht Berlin

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfugung

VN Sy Vel
gesetzlich vertreten durch den ersten Vorsitzenden YR Pm

Antragsteller und Berufungskldger,

- Prozessbevollméachtigte:

Rechtsanwalte Euuieihomiey ]

Antragsgegner und Berufungsbek/agtef, g
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hat der 5. Zivilsenat am 19. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter am Kammergericht

Haaée, die Richterin am Kammergericht Prietzel-Funk und den Richter am Kammergericht

Dr. Pahl

Haase

beschlossen:

Das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom

29. Mai 2001 - Az. 5 U 10150/00 - wird wegen eines offen-
baren Schreibfehlers dahin gemaR § 319 ZPO berichtigt,
dass es in Ziff. | b) vor ,den Bezug“ heilRen muss: ,far".

Prietzel-Funk Dr. Pahl

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

V‘-

’ ) ~ Internet-Zeitschrift fiir Rechtsmformatlk und Informationsrecht - http [iwww jurpc.de

KAMMERGERICHT

Im Namen des Volkes

Geschiftsnummer: : ‘Verkiindet am :  29. Mai 2001

5 U 10150/00 Lohey

103 0 192/00 Landgericht Berlin Justizsekretarin

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung -

A S
vertreten du_rch den ersten Vorsﬂzendenwm

Antragsteller und Berufungsklager

- Verfahrensbevollmachtlgte

Wﬁnwwaa g ikl

— | ' Antragsgegner und Berufungsbeklagter,

- Verfahrensbevollmachtlgter

N7 end4
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hat der 5. Zivilsenat des Kanﬁmerge‘richts durch den Vorsitzender Richter am Kammergerich"t
Haase, die Richterin am Kammergericht Prietzel-Funk und den Richter am Kammergericht

Dr. Pahl auf die miindliche Verhandlung vom 29. Mai 2001 fur Rech't er‘kannt:

. Auf die Berufung des Antragstellers wird das Urteil der Kammer fur
Handelssachen 103 des Landgerichts Berlin—vom 7. November 2000

abgeandert:

Dem Antragsgegner wird im Wege einstweiliger Verfigung bei
Meidung eines vom Gericht fur jeden Fall der zuk{inftigen Zu-
widerhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu
500.000,00 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ord-
nungshaft bis zu sechs Monaten, untersagt,

im geschaftlichen Verkehr apothekenpflichtige Arzneimittel

a) far dén Endverbraucher in der Bundesrepbulik Deutschland
im Wege des Versandes in den Verkehr zu bringen,

b) den Bezug im Wege des Versandhandels durch den letzten
Verbraucher in der Bundesrepublik Deutschland zu bewer-

ben.

Il. Der Antragsgegner hat die Kosten beider Rechtszlge zu'tragen.

Tatbestand:

Der Antragsteller ist ein eingetragener Verein, zu dessen satzungmafigen Aufgaben es gehort,
die gewerblichen Interessen seiner Mitglieder zu wahren, insbesondere darauf zu achten, dass die

Regeln des Ia:'uteren Wettbewerbs eingehalten werden.

- Der Antragsgegner ist niederléhdischer Apotheker. Er ist Inhaber der Internet-Domain
 SUNOINRL Bl com” und betreibt unter dieser Domain eine Internet-Apotheke. Es handelt sich

hierbei um eine Apbtheke, die einschlieflich ihres Internet-Auftritts nach niederlandischem Recht
durch ein von der niederlandischen "GesUndheitsbehbrde" gestellten Ihspektor abgenommen wur- |
de. Neben dem Verkauf von Arzneimitteln in den Betriebsraumen der Apotheke vertreibt der An-
tragsgegner auch Ubef-das Internet verschiedene aufgelistete Arzneimittel. Die Kunden kénnen

sich unter der Internetadresse tber Arzneimittel informieren, Fragen an Pharmazeuten stellen und

[AVAL N &!
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sowohl verschreibungspﬂichtige als auch frei verkaufliche Arzneimittel best;ellen Die individuell
bestellten Arzneimittel werden ggf. nach Einsendung des entsprechenden arztllchen Rezeptes -
von den Niederlanden per Boten an den Besteller abgegeben. Dabei wird darauf geachtet dass
nur die far den persodnlichen Bedan‘ Ublichen Mengen bezogen werden. Eine personllche Beratung
kann der Patient per E- mail-oder telefonisch einholen. Zur Beantwortung allgemeiner Fragen zur
Gesundheit oder zu Arznelmltteln stehen drei approbierte Apotheker, eine Arztin und pharmazeu-

tisch-technische Assistenten zur Verfigung. Das Internetangebot ist auch imdeutscher Sprache

, ébrufbar. Die Zulassung der Arzneimittel richtet sich nach niederlandischem Recht. Hinsichtlich

der Vérschreibungspﬂich’t Wird_ bei unterschiedlicher Regelung in den Niederlanden und dem

Empfangsstaat die jeweils strengere Regelung zugrunde gelegt.

- Der Antragsteller ist der Ansicht, die Internet-Aktivitaten des Antragsgegners stellten einen Ver-
sandhandel von Arzneimitteln dar und verstiefen gegen § 43 Abs. 1 AMG. Ferner verstoRle das
Geschaftsgebaren des Antragsgegners gegen das Werbeverbot nach § 8 Abs. 1 HWG. Der Ver-

stol gegen diese Vorschrift sei zugleich eine Verletzung von § 1 UWG.

Das Landgericht hat den Verfiigungsantrag zuriickgewiesen. Dagegen wendet sich die rechtzeitig

eingelegte Berufung des Antragstellers.

Von der weiteren Darstellung des Tatbestandes wird entsprechend § 543 Abs. 1, 1. Alt. ZPO ab-

gesehen.

Entscheidungsgrinde:

N

A. Die Berufung ist begrindet.

Defﬁ,&htr.ag auf Erlass der einstweiligen Verfugung ist zulassig.

1 . Die nationaIeZ‘l‘Jsténdigkeit deutscher Gerichte ist trotz des Auslandsbezuges gegeben.
a) Diese Zustandigkeit folgt zum einen aus § 5 Nr. 3 EuGVU. Danach kann eine Person, die
ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates hat, in einem anderen Ver-
~ tragsstaat verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung, oder eine Handlung, die einer
JV-531
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~“uUnerlaubten Havndlung gleichgestellt ist, oder wenn AnsprOche aus einer solchen Handlung

den Gegenstand dés Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schadi- ‘

gende Ereignis eingetreten ist. Unter den Begriff der uheriaubten Handiung im Sinne die--

‘ ser Vorschrift faIIen auch Anspriiche aus unlauterem Wéttbewerb (BGH, NJW 1988,.1466;

GRUR 1998, 419 - Gewinnspiel im. Ausland; GRUR 1998, 945 - Co-Verlagsvereinbarung;
Kropholler, EuZPR, 6. Aufl., Art. 5 Rdz. 57Y. Alé Ort deséchédbigenden Ereignisses gelten—
bei den hier gegebenen Distanzdelikten (Internet-Versandhandel) sowohl der Handlungs-
als auch der Erfolgsort (EuGH, Urteil vom 30. November 1976 - 21/76, |

‘Bier/Mienes de potasse d'Alsace; Kropholler, a.a.0., Rdz. 62). In Bezug auf den vorliegen-

" den Fall, in dem der Antragsteller Anspriiche aus unlauterem Wettbewerb geltend macht,

hatte dieser mithin die Wahl, den Antragsgegner entweder in den Niederlanden oder in

_ Deutschland in Arispruch zu nehmen. Es ist deshalb fur-das Internet-Angebot des An-

tragsgegners nicht nur.der Standort des Servers (Niéderlande), sondern jeder Ort mafi}-
geblich, an dem das Medium Internet besﬁmmungsgeméf& und nicht Zuféllig abrufbar ist.
Unstreitig richtet sich das Internetangebot des Antragsgegners auch an Interessenten in

der Bundesrepublik Deutschland.

Dariiber hinaus regelt Art. 24 EuGVU fir den einstweiligen Rechtsschutz, dass nationale
Gerichte auch dann zustandig sind, wenn fur die Hauptsachenentscheidung das Gericht
eines anderen Vertragsstaates nach dem EuGVU zustandig ware (vgl. Bernreuther,

WRP 2001, 513, 515). Vorliegend geht es um einen einstweiligen Rechtsschutz.

Das in Art. 3 der E-Commerce RL (Richtlinie 2000/31/EG des Européischen Parlaments
und des Rates vom 8. Juni 2000) festgelegte "Prinzip des Herkunftsortes" steht dem nicht

entgegen.

-Art‘. 1 Abs. 4, 2. Alt. E-=Commerce RL enthalt den aus,dr[]cklichen Hinweis, dass sich diese

Richtlinie weder mit der Zustandigkeit der Gerichte befasst noch zusatzliche Regeln im Be-

- reich des internationalen Privatrechts geschaffen werden sollen.

Wenn Art. 3 Abs. 1 E-Commerce RL den "Herkunftsstaaten" aufgibt, fur eine effektive -
Aufsicht Gber die Dienstleister zu sorgen und Art. 18 Abs. 1 E-Commerce RL hinreichende

Klagemaéglichkeiten verlangt, folgt daraus keine Beschrankung der Rechtsdurchsetzung
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nur im Herkunftsland (sov aber B‘éfrﬁeuther, a.a.0., der insoweit allerdings auch einen
Verstold gegen Art. 19 Abs. 4 GG bejah't, S. 518 ff.). Gerade im Hinblick auf

Art. 1 Abs. 4, 2. Alt. E-Commerce. RL sollen Aufsicht und Klagemoglichkeit im Herkunfts-
land (hier die Niederlande) nur den dortigen Inlander abschliefdend hinreichend schiitzen;

einem EG-Auslander am‘EerIg'sort (hier die Bundesrepublik Deutschland) soll insoweit ntjr

ein zusatzlicher Schutz-gewéhrt werden, und zwar neben einem solchen gerichttichen

Schutz aus der Zustandigkeit der nationalen Gerichte des EG-Auslanders am Erfolgsort.
Der Antragsteller ist klagebefugt im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG.

Der mafgebende raumliche Markt wird im Wesentlichen durch die ReicHweite der Ge-
schaftstatigkeit des werbenden Unternehmens bestimmt (BGH, GRUR 1996, 804, 805).
Hier erstreckt sich der raumliche Markt - da der Antragsgegner im Internet wirbt - jedenfalls
auch auf den bundeswéiten Bereich (vgl. KG, 25. ZS, Beschluss vom 12. Fébruar 2001,
MD 2001, 407, 408 - Versandhandelswerbung fiir apothekenpflichtige Arzneimittel).

In sachlicher Hinsicht wird der einschlagige Markt durch den Begriff der Waren oder ge-
werblichen Leistungen gleicher oder verwandter Art gekennzeichnet. Die Begriffe sind weit

auszulegen (BGH, GRUR 1997, 479, 480 - Miinzangebot).

Die beiderseitigen Waren (Leistungen) missen sich in ihrer Art so gleichen oder naheste-
hen, dass der Absatz der Ware des einen Mitbewerbers durch ein wettbewerbswidriges
Handeln des anderen beeintrachtigt werden kann (BGH, WRP 1998, 42, 45 -
unbestimmter Unterlassungsantrag [Il; WRP 2000, 389, 391 - Gesetzeswiederholende
Unterlassungsantrage; Kohler in Kdhler/Piper, UWG; 2. Aufl., § 13 Rdn. 13). Vorausge-
setzt wird das Vorliegen eines mindestens abstrakten Wettbewerbsverhaltnisses. Das be-

deNL-J.t'ét, dass eine nicht ganzlich unbedeutende (potentielle) Beeintrachtigung mit einer

. gewissen - sei es auch nur'geringen - Wahrscheinlichkeit in Betracht kommt (BGH, WRP

1996, 1102, 1103 - Groimporteur; Kohler, a.a.0., m. w. N.). Die Beteiligten missen nicht
derselben Wirtschafts- oder Handelsstufe angehdren (BGH, GRUR 1996, 804, 805 -

 Preisratselgewinnauslosung lll; a.a.0., Unbestimmter Unterlassungsantrag Ill; GRUR

1997, 541, 542 - Produkt-Interview), insbesondere stehen sich Hersteller und Vertreiber

gleich (Kohler, a.a.0.). Es genugt, dass ein potentieller (bzw. kinftiger) WettbeWerb behin-
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dert wird. Ausrelchend ist ferner dass die Behinderung sich aus der irrigen Annahme des
Verkehrs von der Substltulerbarkelt der angebotenen Guter ergeben kann '
(BGH, GRUR 1981, 529, 630 - Rechtsberatungsanschein). Ein abstraktes Wettbewerbs-
verhaltnis kann auch zwischen dem Vertrieb von Waren (z. B. Arzneimitteln) und von
Dienstleistungen (z. B. -Heflung in Sanatorien) bestehen (BGH, a.a.0., Gesetzeswieder-
holende Unierlassungsantrégé; WRP 1998, 312, 318 - Lebertran.l)_,Verwandte” Waren
sind in Bezug auf einzelne Arzneimittel nicht nur die unmittelbar damit konkurrierenden.,
sondern (wegen der Produktionsﬂexibilitét der Hersteller) samtliche Ar_zneimittél

(BGH, WRP 1998, 177, 179 - Fachliche Empfehlung Ill), dariiber hinaus ggf. auch Medi-
zinprodukte (BGH, WRP 1998 181, 183 - Warentest fr Arzneimittel; a.a.0., Lebertran |),
Kosmetika (BGH GRUR 1997, 681, 682 - Produktwerbung) und Nahrungserganzungsmlt-
tel. In Bezug auf Nahrungserganzungsmittel, insbesondere Vitaminpraparate, besteht ein
abstraktes Wettbewerbsyerhaltnls zu Lebensmitteln, Naturheilmitteln, diatetischen Mitteln

und Arzneimitteln (BGH, a.a.0., Produkt-Interview).

Der Antragsgegner bietet ein ,Startsortiment™” von rd. 350 Medikamenten, darunter Arz-

| neimittel fur die Haus- oder Reiseapotheke und Langzeitmedikation wie die Antibabypille

an. Darunter befinden sich rezeptpflichtige und auch nur apothekenpflichtige Arzneimittel.

Dem Antragsteller gehdren zwar nach seinem glaubhaft gemachten Vortrag bloRR zwei

Apotheker an.

Da der Antragsgegner aber nur ein ausgewahltes Sortiment an Arzneimitteln anbietet,
somit nur deren Absatz férdert, stehen auch die dem Antragsteller angehérenden 58 Her-
steller-und Vertreiber pharameutischer Produkte in einem abstrakten Wettbewerbsverhalt-
nis. Angesichts der Breite des Arzneimittela‘hgeb‘ots und einer fehlenden abschlieRenden
Fes\'tll—ééung des Sortiments des Antragsgegners ist ein zumindest potentieller Wettbewerb

ebenso zu dem einen Betreiber von Krankenhausern, den vier Betreibern von Kurkliniken

.und zehn Betféibern von Kliniken gegeben, ebenso zu den 21 Anbietern von Medizinpro-

dukten, 31 Anbietern und Herstellern von Naturheilmitteln, Naturkosmetik und Oko-
Produkten, zwei Sahité_tshéusern, sieben Kosmetikherstellern und zwei groften Lebensmit-

telfilialketten mit einem erheblichen Angebot von Nahruhgsergénzungsmitteln‘

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

c)

Internet-Zeitschrift flr Rechtsinformatik und Inforgationsrecht - http://www.jurpc.de

Unter diesen Umstanden gehart dem Antragsteller eine erhebliche Zahl Zumindest poten-
tiell betroffener Gewerbetreibender an (dahingehend schon KG, 25. ZS:/a.a.0., S. 408 -

Versandhand,e!swerbung fur apothekenpflichtige Arzneimittel). - -

aa) Insoweit kommt es weder auf die Mitgliedschaft einer bestimmten Mindestzahl, noch auf

bb)

cc)

a)

v /31

~die Mehrheit der Mitbewerber an. Erforderlich und ausre'rchénd ist, dass Gewerbetreibende
aus der einschlagigen Branche im Verband nach Anzahl und/oder Gewicht und Marktbe-
deutung oder wirtschaftlichem Gewicht reprasentativ vertreten sind, so dass ein mifd-

brauchliches Vorgehen des Verbandes ausgeschlossen ist (BGH, WRP 1996, 1102, 1103 -

' Grof&importeur; Koéhler, a.a.0., § 13 Rdn. 21 m. w. N.). Es ist darauf abzustellen, ob die

Zahl und wirtschaftliche Bedeutung der branchenzugehorigen Verbandsmitglieder den
Schluss’daran zu'lésst, daSs nicht lediglich Individualinteressen einzelner, sondern objekti-
ve'éemeinsame (kollektive) gewerbliche Interessen der Wettbewerber wahrgénommen
werden (BGH, a.a.0., S. 1037 - GroRimporteur; KG, 25. Zivilsenat, a.a.0. - Versandhan-
delswerbung fur apothekenpflichtige Arzneimittel; Kéhler, a.a.0., § 13 Rdn. 21).

Angesichts der Vielzahl von Mitgliedern mit unterschiedlichen Sortimentsbereichen, unter-
schiedlicher Stellung im Absatzweg und stark differierender Marktbedeutung kann beim

Antragsteller von einem hinreichend reprasentativen Mitgliederbestand ausgegangen wer-

“den.

Die Frage, ob auch der Hersteller allein durch die Art und Weise des Vertriebs seiner Pro-
dukte durch den Einzelhandel (hier im Wege des Versands) in eigenen wirtschaftlichen
Interessen beeintrachtigt (und somit-ebenfalls zu den ,betroffenen” Mitgliedern des Ver-
bandes zu z&hlen) sein kann (offengelassen in KG, 25. ZS, a.a.0., Versandhandelswer-
bung fiir apothekenpflichtige Arzneimittel), muss nach den vorstehenden Ausfiihrungen

auch hier nicht entschieden werden. .
Ein Verfugungsgrund gemé‘f& §§ 935, 940 ZPO ist geg_eben;
§ 25 UWG begritindet in dem hier gegebenen Anwendungsbereich fir Unterlassungsan-

‘spriiche aus dem UWG eine widerlegbare tatsichliche Vermutung der Dringlichkeit. Ist sie

widerlegt, obliegt es dem Antragsteller, die Dringlichkeit darzulegen und glaubhaft zu ma-
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chen (Kohler, a.a.0., § 25 Rdn. 13). Die Vermutung der Dringlichkeit ist widerlegt, wenn der

Antragsteller durch sein Verhalten selbst zu erkennen gibt, dass es ihm nicht so eilig ist

. (Kohler, a.a.0., Rdn. 15). Daé ist der Fall, wenn er langere Zeit zuwartet, obwohl er vom

Wettbewerbsverstof und der Person des Stérers Kenntnis hat (Koéhler, a.a.0.). Die Dauer
des zulassigen Zuwartens ist abhangig von den Umsténden des Einzelfalles, insbesondere -
von der Art des Verétofles, der Erforderlichkeit von Ermittlungen und der Reaktion des
Gegners auf eine Abmahnung (OLG Kaln, GRUR 1993, 567 und 685; OLG Brandenburg
WRP 1998, 97; K(‘jhle'r, a.a.0., § 25 Rdn. ;15 m. w. N.). In der Regel sollte das Zuwarten

=

deutlich unter der 6-Monats-Grenze des § 21 'UWG'(Verjéhrung) liegen; jedenfalls ein
Zuwarten von ein (OLG Dusseldorf, NJWE-WettbR 1999, 15, 16) bis drei Monaten

(OLG Stuttgart, WRP 1981, 668, 670) soll unschédlich sein (weitergehend OLG Hamburg,
WRP 1996, 774: Regelfrist von sechs Monaten). Bei Verbanden ist nicht generell ein grof3-
ztigigerer Mafistab als bei Gewerbetreibenden anzulegen (OLG Minchen, GRUR 1980,
329, 330; Kdhler, a.a.0., § 25 Rdn. 17; a.A. OLG Frankfurt, GRUR 1988, 849;

- Pastor/Ahrens/Traub, Der Wettbewerbsprozess, 4. Aufl., Kap. 49 Rdn. 23).

Vorliegend hatte der Antragsteller in dem vor dem Landgericht Hamburg gefthrten Verfi-
gungsverfahren gegen den Vorinhaber der ,Internet-Apotheke™ aus der Widerspruchs-
schrift vom 11. Juli 2000 unter Beifigung des Kaufvertrages vom 1. Juli 2000 von der In-
haberschaft des Antragsgegners erfahren und am 2. Oktober 2000 den vorliegenen Verfi-

gungs;agr’itrag gestellt, mithin etwa zweieinhalb Monate nach Kenntniserlangung. Allerdings

~ hatte das Landgericht Hamburg im dortigen Verfahren (406 O 156/00) erst am

29. September 2000 die bereits im Beschlusswege erlassene Verfdgung wegen des Inha-

~ berwechsels aufgehobén. Der Antragsteller konnte deshalb bis zu dieser Entscheidung an

einem Inhaberwechsel zweifeln. Dies gilt um so mehr, als die ihm Ubermittelte Kopie des
Kaufvertrages wenig lesbar war. Darliber hinaus stand der Wechsel vom 1. Juni 2000 in
einem auffalligen zeitlichen Zusammenhang zu der Beschlussverfigung des Landgerichts

Hamburg vom 29. Juni 2000. Die eidesstattliche Versicherﬁm‘g zur Glaubhaftrhachung des

- Inhaberwechsels ist erst im Termin vom 29. September 2000 im Original vorgelegt worden.

Noch gewichtiger ist der Umstand, dass mit dem Inhaberwechsel von Hamburg nach den
Niederlanden die - fir den innerdeutschen Arzneimittelversandhandel eindeutige -

Rechtslage durch den nunmehr gegebenen europaischen Bezug ganz erheblich schwieri-
ger einzuschatzen war. Unter diesen Umstanden kann. ein Zeitraum von zweieinhalb Mo-
naten bis zum.Abschluss des Verfahrens in Hamburg und zur Priffung der ,européischen”

Rechtsiage vorliegend noch hingenommen werden.
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Der Antrag auf Erlass der einsfweil'igen' Verfugung ist begriindet.

’ Der Verfugungsanspruch beziglich des Unterlassungsantrages a)

_(win den Verkehr bringen") folgt aus § 1 UWG i. V. m. §§ 43 Abs. Satz1,
73 Abs. 1 Ziff. 1 AMG.

Nach § 43 Abs. 1 Satz 1 AMG dirfen apothekenpﬂichtige Arzneimittel - auler in den Fal-
len des § 47 AMG - berufs- oder gewerbsmalig fir den Endverbrauch nur in Apotheken

und nicht im Wege des Versandes in den Verkehr gebracht werden.

Dieses gesetzliche Verbot des Versandhandels mit apothekenpflichtigen Arznéifnitteln be-
zweckt - ebenso wie das Vérsandverbot der Apothekenbetriebéordnung - die Arzneirnittel-
sichérheit dadurch zu verbessern, dass eine Beratung durch den Apotheker gewahrleistet
wird (BGH, GRUR 2001, 178, 180 - Arzneimittelversand durch Apotheken m. w. N.). Mit
der durch das 8. Anderungsgesetz zum Arzneimittelgesetz vom 7. September 1998 einge-
fugten Wendung ,und nicht im Wege des Versandes* hat der Gesetzgeber das Verbot des
Arzneimittelversandes bekraftigt und klargestellt, dass grof’flachige Ausnahmen wie im
Falle allgemeiner Zulaséung des Arzneimittelversandes nicht seinem Willen entsprechen

(BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch Apotheken).

Das an Apotheker geribhtete Verbot des Versandhandels mit Arzneimitteln verstot nicht
gegen das Grundrecht der Berufsaustibungsfreiheit nach dem nationalen Mafstab des-

Art. 12 Abs. 1 GG.

Das Versandverbot ist zur Erreichung des verfolgten Zweckes geeignet, denn es stellt si-
cher, dass Arzneimittel grundsatzlich nur in den Apothekenbetriebsraumen abgegeben

werden und eroffnet damit im Interesse der Arzneimittelsicherheit die Mbglichkeit zur In-

] _formatioh und Beratung der Kunden (BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch Apotheken).

Dass eine Befatung und Information in den Apothekehbetriebsréumen nicht‘in jedem Ein-
zelfall erforderlich ist, schadet nicht, da dem Gesetzgeber bei Regelungen der Berufsaus-
Gbung eine generalisierende Betrachtungsweise verfassungsrechtlich erlaubt ist

(BVerfG, NJW 2000, 178“1 m. w. N.; BGH, a.a.0. - Arzneimittelversand durch Apovtheken).
Auch eine Gesamtabwagung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn

rechtfertigenden Griinde fiihrt zu dem Ergebnis, dass die Grenzen der Zumutbarkeit hier
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nlcht Uberschritten sind. Dabei ist zu berucksmhhgen dass § 17 ApoBetrO und § 43 AMG

nicht jegllchen Versand vdn A rznelmltteln verbleten sondern dass bei unabwelsbarer Not-

wend|gke|t im Paﬂentenmteresse verfassungskonforme Ausnahmen im Einzelfall mogllch :
sind und auch Botenzustellun_gen bei Sachbedurfnls im Patienteninteresse von Fall zu FaII-
erfolgen kdnnen. AuBerdehi ftsjnd der Versandhandel mit nicht apothekenpﬂic‘:htigej‘r‘],Arz-
neimitteln und der Versand apothekenpflichtiger Arzneimittellin den Fallen des § 47 Z_\MG
nach wie vor erlaubt (BGH, a;a.O., ArzneimittélverSand durch Apotheken). Die‘weitere Fra-
ge nach dem Umfang des Grundrechtschutzes des Antragsgegners kanh hier insoweit

dahingestellt bleiben.-

C) Der Verordnungsgeber hatin § 17 Abs. 1 und 2 ApoBetrO - derdurch § 43 Abs. 1 -

Satz 1 AMG n. F. eine authernt_ische Interpretation erfahren hat (BGH, a.a.0. - Arzneimittel-
veréand duréh Apotheken) - die Mdglichkeit der Versendung von Arzneimitteln einge- -
schrankt, weil dies aus Grinden der Arzneimittelsicherheit geboten sei und bei der Abgabe
der Arzheimittel die Information und BeratUng'ldes Kunden grundsatzlich gewahrleistet sein
musse (BGH, a.a.0. - Arzneimittelversand durch Apotheken m. w. N.). Dabei hat der BGH
(a.a.0.) offen gelassen, ob das Versandverbot auch dazu bestimmt und geeignet sei, im
Interesse der Arzneimittelsicherheit moglichen Transportgefahren zu begegnen. Die wach- |
sende Zahl der Arznelmlttelspeaahtaten verlange den wissenschaftlich geblldeten Apothe-
ker. Nur er sei in der Lage, den Uberblick tiber die Arzneimittel zu behalten; er kénne sogar
dem Arzt beratend zur Seite stehen (BGH, a.a.0., unter Hinweis auf BVerfGE
17,232, 239). Auch der Arzt kdnne deshalb Arzneimittel grundsatzlich nicht im Wege des
Versandhandels von Apotheken beziehen (BGH, a.a.0.). Dies gelte ebenso fiir Arzneimit-
tel, bei denen eine Beratung und Information des Arztes nicht unbedingt erforderlich ware
oder bei den moglicherweise eine schriftliche oder telefonische Beratung und lnformétion
des Arztes ausreichen wiirde. Dem Verordnungsgeber misse es aus Griinden der Prakti-
kabilitat und der Rechtssicherheit grundsatzlich gestatfet sein, generalisierende Regelun-

; gen zu treffen (BGH, a.a.0.). |

d) Der Antragsgegner bringt apothekenpflichtige Arzneimittel im Wege des Versandes an den

Endverbraucher in Deutschland in den Verkehr.

Das Angebot des Antragsgegners richtet sich auch an deutsche Kunden, wie sigh im Ubri-

gen bereits aus der Gestaltung der Internet-Homepage des Antragsgegners ergibt, die den

\iFna
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deutschen Benutzern das Aufrufen eines deUtséhsprachigen Bestellformu‘lars ermoglicht.
Nicht nur bei dem Versand perv Post, sondern auch bei der Zustellung per Boten liegt ein’
Inverkehrbringen in den Geltungsbereich des AMG vor. Durch die k(")rperliche Ubergabe
der bestellten Medikamente an den Boten in den Niederlanden wird dem deutschen Kun-
den namlich noch keine Verfligungsgewalt Gber die bestellten Praparate eingeraumt. Viel-
mehr-wird dié Zustellung der Arzneimittel allein durch die internet-Apotheke organisiert. - -
Der deutsche Kunde erhalt erst dann die Verfiigungsgewalt Giber die Arzneimittel, wenn sie
bei ihm in Deutschland eintreffen. Daher sind samtliche zuvor erfolgten Verséndhandlun-
gen dem Antragsgegner und nicht den deutschen Kunden zuzurechnen. Sofern in den All-
gemeinen Geschaftsbedingungen des Antragsgegners indeeit etwas anderes vereinbart
sein sollte, vermag dies an den tatsachlichen Gegebenheiten nichts zu &ndern. Da der An-
tragsgegner die Arzneimittel versendet, ohne dass diese zuvor in den R&aumlichkeiten der .
Apotheke angeboten und verkauft wurden, liegt ein Inverkehrbringen auRerhalb der Apo-
theke vor. Schliellich bringt der Antragsgegner die Medikamente auch im Wege des Ver-
sandes in Verkehr, denn die Arzneimittel werden nicht unmittelbar in den Apothekenrau-
men an den Verbraucher ausgehandigt, sondern auf Veranlassung des Verkaufers zu-
nachst an einen anderen Ort als an den Ort der Verkaufsniederlassung gebracht, von wo
aus sie dann erst dem Endverbraucher tubergeben werden (Landgericht Frankfurt a. M.,

Urteil vom 9. November 2000, Az 2-03 O 365/00).
. Damit ist ein Verstoft gegen § 43 Abs. 1 Satz 1 AMG gegeben.

Da der Antragsgegner unstreitig auch im Geltungsbereich des AMG nicht zugelassene
oder registrierte Arzneimittel an den privaten Endverbraucher nach Deutschland verbringt,
liegt ebenso ein Verstoll gegen § 73 Abs. 1 Nr. 1 AMG vor. Dies hat dér Antragsteller mit
seiner Bezugnahme auf das Urteil des Landgerichts Frankfurt a.M. vom 9. November 2000

(a.a.0.) auch geltend gemacht.

Die Anwendung der §§ 43 Abs. 1 Satz 1, 73 Abs. 1 Nr. 1 AMG ist hier nicht ausnahmswei-
se gemal § 73 Abs. 2 Ziff. 6 a, Abs. 4 AMG ausgeschlossen.

‘Nach § 73 Abs’ 2 Ziff. 6 a AMG durfen zulassungspflichtige Arzneimittel von Endverbrau-

chern in Deutschland aus anderen Mitgliedsstaaten der EU bezogen werden, wenn die

YR LY
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Arzneimittel im Herkunftsland in den Verkehr gebracht werden dlrfen und ohne gewerbs-
oder berufsmafige Vermlttlung in elner dem Ublichen personhchen Bedarf entsprechenden ‘

Menge von dem Endverbraucher bezogen werden

- Vorliegend sind die von;dem Antragsgegner vertriebenen Arzneimittel unstreitig in den

Niederlanden zugelassen. Sie dirfen daher rechtmaRig im HerkUnftsIand in den Verkehr

gebracht werden. S ,‘

Unstreitig ist ebenso, dass der Antragsgegner die Arzneimittel nur in Mehgen abgibt, die

dem Ublichen persoénlichen Bedarf entsprechen.

Es ist aber schon fraglich, ob vorliegend die Arzneimittel ,ohne gewerbs- oder berufsmafi-

ge Vermittlung“ bezogen werden.

Allerdings legt der Wortlaut ,Vermittlung" nahe, dass dabei eine dritte Person in den Wa-
renabsatz von der Apotheke zum Enverbraucher zwischengeAschaItet wird. Dies ist vorlie-

gend nicht der Fall.

Wenn in der amtlichen Begrundung (bei KIoeseI/Cyran AMG, § 73, vor Anm. 1) zu dem
vorllegenden mit dem 8. Anderungsgesetz eingeflugten Tatbestandsmerkmal ausgefuhrt
W|rd damit solle klargestellt werden dass die Moglichkeit des Bezugs durch Patienten und
Verbraucher nicht fur gewerbsmafige oder berufsmafiige Vermittler gilt, so geht dies an
sich an der BedeutUng des Wortes ,Vermittler" vorbei. Denn ein Vermittler bezieht nicht
selbst die Waren, sondern er hilft nur, die Beziehung zwischen Handler und Abnehmer

herzustellen, also ,zu vermitteln”.

Es konnte eine den Wortlaut einschrankende Auslegung in Betracht kommen dahin, dass

die Bezugsquelle des Endverbrauchers (die EG-auslandische Apotheke) und der

. ,,Vermittler” auch personenidentisch sein kdnnen, diesen Apotheken also insgesémt eine

.berufs- und gewerbsmaRige Vermittlung" bei einem grenziiberschreitenden Arzneimittel-

bezug untersagt sein soll.

Zwar handelt ein Apotheker bei der Abgabe von Arzneimitteln an Endverbraucher an sich

immer ,berufsmafig”. Eine ,berufsmafige Vermittlung” beinhaltet aber tiber das blofRe
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,,Si'ch-zﬁF-\%éi’fli)guhg-halten"' eine zusétZIiche, auf eine aktive Beeinﬁussung und F6rderung

o _ 'geri'ch'tete_Tétigkeivt zur Vermehrung des Arzneimittelabsatzes im Wege der Versendung.
,Ohne berufsmaBige Vermittlung" bedeutet dann ,,ohne berufsméf&ig_en Versandhandel"
(Landgericht Frankfurt a.M., a.a.0.; Rehmann, AMG § 73 Rdn. 10;.Déytéch/Lippert/RatzeI,
AMG, § 73 Rdn. 5). '

(1)  ~Fur eine solche Auslegung spricht allerdings nicht notwendig der Umstand, dass
§73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG als Ausnahmevorschrift eng auszulegen ist. Damit kann nur
einer Uber den Wortlaut hinausgehenden Interpretation entgegengewirkt, nicht aber eine -

den Wortlaut einschrankende Auslegung zwingend belegt werden.

Die Regelung des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG geht auf zwei Entscheidungen des

EuGH zurtick (Slg 1989, 617 - Schumacher und Slg 1992, 2575 -
Kommivssion/B'undesrepublik Deutschland). In beiden Verfahren hatte sich die
Bundesrepublik Deutschland unter Hinweis auf das in Deutschland geltende Apotheken-
monopol eindringlich dagegen gewehrt, dass durch Privatpersonen flr den eigenen Bedarf
in EG-auslandischen Apotheken Arzneimittel gekauft werden kénnen, die dann auf dem
Versandwege nach Deutschland eingefuhrt werden sollten. Beiden Entscheidungen des
Eu}GH lag ein blofier singularer Gelegenheitskauic zugrunde. Es spricht alles dafiir, dass
der deutsche Gesetzgebgar'bei der ,Umsetzung” der beiden EuGH-Entscheidungen den
damit gebotenen Ausnahmebereich nicht weiter ziehen wollte, als dieser eben durch diese
Entscheidungen .erzwungen worden war. Zum Ausdruck kommt dies insbesondere in

§ 8 Abs. 2, 2. Alt. HWG, in dem der Arzneimittelbezug geman § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG

als ,Einzeleinfuhr" bezeichnet und mit einem Werbeverbot belegt worden ist.

(2) Die vorstehende Auslegung ist aber nicht frei von Zweifeln. Denn in den oben genannten
EuGH-Entscheidungen ist der Gesichtspunkt eines singularen Gelegenheitskaufes nicht
. ~tragend zum Ausdruck gekommen. Auch hat der deutsche Gesetzgeber den Ausnahme-
charakter des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG deshalb betont und insoweit ein Werbeverbot er-
lassen, weil Einzeleinfuhren von Arzneimitteln durch werbliche Aktivitaten letztlich einen
solchen quantitativen Umfang erreichen kénnten, dass de facto die nationalen arzneimittel-
rechtlichen Zuléssungsvorschriften unterlaufen werden kénnten (vgl. Doepner, HWG,

2. Aufl., § 8 Rdn. 47 m. w. N.). Der EuGH (SIg 1994, 5243 - Ortscheid) hat bei dem

N7 E2A4
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damaligyén Stand der Harmpnisierung der nationalen Zulassungsverfahren das auf

§ 73 Abs. 3 AMG bezogene Werbeverbot des § 8 Abs. 2, 3. Alt. HWG als gerechtfertigt
angeséhen. § 73 Abs. 3 AMG bezieht _sich aber nur auf die Einfuhr nicht im AMG-Bereich
zugelassener (oder registrierter oder freigéstellter) Arzneirhittel, wahrend § 73 Abs. 2
Nr. 6 a AMG sowohl insowsit zugelassene als auch nidht z@elassene (usw.) Arzneimittel
erfasz. Hinsichtlich der Einzeleinfuhr von im AMG-Bereich zugélassenen Arzneimitteln
kdnnen Ausnahmecharakter und Werb'everbot im Falle des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG gera-
de nicht auf d_ie Gefahr einer Umgehung nationaler (deutscher) Zulassungsregelungen
gestatzt werden. Insoweit ware auch ein grenziiberschreitendes Versandhandelsverbot mit

zugelasseheh Arzneimitteln kaum mit dieser Begriindung zu rechtfertigen.

Es fehlt aber bei dem vorliegenden Versandhandel an der Voraussetzung eines Beziehens
der Arzneimittel im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG. Denn ein dahingehendes
,Beziehen" erfordert einen Kauf der Arzneimittel unter persénlicher Anwesenheit in der

EG-auslandischen Apotheke, auch wenn die Ware dann im Versandwege importiert wird.

Allerdings umfasst der Wortlaut ,Arzneimittelbezug” an sich sowohl den Kauf unter person-
licher Aﬁwesenheit als auch den Kauf durch telefonischve oder schriftliche Bestellung oder

unter Nutzung des Internet. ' : = -
Insoweit ist aber eine einschrankende Auslegung gerechtfertigt und geboten.

Den beiden oben genannten EuGH-Entscheidungen (Schumacher und Kommission), die
Anlass der Regelung in § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG waren, lag zugrunde, dass eine Privat-
person in einer Apotheke in einem anderen Mitgliedsstaat ein Arzneimittel zum personli-

chen Gebrauch gekauft hatte, um es im Wege des Versandes nach Deutschland einzufih-

" ren. Dem Hinweis der Bundesrepublik Deutschland auf das in Deutschland bestehende

Apothekenmonopol begegnete der EuGH mit dem Argument, dass der Kauf in einer Apo-
theke in einem anderen Mitgliedsstaat (angesichts der weitgehenden Harmonisieru’ng der

Voraussetzungen fur den Zugang zum Beruf des Apothekers und der Bedingungen fur die

- Ausilibung dieses Bérufes) eine Garantie biete, die derjenigen gleichwertig sei, die auf dem

Verkauf des Arzneimittels durch eine Apotheke im Einfuhrstaat beruhe
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~ (Rdn. 20 - SchUhﬁ'éfcher; Rdn. 17 - Kommission). Bei den Garantien hat der E‘uG‘H

die Information und Beratung soWie die Ge‘wéhrleiétung der Qualitat berUCkéichtigt

(Rdn. 9 - Schumacher).

In der Tat ist bei dem Kauf der Arzneimittel m einer Apotheke (vgl. EUGH, .-a'.ia.O.,

Rdn. 7,-19, 20, 22= Schumach'e_r; EuG'H, a.a.0., Rdn. 1, 17,-27- Kommissfon) an sich das
personliche Informaﬁons- und Beratungsgespféch maoglich. Etwaige sprachliche Probleme
lasst der EUGH - wenn er sie Uberhaupt erwahnt (Rdn. 20 - Kommission) - nicht durchgrei-
fen, ebensowenig Transpprtrisiken des Postweges (Rd. 21 - Schumécher). Denn in

§ 73 Abs. 2 Nr. 6 und 7 AMG habe die Bundesrepublik Deutschland das Einfithren von
Arzneimittéln'im Reiseverkehr zum privaten Verbrauch erlaubt und der Postweg biete kei- -

ne htheren Risiken.

Damit hat der EUGH daé Apothekenmonopol in Deutschland aber auch insoweit als sach-
lich gerechtfertigt hingenommen, als es eine persbnliche Informations- und Beratungsmog-
lichkeit gewahrleisten soll. Seine Entscheidungen zur Einfuhrerlaubnis setzten jeweils aus-
driicklich voraus, dass die jeweilige Privatperson die Arzneimittel ,in einer Apotheke" im

EG-Ausland gekauft hat (Rdn. 22 - Schumacher; Rdn. 27 - Kommission).

"Ah;éesichts des Wide}étanzés, den die Bundesrepublik Deutschland in den Verfahren des

'EuGH gezeigt hat, erscheint es fernliegend, dass sie bei der Umsetzung der EuGH-

_ Entscheidungeh die eroffneten Einfuhrmdglichkeiten noch tber das hi'naus erweitern woll-

te, was der EuGH der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Absatzweges abge-

zwungen hatte. Der persénliche Einkauf in einer Apotheke mit anschlieRender Zusendung
der Arzneimittel entspricht beztglich der Informations- und Beratungsfunktion dem Gebot
des Apothekenmonopols. Er steht dem in Deutschland vorgeschriebenen Apothekenhan-

del weiter naher als ein Versandhandel, der gerade auf den persodnlichen Kontakt in einem

- Geschaft verzichten will. All dies gilt angesichts der (zeitlich nachfolgenden) Bekraftigung

des Verbots des Versandhandels mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln 'in § 43 Abs. 1

Satz 1 AMG um so mehr. Es ware geradezu widersinnig, wenn der bundesdeutsche Ge-

setzgeber einerseits verstarkte Anstrengungen gegen den Versandhandel in Deutschland
~ unternehmen wollte, er andererseits aber den Versandhandel aus dem EG-Ausland Uber

das EG-rechtlich Gebotene hinaus erdffnen wollte:
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~ Auch das Gebot ei_ne‘r’ Verfassungskb,hfornien Auslegung s'pricht hier fur die vorgenomme-

ne einschrankende Auslegung des Merkmals ,beziehen".

Denn bei einér Erlaubnis des Versan‘dhahdels nur far das EG-Ausland lage eine Benach-
teiligung der inlandischen Apotheker vor. Zwar hat der BGH eine Inlénderbenachtéiligung
aus Art. 28 EG am MaBstéb_des Art. 3 Abs. 1 GG grundsétzlich als gerechtfertigt angese-
hen und eine Grundrechtsverletzung verneint (BGH, GRUR 1985, 386 - Coctailgetrank;
kritisch hierzU Graser, DOV 1998, 1004; Seltenreich/Heinz, ZLR 1998, 611; Heil/Dubbers,
ZRP 2001, 207, 212 m. w. N.). Die Ungleichbéhandlung sachlich rechtfertigen kann aber
nur das EG-rechtlich notwendig Gebotene, nicht aber eine Ausdehnung der Ungleichbe-

handlung dariber hinaus.

Mit einer Einschrankung des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG auf Falle eines persénlichen Ein-
kaufs in einer Apotheke - bei apothekenpflichtigen Arzneimitteln - wird der (reine) Versand
wirksam ausgeschlossen, wie es den oben genannten Intentionen des bundesdeutschen
Gesetzgebers entspricht. Der Bereich des § 73 Abs. 2 Nr. 6a AMG bleibt sinnvoll auf Ein-

zelfalle des Reise- und grenznahen Verkehrs beschrankt.

- Auch die Einschrankung ,ohne gewerbliche Vermittlung” wird lebensnah erfasst. Der per-

sénliche Kauf in der%@é%hekg‘ﬂss/a“ﬂt;h ?nebe‘;ﬁschland nicht notwendig durch den Pati-

\

enten selbst erfolgen. Dieser kann eine andere Person schicken (Deutsch/Lippert/Ratzel,
AMG, § 73 Rdn. 7 m. w. N.). Das konnte aber hier wiederum gravierende Umgehungs-
moglichkeiten im Bereich des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG erdffnen, namlich durch den Ein-
satz professioneller Boten oder Stellvertreter. Derartige berufs- oder gewerbsmafige

Vermittler sind deshalb konsequent ausgeschlossen worden.

Die einschrénkende Auslegung des § 73 Abs. 2 Nr. 6 a AMG (personlicher Kauf in einer

Apotheke) ist mit den europa-rechtlichen Regelungen vereinbar.

Ein etwaiger Versto gegen den Grundsatz des freien Warenverkehr gemaf Art. 28 EGV
(vgl. hierzu Landgericht Frankfurt a.M., a.a.0., S. 14 f.) wére jedenfalls durch Art. 30 EGV

'gerechtfertigt. Denn die Beschrankung auf den personlichen Kauf der apothekenpflichtigen

~ Arzneimittel in einer Apotheke ist zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Men-

schen notwendig.
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Art. 30EGV|st erIiege’nd anwendbar, da es an giner vollstindigen Harmonisierung der
'nationaleh' Vorschriften auf dem Gebiet des lnverkehrbringens von Arzneimittelspezialita-

ten noch fehlt.

Die Gesundheit und das Leben von Menschen‘ nehmen nach ‘sténidiger Rechtsprechng des

~EuGH (Slg 1994, 5243, 5264, Rdn. 16 - Ortscheid) unterden in Art. 30 EGV geschiitzten
Gatern und Interessen den ersten Rang ein. Es ist Sache der Mitgliedsstaaten, in den
durch den Vertrag gesetzten Grenzen zu bestimmen, in welchem Umfang sie deren
Schutz gewahrleisten wollen. Jedoch ist eine nationale Regelung oder Pr_axié, die eine die
Einfuhren pharmazeutischér Erzeugnisse beschréankende Wirkung hat oder haben kann,
mit dem Vertrég nur vereinbar, soweit sie fur einen w}irksamen Schutz der Gesundheit
und des Lebens von Menschen notwendig ist. Eine nationale Regelung oder Praxis fallt
daher nicht unter die Ausnahmebestimmung des Art. 30 EGV, wenn die Gesundheit oder
das Leben von Menschen genauso wirksam durch Mainahmen geschitzt werden kann,
die den innergemeinschaftlichen Handel weniger beschrénken

(EuGH, a.a.0., Rdn. 177 m. w. N.).

Das Erfordernis eines personlichen Kaufs in einer Apotheke soll wie das Apothekenmono-
pol in erster Linie sicherstellen, dass dem Endverbraucher beim Kauf eines Arzneimittels

die Mogllchkelt einer personllchen und quahfZIerten Beratung durch den Apotheker bleibt.
Das oben genannten Erfordernis ist dafir geeignet und notwendlg, denn der personliche

Kontakt (auch Sichtkontakt) gewahrleistet eine leichtere und eingehende Beratung als ein
schriftbliche'r oder telefonischer Kontakt oder ein solcher per E-mail oder Internet. Informa-
tionen und Beratung zur arzneilichen Fragen berthren nicht selten einen sehr vertraulichen
bis intimen Bereich, so dass 6hne einen unmittelbaren personlichen Kontakt die Gefahr
groB ist, dass dahingehende Fragen zurlickgestellt werden. Unabh&ngig vom jeweiligen

Einzelfall ist im Hinblick auf das hohe Schutzgut Leben und Gesundheit eine generalisie-

- rende Betréchtung zuldssig und geboten (vgl. BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch

Apotheken, S. 179 und 181 zum grundgesetzlichen Malstab). Soweit es auch in
Deutschland hingenommen wird, dass Patientén andere Personen zum Kauf der Arznei-
mittel in die Apotheke schicken kdnnen, bezieht sich dies auf keine in irgendeiner Form
institutionalisierte Praxis, sondern nur auf Einzelfalle. In die Apotheke wird in aller Regel

auch eine Person des Vertrauens geschickt, die insoweit die Beratungsmoglichkeiten
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durch den Apotheker wahrnehmen kann. Im Ubrigen kénnte durch den Apotheker auch

selten ohne gf(jB’eren‘ AuvaahdgekIért werden, ob die jeweils vor ihm stehende Person der

Verbraucher des Arzneimittels ist.

Dariiber hinaus bietet - jedenfalls derzeit - nur der persénliche Kauf in einer Apotheke eine

hinreichénde Gewsahr fur eine Qualitat der Arzneimittel.

Der Aufbau einer Apotheke bendtigt einen erheblichen Kapitaleinsatz. Der Kunde hat mit
der Apotheke eine sichere Anschrift bei Reklamationen und bei einem etwaigen Regress
ein Zugriffsobjekt. Schon deshalb wird der Apotheker urf) Qualitat bemiht sein. Die

Dauerhaftigkeit einer herkdmmlichen Apotheke ermdglicht ebenso eine effiziente

- auch praventive - Kontrolle durch Behérden und Wettbewerber.

Eine rein ,,virtue!le'; Internet-Apotheke kann Uber eine Internet-Adresse ohne grofieren
Kaptialeinsatz und -bindung eingerichtet werden, und zwar von jedem. Die Aussagen (ber
Qualifikationen stehen allenfalls ,virtuell” im Internet. Eine Uberpriifung gerade im
EG-Ausland ist schwierig, fur den Letztverbraucher oft unméglich. Die Inhalte des Internets
unterliegen - jedenfalls zur Zeit - keiner hinreichenden Kontrolle. Der notwendige Schutz
von Leben und Gesundheit erfordert im Arzneimittelbereich zudem eine praventive Kontrol-
le. Internet-Apotheken konnen aber ohne weiteres mit erheblichen Gewinnchancen fur kur-
ze Zeit eingerichtet werden, um dubiose Arzneimittel oder gar Falschungen abzusetzen.

Es besteht derzeit kein hinreichendes Riéi,ko fur die Tater, ermittelt zu werden, bevor sie ih-
re Spuren im Internet verwischen, um anderswo erneut aufzutreten (vgl. Kloesel/Cyran,
a.a.0., § 43 Anm. 12). Ein - auch grenziiberschreitendes - Versandhandelsverbot schlief3t
zwar die illegale Einrichtung von Internet-Apotheken (oder das illegale Internet-Angebot
nach-Deutschland) nicht von vornherein aus. Der Letztverbraucher kann aber davor gene-
rell unter Hinweis auf das Vlersandhandelsverbot gewarnt werden und jeder Internet-Auftritt

nach Deutschland ist sofort verfolgbar durch Behdrden und Wettbewerber.

All dies ist unabhiéngig davon, dass im vorliegenden Fall von einer seridsen Internet-
Apotheke auszugehen ist. Denn insoweit muss schon generell den Gefahren aus unserio-
sen Nachahmungen begegnet werden, insbesondere durch generelle Warnungen des
Verbrauchers vor dem Versandhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln und einer
sofortigen Verfolgbarkeit eines derartigen Versandhandels durch Behérden und Wettbe-

werber.
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Der Versandhandel mit Arzneimittel geféhrdet dartiber hinaus den Bestand der Apotheken.
Diese gewahrleisten im Interesse der Allgemeinheit eine auf die Gesundheit des einzelnen
Menschen und die Gesundheitsbelange der Allgemeinheit bedachte Arzneimittelversor-
gung (BVerfGE 9, 73, 79; BGH St 11, 304, 313; BGH, GRUR 2000, 237, 238 -
Giﬁnotrufbox; Doepner, a.a.0., § 8 Rdn. 17).

Internet-Apotheken werden insbesondere durch einen massenhaften Absatz von Lang-
zeitmedikationen diese auf Dauer sehr viel preiswerter anbieten kdnnen als die értlich ge-
bundene Apotheke. Dieser wichtige Einkommensbereich droht diesen damit zu entfallen,
und zwar ersatzlos. Dies kann die Existenzgr-undvlage vielen Apotheken gefahrden und |
damit auch die - nur von diesen Apotheken gewahrleistete - Akutversorgung mit Arzneimit-
teln, die ihrerseits eher kostenaufwendig ist (vgl. BVerWG, Urteil vom 19. Oktober 2000,
Az BVerWG 3 C 32.99). '

Die E-Commerce RL steht schon deshalb nicht entgegen, weil nach Art. 2 h, ii, - 2 und

Erwagungsgrund Nr. 21 der Richtlinie die Anforderungen bezlglich der Lieferung von

Human-Arzneimitteln nicht in den koordinierten Bereich fallen.

Die - zwischenzeitlich in deutsches Recht umgesetzte - Fernabsatzrichtlinie erlaubt in
Art. 14 den Mitgliedsstaaten, fur bestimmte Waren, wie etwa Arzneimitteln, den Vertrieb

im Fernabsatz im Rahmen des EG-Rechts auszuschlie3en.

Soweit der Antragsgegner hinsichtlich des Verstol3es gegen das Verbringungsverbot aus
§ 73 Abs. 1, Ziff. 1 AMG geltend machen will, nach dem derzeitgen Stand der Harmonisie-
rung der Arzneimittelzulassungen sei es ein ,reiner Formalakt", ein Arzneimittel, das in ei-
nem EG—Land zugelassen ist, in einem anderen ebenfalls genehrﬁigt zu bekommen, ist
dies nicht tiberzeugend. Mag der Antragsteller jeweils vor der Einfuhr nach D‘eutschland

den bloRen ,Formalakt" veranlassen. Im Sinne der Rechts- und Arzneimittelsicherheit ist

- dies geboten. Denn weiterhin ist bei Arzneimitteln im Fall von Unstimmigkeiten zwischen

Mitgliedsstaaten ein Schiedsverfahren vorgesehen. Bevor dieses Schiedsverfahren nicht
aus- oder abgeschlossen ist, fehlt es an einer hinreichenden Harmonisierung bezuglich

des jeweiligen Arzneimittels. Damit verbleibt es bei den Grundsé&tzen des EuGH

(a.a.0. - Ortscheid).
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Die VerstdRe gegen das Versandverbot und gegen § 73 Abs. 1, 1. Alt. AMG sind wettbe-
werbswidrig gemal § 1 UWG (vgl. BGH, a.a.0., Arzneimittelversand durch die Apotheken)..

Der Verfugungsanspruch beziglich des Unterlassungsantrages b) (Werbung) folgt aus
§ 1UWGIi. V. m. §§ 8 Abs. 1 Satz 1, 3 a und 10 HWG.

Gemal § 8 Abs. 1 Satz 1 HWG ist eine Werbung fir den Versandhandel apothekenpflich-

tiger Arzneimittel unzulassig.
Der Internetauftritt des Antragsgegners stellt eine Werbung in diesem Sinne dar.

Da das HWG auf den Vorgaben der Richtiinie 92/28/EWG uber die Werbung fur Huma-
narzheimittel (ABI. 1992, Nr. L 113 vom 30. April 1992, s. 13-18) beruht, ist die in
Art. 1 Abs. 3 der Richtlinie aufgefiihrt Definition des Begriffes ,Werbung" grundsatzlich
auch fur das HWG mafsgebend‘ Danach sind unter Werbung fir Arzneimittel alle Maf3-
nahmen zur Information, Marktuntersuchung und Schaffung von Anreizen zu verstehen, |
mit dem Ziel, die Verschreibung, die Abgabe, den Verkauf oder den Verbrauch von Arz-
neimitteln zu férdern. Soweit der Antragsgegner auf seiner Homepage nicht nur allgemeine
Image- oder Unternehmenswerbung betreibt, die von den Vorschriften der Richtlinie und
des HWG nicht umfasst ist (vgl. BGH, WRP 1995, 310 ff.), sondern auf dem Bestellformu-
lar seiner Internetseite Arzneimittel nach Indikationsgruppen unterteilt mit Preisangabe und
' Produktbes’chreibung anbietet, liegt Werbung im Sinne der Richtlinie vor. Der Bezug der
Medikamente in einer dem Ublichen persdnlichen Bedarf entsprechenden Menge wird dem
Kunden in Form des Versandes per Boten von den Niederlanden nach Deutschland ange-
boten, so dass ganz gezielt auch fur die Einfuhr nach § 73 Abs. 2 Ziff. 6 a AMG geworben
wird (Landgericht Frankfurt a. M., a.a.0.). |

Das Werbeverbot ist mit dem EG-Recht vereinbar.

Hinsichtlich Art. 28, 30 EGV kann auf die vorstehenden Ausfiihrungen zu B 1 verwiesen

werden.

Die E-Commerce RL steht auch hier nicht entgegen. Denn gemaR § 1 Abs. 3 der Richtlinie

bleibt das Schutzniveau insbesondere fir die 6ffentliche Gesundheit und den Verbraucher
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schutz, wie es sich aus Gemeinschaftsakten und éinze’ls_taatlit:ﬁén Rechtsvorschriften zu
deren Umsetzung ergibt, unberihrt. Gemal Art. 14 Fernabsatzri:chtlinie ist aber den Mit-
gliedsstaaten ausdriicklich erlaubt, Versandhandel mit Arzneimitteln zu untersagen. Dies
‘muss dann notwendig auch fiir ein entsprechendes Werbeverbot gelten. Darf durch natio-
nale Vorschriften die Durchfihrung des Versandhandels untersagt werden, muss ebenso
eine Werbung fir die Durchfihrung des Versandhandels verboten werden kdnnen, und sei
es auch nur durch den gebotenen Hinweis auf den Internetseiten des Antragsgegners,
dass ein Versandhandel nach Deutschland .verboten ist, das Angebot des Antragsgegners

sich also nicht an Verbraucher in Deutschland richtet.

Da der Antragsgegner zudem auch fiir den Bezug von in Deutschland nicht zugelassenen
und ebenso fir den Bezug von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln bei Privatverbrau-
chern wirbt, verstolt er zusétzlich gegen die Bestimmungen der §§ 3a und 10 HWG

(ebenso Landgericht Frankfurt a. M., a.a.0.).

Die vorstehende VerstoRe sind wettbewerbswidrig nach § 1 UWG (vgl. oben | 5).

Die Kostenentscheidung beruht auf.§ 81 ZPO.

Die Einfiigung der Worte ,in der Bundesrepublik Deutschland" in den Unterlassungsantrag
stellt eine bloRe Konkretisierung dar, nicht aber eine teilweise Antragsriicknahme.Denn der
Antragsteller hat in der Begriindung seines Antrags hinreichend zum Ausdruck gebracht,

nur ein Inlandsverbot erstreiten zu wollen.

Eine Vorlage des Verfahrens an den EuGH ist nicht geboten.

" ‘Dem steht hier schon die Dringlichkeit einer Entscheidung im Verfigungsverfahren durch

den Senat entgegen. Die europa-rechtlichen Vorgaben sind im Grundsatz hinreichend ge-
klart. Die erkennbaren Gefahren fir den Schutz der Gesundheit und des Lebens der Ver-

braucher erfordern eine sofortige Entscheidung.

Unter diesen Umstanden hat der Senat auch davon abgesehen, gemaf

§§ 936, 921 Abs. 2 ZPO eine Vollziehungssicherheit anzuordnen.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Infopmpationsrecht - http://www.jurpc.de

Grundsatzlich soll die Vollziehung einer-einstwailigen Verfuigung nicht durch eine Sicher-

- heitsleistung belastet werden. Zwar bietét hxerd!e -Eihanzkraft des Antragstellers keine

vollstandige Gewahr, einen etwaigen Scha’dzer‘i' 'atzanspruch des Antragsgegners aus

§ 945 ZPO ohne weiteres erflullen zu konnen Al ‘dererselts ist die vorliegende Entschei-

dung nicht von Fragen der blof3en Glaubhaftmachung abhang|g D|e Rechtslage erscheint
wenig zweifelhaft. Auch der drlngllche:Gesundheltsschutz des Verbrauchers darf durch

das Erfordernis einer Vo||2|ehun955|cherhelt die mogllcherwe|se nicht aufgebracht werden

kann oder soll, nicht verzdgert werden.

- Haase Prietzel-Funk Dr. Pahl
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‘ schriff

Kammergericht

‘Beschluss

Geschiftsnummer: 5 U 10150/00
103 O 192/00 Landgericht Berlin

In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfugung

VN Sy Vel
gesetzlich vertreten durch den ersten Vorsitzenden YR Pm

Antragsteller und Berufungskldger,

- Prozessbevollméachtigte:

Rechtsanwalte Euuieihomiey ]

Antragsgegner und Berufungsbek/agtef, g
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hat der 5. Zivilsenat am 19. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter am Kammergericht

Haaée, die Richterin am Kammergericht Prietzel-Funk und den Richter am Kammergericht

Dr. Pahl

Haase

beschlossen:

Das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom

29. Mai 2001 - Az. 5 U 10150/00 - wird wegen eines offen-
baren Schreibfehlers dahin gemaR § 319 ZPO berichtigt,
dass es in Ziff. | b) vor ,den Bezug“ heilRen muss: ,far".

Prietzel-Funk Dr. Pahl
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